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 Vorwort 

aktuelle Wohnungsmarktprognose stehen im Internet 
nutzbar zur Verfügung. Hervorzuheben sind erste Erfolge 
und beispielgebende Verfahren für die Integration des 
Klimaschutzes, wie sie z.B. in Norderstedt, Flensburg, 
Kiel, Lübeck, Bad Oldesloe oder in Krummesse vorgelegt 
wurden.  

Hervorzuheben ist auch die Investitionsbereitschaft der 
Klimapakt-Partner in Schleswig-Holstein, deren Umset-
zungserfolge bei der energieeffizienten Umgestaltung 
der Wohnquartiere an den gesteigerten Baufertigstel-
lungs- und Modernisierungszahlen der letzten Jahre ab-
lesbar sind. Zudem hat auch der diesjährige Klimapakt-
Wettbewerb unter den preisgekrönten Ergebnissen eini-
ge hoch energieeffiziente Sanierungen ganzer Quartiere 
hervorgebracht.  

Die Herausforderung bleibt, dass die Anstrengungen 
verstärkt werden müssen und die Aufgaben komplexer 
werden: Mit dem Ziel alte Strategien und Instrumente 
kritisch zu überprüfen und für neue Strategien und vor 
allem Kooperationen zu sorgen, hat die für Stadtentwick-
lung zuständige Abteilung des Innenministeriums bereits 
Ende 2009 einen Prozess zur Förderung von Klimaschutz 
und Energieeffizienz angestoßen. Es ging darum, zu-
nächst eine Übersicht zu erarbeiten, wie die Kommunen 
mit der Aufgabe zurechtkommen, was sie erwarten, 
welche Erfolge, Entwicklungsschritte und welche Bedar-
fe zu verzeichnen sind. Ziele waren auch, die Kommunen 
zu motivieren und sie zu unterstützen und die Rolle des 
Landes neu zu justieren.  

Wo viel geplant, entwickelt, gebaut und neue Ziele um-
gesetzt werden, da braucht es Transparenz und Über-
blick – deshalb hat sich das Innenministerium entschlos-
sen, diesen Leitfaden herauszugeben.  
 

Klimaschutz, Klimawandel und die Energiewende 
sind globale Probleme und komplexe Aufgaben, die sich 
regional auswirken und deshalb auch auf der regionalen 
Ebene, das heißt in den Städten und Gemeinden vorran-
gig gelöst werden müssen. 

Mindestens seit 2007 und den Erkenntnissen des IPCC 
und dementsprechend ambitionierter EU- und Bundes-
Klimapolitik haben sich die Anforderungen an die Kom-
munen und an alle, die Siedlungsräume gestalten, be-
wirtschaften, in sie investieren und nutzen, erheblich ge-
steigert. In diesem Jahr wurde dies durch die im Rah-
men der Energiewende gesetzten Ziele noch unterstri-
chen.  

Die vielfältigen Rahmenbedingungen, Gesetze und poli-
tischen Strategien, die sich vom energiewirtschaftspoli-
tischen über den wohnungs- und baupolitischen bis zum 
planungsrechtlichen Bereich erstrecken, werden in ih-
rem Zusammenwirken intensiv dafür sorgen, dass die 
Energiewende in den unterschiedlichsten Siedlungsräu-
men, den Wohnquartieren genauso wie in den Neubau-, 
Sanierungs- oder Konversionsgebieten auch tatsächlich 
ankommt. 
 

Im Fokus steht dafür die Kommune vor Ort, die bei 
den Umstrukturierungsprozessen eine Schlüsselrolle 
einnimmt. Konkrete Ansätze für eine erhöhte Energie-
effizienz, eine umweltschonende und zuverlässige Ener-
gieversorgung, für mehr Klimaschutz und für die Anpas-
sung an die Folgen des beginnenden Klimawandels, 
müssen in die Stadt- und Siedlungsentwicklung integriert 
werden.  

So ist in der jüngeren Vergangenheit die Stadtentwick-
lung von einer Vielfalt von politischen Initiativen für vo-
rausschauende Konzepte und Zielvereinbarungen zum 
Klimaschutz gekennzeichnet. Kommunale Klimaschutz-
konzepte, Klimabündnisse, Energiekonzepte sind die 
Stichworte dazu.  

Auch hat sich das Innenministerium in Schleswig-
Holstein an der Förderung von integrierten Konzepten 
beteiligt. Im Zusammenspiel mit den Förderzielen der 
Wohnraum- und Städtebauförderung wurden ISEK und 
WMK (Integrierte Stadtentwicklungskonzepte und Woh-
nungsmarktkonzepte, Monitoringkonzepte) unterstützt 
und gefördert. Arbeitshilfen zur Erstellung der Woh-
nungsmarktkonzepte, sowie aufbereitete Daten und eine 

!
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Ein Ergebnis dieses Prozesses ist die vorliegende Ar-

beitshilfe. 

Mit der Berücksichtigung der aktuellen Novellierungen 
zur Förderung des Klimaschutzes im Bauplanungsrecht 
stellt sie in hoher Aktualität ein Kompendium für alle an 
kommunalen und städtebaulichen Planungsprozessen 
Beteiligten dar. 

Grundlage für die verschiedenen Erläuterungen, Maß-
nahmenvorschläge und Hinweise sind einerseits die Re-
chercheergebnisse aus einer Untersuchung zum Stand 
der Umsetzung von Klimaaspekten im Rahmen von 
Stadt- oder Siedlungsentwicklungsprozessen der Städte 
in Schleswig-Holstein. Andererseits geht es um eine 
systematische Aufbereitung von Handlungsfeldern, In-
strumenten, Rechtsgrundlagen, Entwicklungspfaden und 
positiven Beispielen, die sich bundesweit als umset-
zungsfähig, nachhaltig, rechtlich seriös, wirtschaftlich 
machbar, strategisch und erfolgreich herausgestellt ha-
ben.  

Damit stellt die Arbeitshilfe ein auf Schleswig-Holstein 

bezogenes Nachschlagewerk dar, das die relevanten 
planungsrechtlichen neben den oft noch neuen strategi-
schen, informellen Aspekten aufführt. Zugleich nimmt 
sie in den Handlungsebenen Bezug auf den Planungs- 
und Entscheidungskontext, in dem Kommunen in der 
Praxis stehen. Sie bietet für unterschiedlichste Rahmen-
bedingungen und Vorgehensweisen jeweils Handlungs-
empfehlungen und Hinweise an und stellt die besondere 
Rolle der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte und 
der kommunalen Wohnungsmarktkonzepte heraus. 
Die Arbeitshilfe stellt vier strategische Handlungsansätze 
voran: 

• Vom Einzelgebäude ins Quartier als strategische 
Option des kommunalen Klimaschutzes, 

• von der effizienten Energieversorgung zur 
Transformation städtischer Infrastrukturen, 

• vom Klimaschutz zur integrierten Klimaschutz- 
und Anpassungsstrategie, 

• von der Stadt in die Region.  

Diese sind sowohl Kern der aktuellen Energiewendepro-
grammatik des Bundes als auch der Energie- und 
Klimapolitik des Landes. Sie korrespondieren mit den 
landesplanerischen Zielsetzungen und denen des Akti-
onsprogramms zum Klimaschutz und sind Bestandteil 
des aktuell vorgelegten Energie- und Klimakonzepts der 
Landesregierung.  

Etwas Besonderes ist es, dass diese Arbeitshilfe erstma-
lig in Schleswig-Holstein Klimaschutz- und Energiepoliti-
sche Ziele mit den Zielen der integrierten Stadtentwick-
lung in Vereinbarung bringt und Konkurrenzen und Über-
schneidungen von Handlungsansätzen auflöst.  

Im Ergebnis verdeutlicht die Arbeitshilfe einerseits die 
Bedeutung der institutionellen und rechtlichen Veranke-
rung von Klimaschutz in Stadtplanung und Stadtentwick-
lung. Andererseits hebt sie hervor, dass sich in integrier-
ten Entwicklungsprozessen das Gewicht auf erweiterte 
Kooperationsstrategien und informelle Instrumente zu-
nehmend verlagert. 

Sie präsentiert den aktuellen Erkenntnisstand und ist 
damit zugleich Grundlage und Ansporn für die Weiter-
entwicklung der komplexen Aufgabe, zu deren Gelingen 
sowohl die Kommunen, die Kreise als auch die Landes-
ebene ihre Rollen, Möglichkeiten und Aufgaben immer 
wieder neu anpassen müssen und soll Anlass sein, dar-
über zukünftig in einen intensiveren Erfahrungsaus-
tausch zu kommen.  

Mein Dank gilt dem Begleitbeirat aus Repräsentanten 
der übrigen betroffenen Landesinstitutionen und Ver-
bände, die den Entstehungsprozess der Arbeitshilfe un-
terstützt haben. 

 

Klaus Schlie 
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 Ausgangspunkt und Kernideen der Arbeitshilfe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Installation einer Fotovoltaikanlage auf einem Hausdach 

 Einleitung 

Vor dem Hintergrund der internationalen Klima- und 
Nachhaltigkeitsdiskussion sehen sich auch Städte und 
Gemeinden in Schleswig-Holstein einem großen Di-
lemma ausgesetzt: Auf der einen Seite erfordern neue 
Erkenntnisse des Zwischenstaatlichen Ausschusses 

für Klimaänderungen (IPCC 2007) mittelfristig eine 
deutliche Forcierung von Klimaschutzaktivitäten in den 
Industrieländern.  

Aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass in den 
Industrieländern die klimarelevanten Emissionen um 
80 % - 95 % gegenüber 1990 gesenkt werden müssen, 
um eine durchschnittliche globale Erwärmung von mehr 
als 2°C bis zum Jahr 2100 zu vermeiden. In dieser Hin-
sicht sind auch die Städte und Gemeinden aufgerufen, 
substantielle Beiträge zur Emissionsminderung zu leis-
ten.  

Auf der anderen Seite haben sich die gesellschaftlichen 

und politischen Rahmenbedingungen für einen auf 
kommunaler Ebene betriebenen Klimaschutz nicht 
grundlegend verbessert:  
 

• Die meisten Städte und Gemeinden verfügen 
weiterhin nur über geringe finanzielle und 

personelle Ressourcen, um aktiv Klimaschutz 
betreiben zu können.  

• Als ein in vielerlei Hinsicht wichtiges strategi-
sches Handlungsfeld der Stadtentwicklung ist 
der Klimaschutz in vielen Verwaltungen und bei 
kommunalen Akteuren noch nicht ausreichend 

institutionell verankert.  

• Kommunale Politik und Planung sehen sich zu-
nehmend mit planerischen und politischen Her-
ausforderungen der zu erwartenden regionalen 
Folgewirkungen des Klimawandels konfrontiert. 
Von der Zunahme niederschlagsbedingter 
Hochwasserereignisse und Hitzeperioden im 
Sommer sowie extremer Sturmwetterlagen in 
Frühling und Herbst geht ein erhebliches ge-
sundheitsgefährdendes Potenzial aus. Im ohne-
hin schon sehr komplexen Wechselspiel von 
überörtlichen Vorgaben, gesamtstädtischen 
Entwicklungszielen und Quartiersentwicklung 
kommt auf die städtische Planung daher die 
Herausforderung zu, eine abgestimmte Doppel-

strategie von Klimaschutz (Mitigation) und 

Anpassung an die regionalen Folgen des Kli-
mawandels (Adaptation) zu entwickeln.  

 

Der Landesebene kommt eine maßgebliche Rolle zu, 
wenn es darum geht, Städte und Gemeinden in ihren 
Klimaschutzaktivitäten zu unterstützen: Das Innenminis-
terium Schleswig-Holstein bietet insbesondere mit dem 
Landesentwicklungsplan sowie mit der Städtebau- und 
Wohnraumförderung einen Entwicklungsrahmen für 
Städte und Gemeinden an, der auch für die Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen einen wichtigen Beitrag lie-
fern kann.  
 
Wie dies im Einzelnen geschehen kann, zeigt die hier 
vorliegende Arbeitshilfe zur Förderung von Klimaschutz 
und Energieeffizienz in der integrierten Stadtentwicklung 
auf. Sie richtet sich an kommunale und überörtliche Ent-

scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, 
sowie an Planerinnen und Planer in Schleswig-
Holstein.  
 



Klimaschutz und Anpassung in der integrierten Stadtentwicklung 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wohnungsbau Neumünster 

Was sind die besonderen Merkmale und Ziele dieser 

Arbeitshilfe? 

Einerseits ist die Arbeitshilfe ein Nachschlagewerk, das 
eine Vielzahl von Maßnahmenvorschlägen und guten 
Beispielen aus Städten und Gemeinden Schleswig-
Holsteins, aber auch aus anderen deutschen Kommu-
nen enthält.  

Andererseits strukturiert die Arbeitshilfe die Rahmenbe-
dingungen und Handlungsfelder kommunalen Klima-
schutzes in Schleswig-Holstein und bietet damit einen 
Orientierungsrahmen, aber auch zugeschnittene An-
satzpunkte für Kommunen in unterschiedlichsten Aus-
gangslagen. 

Dabei folgt die Arbeitshilfe in ihrer Struktur zwei Prä-

missen, die sie von anderen verfügbaren kommunalen 
Leitfäden unterscheidet:  

• Diese Arbeitshilfe greift erstens das Spannungs-

feld auf, das sich zwischen dem „Gewünschten“ 

und dem „Möglichen“ erstreckt: Häufig folgen 
Leitfäden und Arbeitshilfen für Klimaschutz einem 
idealtypischen Prozessverlauf. Sie suggerieren da-
mit, dass Klimaschutz in einer Stadt oder Gemein-
de einem einheitlichen Muster folgte. Die Realität 
weicht jedoch davon deutlich ab: Viele Aktivitäten 
laufen parallel, sind oftmals nur projektförmig orga-
nisiert und haben per se erst einmal keine langfris-
tige Perspektive. Zudem befinden sich Klimaschutz 
und Anpassung in einem komplexen Prozess der 
Abwägung mit anderen Entscheidungen zur Stadt-
entwicklung.  

• Städte und Gemeinden gehen zweitens nicht den 
einen Weg in der Entwicklung und Umsetzung von 
Klimaschutzmaßnahmen, sondern schlagen unter-

schiedliche Pfade ein, um das Thema Klimaschutz 
und Energieeffizienz in der Stadt- und Siedlungs-
entwicklung zu verankern. Zudem stehen viele 
Städte und Gemeinden mit der Umsetzung von 
Klimaschutzmaßnahmen nicht am „Nullpunkt“, 
sondern konnten bereits teilweise seit vielen Jah-
ren unterschiedliche Erfahrungen zumindest mit 
sektoralen Einzelmaßnahmen gewinnen. 

 

Die Arbeitshilfe zeigt vor allen Dingen auf,  
 

• wie Klimaschutz auf unterschiedlichen Ebenen 
und in unterschiedlichen Prozessen in die 
kommunale Planung besser integriert werden 
kann.  
 

• Zudem erläutert sie, wie bestehende planeri-
sche Instrumente und Verfahren im Sinne des 
Klimaschutzes deutlicher interpretiert werden 
können. 

 
Integrierten Stadtentwicklungskonzepten (ISEK) und 

kommunalen Wohnungsmarktkonzepten (WMK) 
kommt hierbei jeweils eine besondere Rolle zu. 
 
Es ist das übergreifende Ziel dieser Arbeitshilfe, die aus 
unterschiedlichen Raum- und Infrastrukturen entstehen-
den Informationsbedürfnisse kommunaler Planerinnen 
und Planer zu befriedigen und zusätzliche Anregungen 
für die Gestaltung von Klimaschutzmaßnahmen und  
-prozessen zu geben. 
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Windkraftanlagen 

In welchen Prozessen wurde die Arbeitshilfe  

erstellt? 

Das Dokument basiert auf einer umfassenden Be-
standsaufnahme des Wuppertal Instituts und des Insti-
tuts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, in der  

• Analysen von verfügbaren Integrierten Stadt-
entwicklungskonzepten und Wohnungsmarkt-
konzepten vorgenommen,  

• kommunale Vertreterinnen und Vertreter unter-
schiedlichster Kommunentypen befragt und  

• kommunale Maßnahmenprofile zum Klima-
schutz betrachtet wurden.  

Ergänzt wurde diese Bestandsaufnahme durch einen 
Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern von Kom-
munen und Landeseinrichtungen, der im Juli 2010 in 
Kiel durchgeführt wurde. Begleitet wurde die Erstellung 
der Arbeitshilfe durch einen beratenden Projektbeirat.  

In dieser Hinsicht spiegelt die Arbeitshilfe einen Prozess 
und einen Vernetzungsgrad wider, der sich hoffentlich in 
seiner Anwendung in den schleswig-holsteinischen 
Städten und Gemeinden niederschlägt.  

Das Projektteam dankt dem Projektbeirat, namentlich 
Dr. Winfried Dittmann (ISSH), Alfred Eberhard (MLUR), 
Hans Eimannsberger (EA-SH), Florian Gosmann (Lan-
deshauptstadt Kiel), Ralf Radloff (MWV), Dirk Scheelje 
(MLUR), Axel Vogt (IB-SH), Dietmar Walberg (ARGE) 
und Marc Ziertmann (Städteverband SH) für kritisch 
wohlwollende Anregungen und Hinweise.  
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Der Leitfaden zum Leitfaden  

Das zentrale Thema dieses Leitfadens ist die Stärkung 

von Energieeffizienz und Klimaschutz in der inte-

grierten Stadtentwicklung in Schleswig-Holstein. 
Profilschärfung und Integration des Klimaschutzes in 
Stadtentwicklungsprozesse sind dabei der Schlüssel, 
Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein den Weg 
zu deutlichen Minderungen an CO2-Emissionen zu er-
möglichen. Daher ist die Arbeitshilfe folgendermaßen 
aufgebaut:  

• Die vier anschließend geschilderten Heraus-

forderungen im kommunalen Klimaschutz 

(! S. 14 ff) spiegeln wichtige Entwicklungen, 
mit denen sich moderne Klimaschutzkonzepte 
und -maßnahmen befassen müssen. Sie alle 
tragen dazu bei, den Klimaschutz mehr und 
mehr in eine nachhaltige Entwicklung von Städ-
ten besser einzubetten. In der Arbeitshilfe fin-
den sie sich immer wieder und insbesondere in 
den verschiedenen kommunalen Handlungsfel-
dern werden diese explizit wieder aufgegriffen.  

• Das Kapitel Rahmenbedingungen von Klima-

schutz und Anpassung (! S. 16 ff) skizziert 
die Entwicklungen und Kräfte, die kommunales 
Handeln maßgeblich beeinflussen. Insbesonde-
re die unterstützenden Aktivitäten auf Landes-

ebene spielen hier eine zentrale Rolle.  

• Das Kapitel Klimaschutz als Stadtentwick-

lungsziel und Lernprozess (! S. 36 ff) befasst 
sich mit dem Aufbau von Klimaschutzkompe-
tenzen auf kommunaler Ebene. Welche Schritte 
müssen berücksichtigt werden und wie wird 
ein erfolgreiches Klimaschutzmanagement un-
ter schwierigen Rahmenbedingungen gewähr-
leistet? 

• Das Kapitel Integration des Klimaschutzes in 

fachliche Planungen und gesamtstädtische 

Entwicklungsprozesse (! S. 53 ff) beschreibt 
den Übergang einer rein sektoralen in eine inte-
grierte Klimaschutzperspektive. Es ist das zent-
rale Kapitel der gesamten Arbeitshilfe: Klima-
schutz kann nur dann erfolgreich gesteuert und 
umgesetzt werden, wenn es gelingt, ihn z.B. in 
einem Klimaschutzkonzept zu bündeln, ihn in 
städtebauliche oder gesamtstädtische Leitbilder 
zu integrieren oder in Stadtentwicklungskon-
zepten bzw. fachlichen Planungen zu berück-
sichtigen.  

• Die jeweiligen sektoralen Zugänge werden im 
Kapitel Klimaschutz in kommunalen Hand-

lungsfeldern (! S. 63 ff) betrachtet. (1) Sied-
lungs- und Stadtplanung, (2) kommunales und 
regionales Flächenmanagement, (3) Ener-
gieumwandlung und Energieeffizienz, (4) Ver-
kehr und (5) Anpassung an den Klimawandel 
werden hier als zentrale Handlungsfelder identi-
fiziert.  

• Einige Schlussfolgerungen (! S. 122 ff)  run-
den die Arbeitshilfe schließlich ab.  
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Vier strategische Handlungsfelder zur Stärkung  
des Klimaschutzes in der integrierten Stadtentwicklung 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Vom Einzelgebäude ins Quartier als strategische 

Option des kommunalen Klimaschutzes 

Bisherige Förderstrategien und Handlungsansätze zum 
Klimaschutz in der Stadtentwicklung setzten insbeson-
dere beim Bestand einen starken Fokus entweder auf 
Einzelgebäude oder auf die Modernisierung von Versor-
gungsanlagen.  

Demgegenüber steht die Erfahrung, dass städtebauliche 
Förderung und Projekte bisher zu wenig die Klima-
schutzperspektive bei der Modernisierung von Quartie-
ren berücksichtigten.  
So stellt sich als eine zentrale Herausforderung für Kli-
maschutz in der Stadtentwicklung,  

• wie eine Integration des Klimaschutzes in alle rele-
vanten kommunalen Handlungsfelder und übergrei-
fenden Stadtentwicklungsprozesse gewährleistet 
und   

• eine Integration des Klimaschutzes in die Quartiers-
entwicklung vorgenommen werden kann. 

 
Dabei ist als strategische Prämisse festzuhalten, dass in 
der „gebauten Stadt“ künftig weniger die Entwicklung 
neuer Gebiete im Vordergrund stehen wird, sondern vor 
allen Dingen Themen wie z.B. die Nachverdichtung, die 
Konversion, die Verbesserungen des Wohnumfeldes 
und die Quartiersaufwertung. 

 

Unter einer energetischen Perspektive steht dabei im 
Zentrum:  

• die Förderung der energetischen Sanierung des 
Wohnbestands in Quartieren allgemein  

• die Optimierung der Wärmeinfrastruktur eines 
Quartiers mit unterschiedlichen Gebäudebeständen 
und Nutzungen sowie die Erschließung neuer Po-
tenziale leitungsgebundener Wärmeversorgung zur 
Kostenreduzierung, zur Reduktion von CO2-
Emissionen und zur Nutzung regenerativer Ener-
giequellen und 

• die Steigerung energetischer Standards im Neubau 
und Anpassung von Neubauten an bestehende effi-
ziente Energieversorgungs- bzw. Nutzungsstruktu-
ren (z.B. Fernwärme) 

Qualitätsvolle Verfahren wie z.B. Wohnungsmarkt- oder 
Integrierte Stadtentwicklungskonzepte , die sich auf den 
Planungsraum eines Quartiers beziehen, setzen dabei an 
einem überschaubaren Kommunikationsraum sowie an 
städtebaulichen, infrastrukturellen, sozialen und ökono-
mischen Vernetzungen an.  

 

 (! siehe Kapitel „Handlungsfeld 1: Siedlungs- und 
Stadtplanung“ S. 64 und „Handlungsfeld 3: Energieum-
wandlung und Energieeffizienz“ S. 86) 
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2. Von der effizienten Energieversorgung zur Trans-

formation städtischer Infrastrukturen  

Die im Energiekonzept der Bundesregierung formulier-
ten Klimaschutzziele und die EU-Roadmap 2050 ("Road-
map for moving to a low carbon economy in 2050") er-
fordern in den kommenden Dekaden eine radikale Re-
duktion klimaschädlicher Treibhausgase. Faktisch bedeu-
tet das 80-95 %-Minderungsziel eine tiefgreifende 
Transformation bisher fossiler Energieversorgungsstruk-
turen. Als Stichworte sind hier Dekarbonisierung des 
Energiesektors und eine Energieversorgung aus 100 % 
erneuerbaren Energien zu nennen.  

Aus einer planerischen Perspektive gilt es daher, in Ko-
operation mit Energieversorgern und Verteilnetzbetrei-
bern rechtzeitig Perspektiven und Strategien zu entwi-
ckeln, diese Transformation vorausschauend zu gestal-
ten. Die langfristigen strategischen Zielsetzungen hier 
sind insbesondere die Senkung des Energiebedarfs in 
Bestandsgebäuden sowie der Aufbau regenerativ ge-
speister Wärmenetze.  

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 1: Siedlungs- und 
Stadtplanung“ S. 64 und „Handlungsfeld 3: Energieum-
wandlung und Energieeffizienz“ S. 86) 
 
 
3. Vom Klimaschutz zur integrierten Klimaschutz- 

und Anpassungsstrategie 

Schließlich besteht vor dem Hintergrund notwendiger 
großer Emissionseinsparungen bis zum Jahr 2050 die 
Herausforderung darin, sowohl Klimaschutz (Mitigation) 
als auch die Anpassung an den Klimawandel (Adaptati-
on) integrativ zu betrachten. Beide Handlungsfelder wei-
sen große Synergien auf (z.B. bei der Gebäudedäm-
mung oder der verstärkten Einführung erneuerbarer und 
dezentraler Energien). Sie beinhalten aber auch potenzi-
ell Nutzungskonflikte z.B. in der Gestaltung von Flächen 
(Kompakte Stadt vs. entdichtete, begrünte Stadt; Dach-
flächen für solare Nutzung oder Begrünung etc.) 

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 5: Anpassung an den 
Klimawandel“ S. 117) 

4. Von der Stadt in die Region 

Ein weiteres strategisches Handlungsfeld im Klima-
schutz in der Stadtentwicklung liegt in einer regionalen 
Perspektive.  

Viele klimaschutzrelevante Problemfelder wie der Ver-
kehr oder das Flächenmanagement sind klassische 
Stadt-Umland-Themen, die sich nur im Rahmen einer in-
terkommunalen Zusammenarbeit bewältigen lassen. In 
vielen Regionen kommt hierbei auch den Landkreisen 
eine wichtige koordinierende Rolle zu.  

Es gilt auch für den Klimaschutz in der Stadtentwicklung 
in Schleswig-Holstein Planungsräume zu bilden, die die-
se funktionsräumlichen Verflechtungen in bestehenden 
Stadt-Umland-Verhältnissen widerspiegeln. Die Hand-
lungsmöglichkeiten erweitern sich so deutlich.  

(! siehe Kapitel: „Handlungsfeld 2: Kommunales und 
regionales Flächenmanagement“ S. 82) 

!
Husumer Binnenhafen 

!
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Rahmenbedingungen  
von Klimaschutz und Anpassung 

In diesem Kapitel werden die Motivationen, Hemmnisse und 
prinzipiellen Rollen der Städte und Gemeinden im Klima-
schutz beschrieben. Städte und Gemeinden sind ein wichti-
ger Schlüsselakteur zur Umsetzung von Klimaschutzaktivitä-
ten vor Ort.   
Darüber hinaus enthält dieses Kapitel sowohl Informationen 
über die Rahmenbedingungen des kommunalen Klimaschut-
zes auf EU- und Bundesebene als auch Hinweise auf Aktivi-
täten der Landesregierung zur Unterstützung der Klima-
schutzaktivitäten von Städten und Gemeinden.  

      !



Rahmenbedingungen von Klimaschutz und Anpassung 17 

 Handlungsfelder des kommunalen Klimaschutzes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Innenministeriums 

 Rahmenbedingungen von Klimaschutz und Anpassung 

Kommunaler Klimaschutzpolitik kommt in der Umset-
zung von Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland eine 
Schlüsselstellung zu. So wichtig Weichenstellungen auf 
nationaler und internationaler Ebene auch sein mögen, 
ambitionierte Klimaschutzziele sind ohne die Unterstüt-
zung engagierter Städte und Gemeinden nicht zu errei-
chen. Viele kommunalpolitische Entscheidungsträger 
und -trägerinnen haben dies erkannt und bemühen sich, 
aktiv Klimaschutz zu betreiben.  

Trotz der laufenden Bestrebungen, den Klimaschutz als 
Pflichtaufgabe in die Kommunalverfassung zu integrie-
ren, bleibt dieser bisher eine freiwillige Selbstverpflich-
tung. 
 
 
 
 

Die Motivation für Kommunen, aktiven Klimaschutz zu 
betreiben und sich in diesem Handlungsfeld zu positio-
nieren, hat daher folgende Gründe:  
 
• Ethische Dimension:  

Eine Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V., die Teil-
nahme am EU-Konvent der Bürgermeister oder eine 
eigene anspruchsvolle kommunale Zieldefinition 
von Emissionsminderungen (z.B. „Low Carbon“) 
dokumentieren vor allen Dingen eine erkannte 

Verantwortung gegenüber den globalen Folgewir-
kungen des Klimawandels.  

• Wertschöpfungsdimension 

Diese verschränkt sich mehr und mehr mit den re-
gionalwirtschaftlichen Dimensionen zur Forcierung 
eines Klimaschutzes im Sinne erzielter Kostenein-

sparungen (z.B. durch Energiesparmaßnahmen im 
eigenen Gebäudebestand) oder im Sinne einer 
Stärkung der regionalen Ökonomie. Zum Beispiel 
führt eine lokale Strategie zu Forcierung des Einsat-
zes erneuerbarer Energien oder der Modernisierung 
des Gebäudebestandes zur Stärkung regionaler 
Wertschöpfungsketten und hier typischerweise zu 
einer Stabilisierung kleiner und mittlerer Hand-
werks- und Bauunternehmen sowie Planungsbüros.  

• Image- und Leitbilddimension 

Im zunehmenden Konkurrenzkampf begreifen viele 
Städte und Gemeinden Klimaschutz als Möglichkeit 
einer Profilierung nach außen sowie einer Identi-

tätsbildung nach innen, zum Beispiel um Stand-
ortentscheidungen von Bewohnerinnen und Be-
wohnern bzw. von Investorinnen und Investoren 
positiv zu beeinflussen.  

Im politischen Mehrebenensystem in Deutschland über-
nehmen Kommunen dazu eine bündelnde, unterstützen-
de und vermittelnde Rolle zwischen überörtlichen Maß-
nahmen (z.B. auf EU-, Bundes- oder Landesebene) und 
den jeweiligen Zielgruppen in einer Stadt (z.B. Woh-
nungseigentümerinnen und -eigentümer, Gewerbetrei-
bende, Verbraucherinnen und Verbraucher).  

Motivation 
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I N F O R M A T I O N 
Klimaschutz und regionale Wertschöpfung 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Viele Städte und Gemeinden in Norddeutschland verbinden vermehrt 
ihre Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung und regionalen Wert-
schöpfung mit klimaschutzbezogenen Zielen:  

 

• Die Stadt Rendsburg führt regelmäßig die Rendsburger 
Energietage E² mit der Zielsetzung der Stärkung der regiona-
len Wertschöpfung durch. Mit einer Messe für Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energien verbindet sich ein Konfe-
renz- und Veranstaltungsprogramm. 

! Link: http://www.rendsburger-energietage.de  

 

• Die Hansestadt Lübeck zielt im Rahmen ihrer lokalen Wirt-
schaftsförderung auf eine Steigerung der Energie- und Res-
sourceneffizienz in den bestehenden Unternehmensclustern 
Ernährungswirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Logistik und 
Einzelhandel.  

! Link: http://www.luebeck.org  

! Link: http://www.dsk-fachtagung.de/gerdes.pdf  

 

• Die Stadt Husum etabliert sich verstärkt als Windenergie-
stadt und internationaler Messestandort für regenerative 
Energien.  

! Link: http://www.husumwindenergy.com/content/de  

 

• In eine ähnliche Richtung zielen auch die Aktivitäten der 
Hamburg Marketing GmbH zur Bildung und Koordination 
eines eigenen Unternehmensclusters „Erneuerbare Ener-
gien.“ 

! Link: http://www.erneuerbare-energien-hamburg.de/  

! Link: http://marketing.hamburg.de/Erneuerbare-
Energien.735.0.html 
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Eine Reihe von Rahmenbedingungen erschwert aller-
dings den Aufbau langfristiger Klimaschutzmaßnahmen:   
 

• Einengung der personellen und finanziellen 

Spielräume für den kommunalen Klimaschutz. 
Projektgebundene Fördertöpfe auf Bundes- oder 
Landesebene verbessern die Ausstattung mit 
Personal und Sachmitteln zumeist nur kurzfristig.  

• Mangelnde Integration des Klimaschutzes in die 
lokale Wirtschaftsförderung und in das regionale 
Marketing. In manchen Fällen sind z.B. kommuna-
le Gewerbeentwicklungskonzepte nicht vereinbar 
mit dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes.  

• Intransparenz bestehender Beratungs- und För-
derstrukturen und Ausdifferenzierung in (halb-) 
öffentliche und private Angebote. Für viele Akteu-
re stellt diese Intransparenz ein Hindernis dar, 
Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Städte und 
Gemeinden sind daher in der zentralen Rolle, an-
bieterneutrale Beratungssysteme aufzubauen 
bzw. die Transparenz der bestehenden Angebote 
zu erhöhen und die Informationen zu verbessern.  

• Viele städtebauliche Projekte wurden auch in 
Schleswig-Holstein in den letzten Jahren ohne 

eine nennenswerte Berücksichtigung von Kli-

maschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen 
umgesetzt. Kurzfristig zu erzielende Emissions-
minderungen sind in diesen Quartieren daher ge-
genwärtig nur mit hohen Mehrkosten erreichbar. 
Erschwerend kommt hinzu, dass in strukturell 
schwächeren regionalen Wohnungsmärkten eine 
begrenzte Investitionskraft und eine begrenzte 
Mietzahlungsfähigkeit ein Hemmnis für energeti-
sche Modernisierungen sein können.  

• Bisherige normative Verschärfungen der ener-

getischen Anforderungen, wie z.B. in der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) vorgesehen, konn-
ten bisher noch nicht in dem klimapolitisch er-
wünschten Umfang Maßnahmen zur energeti-
schen Modernisierung im Gebäudebestand auslö-
sen. Dies hat unterschiedliche Ursachen. Eine be-
deutsame Ursache ist die nicht an allen Standor-
ten und in allen Wohnungsmärkten erzielbare 
Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen. Die zum Teil 
regional sehr ausdifferenzierten Wohnungsmärkte 
mit unterschiedlichen strukturellen und sozialen 
Rahmenbedingungen wirken sich auf die Wirt-
schaftlichkeit und damit auch auf die Investitions-
bereitschaft der Wohnungsanbieterinnen und  
-anbieter aus (s.o.). 

Trotz traditionell ambitionierter energetischer Kri-
teriensetzungen in der Wohnraumförderung des 
Landes und des Bundes durch KfW-Förderdar-
lehen gelingt es nicht immer, Anreizwirkungen zu 
erzeugen, die auch in Gebieten mit begrenzter 
Mietzahlungsfähigkeit zu Erfolgen führen, d.h. die 
notwendigen Differenzierungen wirtschaftlicher 
Investitionseffekte im ausreichenden Maße aus-
zugleichen. Die bisherigen Förderstrukturen bil-
den diese Differenzen nicht ab. 

Künftig erfordern diese Rahmenbedingungen differen-
ziertere, an die jeweiligen Strukturen lokaler Woh-
nungsmärkte angepasste Modelle der kommunalen 
Steuerung.  

Die Rolle der Kommunen ist dafür noch nicht ausrei-
chend ausformuliert, wie auch die Kapazitäten für eine 
Erweiterung der strategischen Planungsaufgabe hierfür 
noch nicht entwickelt sind.  

In vielen Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins 
korrespondieren gute Standortperspektiven und an-
spruchsvolle Entwicklungsziele zunehmend mit der An-
zahl energetisch optimierter Wohnquartiere. Diese 
„Aufwärtsspirale“ wird wiederum beschleunigt durch 
weitere Investitionsentscheidungen von Immobilienbe-
sitzerinnen und -besitzern.  

Auch in weniger prosperierenden Regionen und in 
Wohnungsmärkten für Mieter und Mieterinnen mit be-
grenztem Einkommen tritt diese Wirkung ein. Auch dort 
ist eine kommunale Steuerung erforderlich, um sozialen 
und städtebaulichen „Abwärtstrends“ in älteren Wohn-
quartieren entgegenzuwirken. Gerade dort wirken sich 
kooperierende Entwicklungsziele bei der Sanierung und 
Modernisierung der Wohnbestände ganzer Quartiere 
motivierend und vorteilhaft für die unterschiedlich auf-
gestellten Akteure aus.! 

Hemmnisse bei der Stärkung des  
Klimaschutzes in der Stadtentwicklung!
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Welche strategischen Rollen kann eine Stadt oder Ge-
meinde mit Blick auf Klimaschutz und Anpassung in der 
integrierten Stadtentwicklung einnehmen? 

Stadt und Gemeinde als Vorbild 

Klimaschutz beginnt in der eigenen Verwaltung, bei den 
Beschäftigten der Kommune, bei der Beschaffung von 
Energie verbrauchenden Geräten, bei der Einführung ei-
nes Mobilitätsmanagements für kommunale Bedienste-
te oder aber im eigenen Gebäudebestand.  

Die Kommunalverwaltung ist in dieser Rolle ein wichti-
ger Multiplikator und kann durch diese Vorbildfunktion 
Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern aufzeigen, 
dass Klimaschutz ohne Komfortverlust möglich ist und 
sich oftmals rechnet. 

Stadt und Gemeinde als Planerin und Reguliererin 

Kommunale Planungsverfahren bieten vielfältige Mög-
lichkeiten der Regulation und Steuerung auch unter dem 
Gesichtspunkt des Klimaschutzes, z.B. im Rahmen der 
gesamtstädtischen Entwicklungsplanung, von (vorha-
benbezogenen) Bebauungsplänen, in städtebaulichen 
Verträgen, in Satzungen oder bei der Kontrolle von Bau-
ausführungen. Das Planungsrecht eröffnet bereits jetzt 
zahlreiche Möglichkeiten Klimaschutz aktiv zu betreiben. 
Zudem existieren eine Reihe von flankierenden Maß-
nahmen (wie z.B. der städtebauliche Vertrag), die die 
Gestaltungsmöglichkeiten formaler Planungsinstrumente 
noch erhöhen. Zudem kommt den informellen und stra-
tegischen Instrumenten und neuen Kooperations- und 
Beteiligungsformen eine wachsende Bedeutung zu (z.B. 
Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK), Woh-
nungsmarktkonzepte (WMK), Klimaschutzkonzepte, 
Kampagnen). 

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 1: Siedlungs- und 
Stadtplanung“ S. 64) 

Stadt und Gemeinde als Versorgerin, Investorin, Be-

treiberin 

Kommunale Stadtwerke, städtische Verkehrsbetriebe 
und Wohnungsgesellschaften sowie die Vielzahl der pri-
vaten Vermieterinnen und Vermieter sind Schlüsselak-
teure in der Umsetzung des Klimaschutzes auf lokaler 
Ebene. So kann die energetische Sanierung eines kom-
munalen bzw. kommunal beeinflussbaren Wohnbe-
stands eine wichtige Initialzündung für ein städtisches 
Quartier bedeuten.  

Doch gerade die kommunale Energiewirtschaft steht vor 
einer großen Herausforderung: Im Spannungsfeld zwi-
schen verstärktem Wettbewerbsdruck und steigenden 
Klimaschutzanforderungen, müssen diese in Kooperation 
mit der kommunalen Planung einen Weg finden, sich 
sowohl auf dem Energiemarkt zu behaupten als auch ih-
ren Pflichtaufgaben nachzukommen.  

Für die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Energiewirt-
schaft wird es angesichts des sich sehr dynamisch än-
dernden Ordnungsrahmens immer wichtiger, frühzeitig 
Entwicklungen zu erkennen und auch auf kommunaler 
Ebene Impulse für den Klimaschutz und neue Geschäfts-
felder zu geben.  

Wohnungsgesellschaften können z.B. anspruchsvolle 
energetische Standards und Modernisierungen in ihrem 
Gebäudebestand umsetzen.  

Im Rahmen der sogenannten „Stadtrendite“ leisten die-
se Unternehmen darüber hinaus einen maßgeblichen 
Beitrag zur Stärkung der sozialen Integration in Städten 
und Gemeinden und zur Erhaltung bezahlbaren Wohn-
raums z.B. in Innenstadtquartieren (Wuppertal Institut 
2010) 

Stadt und Gemeinde als Initiatorin 

Klimaschutz in einer integrierten Perspektive erfordert 
immer die unterstützende Mitwirkung von Bürgerinnen 
und Bürgern. Städte und Gemeinden können in vielerlei 
Hinsicht eine motivierende Arbeit leisten: durch Informa-
tionskampagnen, Wettbewerbe, Energieberatungsange-
bote für Bürgerinnen und Bürger sowie Initialberatungs-
angebote für Unternehmen, Qualifizierungsangebote für 
Handwerksbetriebe und Planungsbüros oder Vernet-
zungsangebote für verschiedene Akteure.  

Sofern möglich, ist die Unterstützung durch eigene För-
derprogramme (z.B. in Kooperation mit den Stadtwerken 
oder anderen interessierten Akteursgruppen) zielfüh-
rend. 

Das KfW-Förderprogramm „Energetische Stadtsanie-
rung – Zuschüsse für integrierte Konzepte und Sanie-
rungsmanager“ spricht die Kommunen in allen bezeich-
neten Rollen an. Die Förderung richtet sich an alle betei-
ligten Akteure in einem Quartier, basiert aber auf den 
Zielplanungen, die bei der Kommune im Rahmen der 
Stadt- oder Siedlungsentwicklung vorliegen. 

(! siehe Infokasten S. 52) 

Rollen von Städten und Gemeinden im  
Klimaschutz  

!
Mercatorwiese Wohnquartier Kiel 
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Änderung der energiebedingten CO2-Emissionen in Schleswig-Holstein insgesamt und in den Sektoren gegenüber  
1990 im Zeitverlauf (Quellenbilanz) 

Treibhausgasemissionen in Schleswig-Holstein 

Im Jahr 2007 wurden deutschlandweit etwa 860 Mio. 
Tonnen CO2 emittiert. Damit liegt Deutschland hinter 
China, den USA, Russland, Japan und Indien auf Platz 6 
der größten CO2-Verursacher weltweit (IWR 2008). 

Schleswig-Holstein trägt mit insgesamt 17 Mio. Tonnen 
energiebedingten CO2-Emissionen 2 % zu diesem Ge-
samtaufkommen bei (Energiebilanz 2007, MWV 
2010:18). In Schleswig-Holstein entfallen etwa drei Vier-
tel der Treibhausgas-Emissionen auf CO2, der Rest wird 
durch Methan (CH4) und zu über 15 % durch Distickstof-
foxid (N2O) verursacht (Umweltökonomische Gesamt-
rechnung, Statistikamt Nord 2009:25).  

Die Hauptemittenten der energiebedingten CO2-
Emissionen waren im Jahr 2006 die Sektoren Energie 
(32 %), Verkehr (28 %), Haushalte (20 %), Gewerbe, 
Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher (10 %) 
und verarbeitendes Gewerbe (10 %) (Umweltökonomi-
sche Gesamtrechnung, Statistikamt Nord 2009:19). 

Der in der Abbildung unten ersichtliche Rückgang der 
CO2-Emissionen in Schleswig-Holstein im zeitlichen Ver-
lauf ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das 
Primärenergieaufkommen durch erneuerbare Energien 
in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. (Ener-
giebilanz 2007, MWV 2010:9). Rechnerisch wurden 
2006 in Schleswig-Holstein rund 40 % des Strombedarfs 
durch erneuerbare Energien abgedeckt und 9,7 % des 
Endenergieverbrauchs. Dabei haben Windkraft und Bio-
masse den höchsten Anteil am Versorgungsbeitrag, ge-
folgt von Klär- und Deponiegas, und zu kleinen Teilen 
sind Solarenergie, Geothermie und Wasserkraft vertre-
ten (MLUR 2009:16). 

Bei der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien hat die Windenergie mit 85,5 % den größten Anteil 
und ist gleichzeitig mit 17 % der Bruttostromerzeugung 
die drittgrößte Energiequelle in Schleswig-Holstein.  

Nach der Stromerzeugung aus Windkraft ist Biogas der 
zweitgrößte Energielieferant aus erneuerbaren Energie-
trägern und trägt 6,3 % zur Stromerzeugung bei. Den 
drittgrößten Anteil trägt der Energielieferant Abfall mit 
5,5 %. Darunter fallen gleichermaßen biogene und fossi-
le Abfälle. Danach folgen die Energieträger Fotovoltaik 
(1,2 %), Deponiegas (0,8 %), Biomasse (0,4 %), Was-
serkraft (0,2 %) und Klärgas (0,1 %) (Energiebilanz 2007, 
MWV 2010:14f). 
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I N F O R M A T I O N 
Typische Einsparungen von Wohngebäuden nach Modernisierung 

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Struktur des Energieaufkommens in Schleswig-Holstein: An-
teil der Primärenergieträger am Gesamtaufkommen 2007 in 
Prozent 

Die Potenziale zur Emissionsminderung insbesondere im 
Wärmebereich sind weiterhin bedeutend. Durch fachge-
rechtes Sanieren und Modernisieren, durch die Anwen-
dung moderner Gebäudetechnik und die Nutzung rege-
nerativer Energieträger können die CO2-Emissionen ver-
ursacht durch Heizen und Warmwasserbereitung bis zu 
90 % gesenkt werden.  

Der Modernisierungswettbewerb des Innenministeriums 
„Mehr Qualität – weniger CO2“ im Jahr 2008 hat aufge-
zeigt, dass sich durch wirtschaftliche Sanierungsmaß-
nahmen CO2-Einsparungen von durchschnittlich 70 % 
ergeben.  

Nach den vorliegenden Erkenntnissen des Innenministe-
riums ist der Wärmebedarf (inkl. Warmwasserverbrauch) 
im Wohnungsbestand in Schleswig-Holstein durch-
schnittlich mit 175 kWh pro m2 Nutzfläche im Jahr anzu-
setzen (Stand: 2009).  

Nach Schätzungen des Innenministeriums müssten die 
CO2-Emissionen des Bezugsjahrs 2009, die von Raum-
wärme und Warmwasserbereitung des Wohnungsbe-
stands ausgehen, bis 2020 um 28,7 % reduziert werden, 
um im Wohnungssektor das bundespolitische Minde-
rungsziel in Höhe von 40 % zum Basiswert aus dem 
Jahr 1990 zu erreichen.  

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/ 
contentblob/881870/publicationFile/wettbewerb 
2008.pdf 

 

 

 
 

Typische Einsparungen von Wohngebäuden (EFH) nach Baualtersklasse bei Erreichung von EnEV-Standards 2007 und 
2009 für den Bestand nach Modernisierung (vgl. Schüle & Irrek 2011) 
 

!

!
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Erwartete Klimawandelfolgen in Schleswig-Holstein  

In Deutschland ist die mittlere Lufttemperatur im Zeit-
raum zwischen 1901 und 2006 bereits um 0,9°C ange-
stiegen, das jährliche Mittel der Niederschläge in 
Deutschland um etwa 9 %. Die Periode von Frühjahr bis 
Juni fiel dabei deutlich nasser, die Monate Juli und Au-
gust deutlich trockener aus (BMU 2009).  

Temperaturentwicklung: Für Schleswig-Holstein fallen 
die bisherigen Veränderungen insgesamt etwas milder 
als im Bundesdurchschnitt aus. Zukünftig wird erwartet, 
dass sich die durchschnittliche Temperatur in Schleswig-
Holstein bis zum Jahre 2100 um bis zu 4°C gegenüber 
der Klimanormalperiode 1961-1990 erhöhen könnte und 
somit moderater als im Bundesdurchschnitt ansteigen 
könnte. Dies gilt im Sommer besonders für den Süden 
und im Winter für den Norden Schleswig-Holsteins.  

Extreme Wetterlagen: Deutlicher wird die Veränderung 
des Klimas allerdings durch die Veränderung der Anzahl 
sogenannter Kenntage. Dabei ist für die Anzahl von Eis-
tagen (Temperatur steigt nicht über 0°C) und Frosttagen 
(Temperatur fällt unter 0°C) künftig ein weitgehender 
Rückgang prognostiziert. Dagegen ist für Sommertage 
(Temperatur steigt über 25°C), heiße Tage (Temperatur 
steigt über 30°C) und sogenannte Tropennächte (Tem-
peratur fällt nicht unter 20°C) eine leichte Zunahme zu 
erwarten (MLUR 2009).  

Niederschläge und Windverhältnisse: Die Verände-
rungen der Niederschlagsmengen führen in der Tendenz 
zu trockeneren Sommern und feuchteren Wintern bis 
zum Jahr 2100. Insgesamt wird in dieser Periode die 
Niederschlagsmenge über das Jahr gemittelt um etwa 
10 % zunehmen. Zusätzlich steigt auch die Wahrschein-
lichkeit für das Auftreten von Starkregenereignissen 
deutlich an. Auch die Windverhältnisse werden sich zu-
künftig verändern. Dabei ist eine Zunahme der mittleren 
Windgeschwindigkeit und der Intensität und Häufigkeit 
von Sturmereignissen sehr wahrscheinlich. 

Meeresspiegel: Der mittlere Wasserstand der Nordsee 
steigt zurzeit um etwa zwei Dezimeter pro Jahrhundert, 
womit er ungefähr den weltweit beobachteten Entwick-
lungen entspricht (Norddeutsches Klimabüro). Bei gleich-
bleibenden Änderungen dieses Prozesses sind die nord-
deutschen Küsten durch Deiche und andere Schutz-
maßnahmen noch bis zum Jahr 2030 ausreichend ge-
schützt.  

Im vierten Sachstandsbericht des IPCC wird bis zum 
Jahr 2100 eine mögliche Zunahme des Meeresspiegels 
in Höhe zwischen 18-59 cm prognostiziert. Für die Küs-
ten Europas wird jedoch der Anstieg um etwa 50 % 
über dem globalen Mittel liegen (IPCC 2007), d.h. die 
Geschwindigkeit des Anstiegs wird sich in den kom-
menden 100 Jahren erhöhen. Der Anstieg basiert über-
wiegend auf der thermischen Ausdehnung des Meeres 
aufgrund erhöhter Wassertemperaturen.  
Eine aktuelle Übersicht über die Folgen des Klimawan-
dels in Teilregionen Schleswig-Holsteins bietet der 
Klimabericht (2010) der Hamburger HafenCity Universi-
tät: 

! Link: http://www.klimabericht-
hamburg.de/pdf/klimabericht_hintergrundpapier.pdf  

Ohne geeignete Vermeidungs- und/oder Anpassungs-
maßnahmen werden durch diese klimabedingten Verän-
derungen nicht nur Landwirtschaft und Böden, Forst-
wirtschaft, Fischerei und Naturräume betroffen sein, 
sondern auch zentrale Bereiche der Stadtplanung und  
-entwicklung (MLUR 2009) wie z.B. das Bauwesen, die 
Wasserwirtschaft, Gesundheitsvorsorge, Finanzwirt-
schaft und Versicherungen, Transport(infrastrukturen) 
und Verkehr, der Energiesektor, der Tourismussektor 
sowie die Regional- und Raumplanung.  

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 5: Anpassung an den 
Klimawandel“ S. 117) 
 

!
Starkregen 
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 Überregionale politische Rahmenbedingungen 
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Internationale Zielvorgaben strukturieren zunehmend 
auch die Klimaschutzaktivitäten auf kommunaler Ebene 
in Deutschland. Während in den 1990er Jahren die nati-
onale Ebene wichtiger Impulsgeber in der Entwicklung 
von Klimaschutzmaßnahmen war, hat sich das Bild im 
politischen Mehrebenensystem in den letzten Jahren 
deutlich differenziert: Sowohl auf EU- und Bundes- als 
auch auf Landesebene wurden unterdessen rechtliche 
Vorgaben und Maßnahmenpakete entwickelt, die Aktivi-
täten auch auf kommunaler bzw. regionaler Ebene maß-
geblich beeinflussen und unterstützen. 
 
Klimaschutzpolitik der EU 

Zur Umsetzung der Klimaschutzstrategie der EU legte 
die EU-Kommission 2008 ihren Vorschlag eines eigenen 
Klima- und Energiepakets vor. Unter dem Motto  
„20 20 20 by 2020“ werden darin Strategien, Maßnah-
men und Verteilungen der durch die Mitgliedstaaten zu 
erbringenden Beiträge vorgeschlagen, die in der EU 
während der kommenden Dekade zu einer 20 %igen 
Reduktion von Treibhausgasen gegenüber 1990 und zu 
einem Anteil erneuerbarer Energien von 20 % am Pri-
märenergieverbrauch führen sollen. In die Zielvorgaben 
eingeschlossen sind die bereits im Europäischen Akti-
onsplan für Energieeffizienz (Europäische Kommission 
2006) enthaltenen Vorschläge für eine Steigerung der 
Endenergieeffizienz um 20 %. 

Die auf EU-Ebene gestartete Diskussion um eine 
"Roadmap 2050“ („Roadmap for moving to a low carbon 
economy in 2050") zielt explizit auf eine „Dekarbonisie-
rung“ der europäischen Wirtschaft und auf eine Festle-
gung von strategischen Meilensteinen zur Erreichung 
dieses Ziels (ECF 2010).  

Folgende für den kommunalen Klimaschutz relevante 
neue bzw. eine Aktualisierung bestehender Regulierun-
gen sind für 2011/2012 u.a. angekündigt:  

• Update Gebäuderichtlinie  
• Neuformulierung Energieeffizienz-Aktionsplan   
• Update Energiedienstleistungsrichtlinie 
• Neue Energieeffizienzrichtlinie 

 
Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt 

Da der Erfolg staatlicher Gesetzesvorhaben und Maß-
nahmenpakete erheblich von deren Umsetzung auf 
kommunaler Ebene abhängt, wird dieser auch auf EU-
Ebene eine Schlüsselrolle im Klimaschutz zugewiesen. 
Mit der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen 
Stadt“, die 2007 verabschiedet wurde, legten die EU-
Mitgliedstaaten die Grundlage für eine neue Stadtpolitik 

in Europa. Der Klimaschutz spielt in der Charta insofern 
eine Rolle, als dort u.a. eine Modernisierung der Infra-
strukturnetze, eine forcierte Steigerung der Energieeffi-
zienz, die Förderung eines leistungsstarken und preis-
günstigen Stadtverkehrs sowie eine den Klimawandel 
berücksichtigende städtebauliche Aufwertungsstrategie 
beschlossen wurden. Die europäischen Städte werden 
aufgerufen, verstärkt die Auflage von integrierten Stadt-
entwicklungsprogrammen auf gesamtstädtischer Ebene 
zu prüfen (Leipzig Charta 2007). 
 

Das Programmpaket auf Bundesebene 

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren einige 
neue, für den Klimaschutz wichtige Gesetze und Förder-
programme aufgelegt. Zu nennen sind hier insbesondere 
das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) und das Gesetz 
zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sowie 
die bereits 1999 eingeführte Ökosteuer.  
Um die Aktivitäten in einem übergreifenden Klimaschutz- 
und Energieprogramm zu bündeln, verabschiedete die 
Bundesregierung 2007 einen 8-Punkte-Plan sowie ein 
darauf aufbauendes integriertes Energie- und Klimapro-
gramm (IEKP). Das Programm enthält insgesamt 29 Ein-
zelmaßnahmen, um die deutschen Zielvorgaben zu er-
reichen.  
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Die konkreten Klimaschutzziele für das Jahr 2020 sind: 

• Reduktion der Treibhausgasemissionen um  
40 % im Vergleich zu 1990 

• Anteil der Erneuerbaren Energien bei der 
Stromerzeugung von mindestens 30 % 

• Anteil der Erneuerbaren Energien bei der Wär-
meerzeugung von mindestens 14 % 

• Ausbau von Biokraftstoffen, ohne die Ökosys-
teme oder die Ernährungssicherheit zu gefähr-
den 

• Verdopplung der Energieproduktivität  

2008 hat das Bundeskabinett zudem das zweite Klima-

schutzpaket verabschiedet. Die Bundesregierung setzt 
hier noch einmal deutlicher auf intelligente Steuerungs-
möglichkeiten von Energie sowie auf Anreize zum Ener-
giesparen wie z.B. mit der LKW-Maut, anspruchsvollen 
Energiestandards für Wohngebäude, verbrauchsorien-
tierter Heizkostenabrechnung und modernen Stromnet-
zen.  

Das im September 2010 veröffentlichte Energiekon-

zept der Bundesregierung beschreibt die langfristige 
energiepolitische Strategie der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das Energiekonzept umfasst neun Handlungsfel-
der, darin u.a. 

• Erneuerbare Energien als eine tragende Säule 
zukünftiger Energieversorgung     

• Schlüsselfrage Energieeffizienz     
• Kernenergie und fossile Kraftwerke      
• Leistungsfähige Netzinfrastruktur für Strom und 

Integration erneuerbarer Energien      
• Energetische Gebäudesanierung und energieef-

fizientes Bauen     
• Herausforderung Mobilität    

Für den Bereich der energetischen Gebäudesanierung 
und des energieeffizienten Bauens setzt das Konzept 
das übergreifende Ziel, den Wärmebedarf des Gebäude-
bestandes langfristig zu senken, um bis 2050 über einen 
nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu verfügen. 
Der verbleibende Energiebedarf soll dabei über erneuer-
bare Energien abgedeckt werden.  

Dies bedeutet bis 2020 eine Reduzierung des Wärme-
bedarfs um 20 %, bis 2050 eine Minderung des Primär-
energiebedarfs in einer Größenordnung von 80 %.  

Mit folgenden Maßnahmen u.a. soll eine energetische 
Modernisierung des Gebäudebestandes forciert werden:  

• Weitere Verschärfung der Energieeinsparver-
ordnung (u.a. „klimaneutrale“ Neubauten ab 
2020). 

• Bis 2050 stufenweise Reduktion des Primär-
energiebedarfs im Bestand um 80 %. 

• Fortführung und Aufstockung des CO2-
Gebäudesanierungsprogramms auch unter Be-
rücksichtigung von Stadtquartieren. 

• Weitere steuerliche Anreize für energetische 
Modernisierungen. 

Für 2011/12 sind eine Reihe von Novellierungen ange-
kündigt, wie z.B. das EEG, das Energiewirtschaftsge-
setz, die Weiterentwicklung der EnEV, Einrichtung eines 
Energie- und Klimaschutzfonds.  

 
Gesetzgebung im Raumordnungs- und  
im Bauplanungsrecht 

Auch die Gesetzgebung im Raumordnungs- und im Bau-
planungsrecht hat unterdessen den Klimaschutz auf 
übergeordneter Ebene integriert. Das Raumordnungsge-
setz des Bundes (ROG) enthält die Grundsätze der 
Raumordnung (§2), die mit ihrer Neufassung Ende 2008 
deutlicher als bisher auf Klimaschutzbelange ausgerich-
tet wurden. So ist den räumlichen Erfordernissen des 
Klimaschutzes Rechnung zu tragen sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-
wandel dienen.  
Der Wiedernutzung brachliegender Siedlungsflächen, 
der Nachverdichtung und der Innenentwicklung ist Vor-
rang vor der Neuinanspruchnahme von Freiflächen ein-
zuräumen.  

Mit der BauGB-Novelle 2004 wurde klar gestellt, dass 
auch die „Verantwortung für den allgemeinen Klima-
schutz“ im Rahmen der Bauleitplanung der Kommunen 
Berücksichtigung finden kann.  

Mit der BauGB-Novelle 2011 (Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I. S. 1509)) werden zur 
Unterstützung der Energiewende und damit zu Gunsten 
des Klimaschutzes verschiedene gezielte Regelungen 
getroffen, die den Handlungsspielraum für und in den 
Städten und Gemeinden erweitern. So stellt z.B. die 
neue Klimaschutzklausel im Gesetz sicher, dass der Kli-
maschutz bei der Aufstellung der Bauleitpläne in der 
Abwägung stärker zu berücksichtigen ist. Zudem wer-
den Maßnahmen der nachträglichen Wärmedämmung 
bauplanungsrechtlich begünstigt. Darüber hinaus wer-
den durch die Änderungen des Besonderen Städtebau-
rechts nunmehr bestimmte Anlagen zur Erneuerung der 
Energieinfrastruktur in den Katalog der für eine Gebiets-
aufwertung / -anpassung relevanten Baumaßnahmen 
gem. §148 BauGB aufgenommen. Quartiersbezogene 
Maßnahmen zugunsten des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung können somit Ziele von Stadtumbau-
maßnahmen sein.  

Der zweite Teil der geplanten Bauplanungsrechtsnovelle 
mit den Schwerpunkten Stärkung der Innenentwicklung 
und Änderung der Baunutzungsverordnung soll im Jahr 
2012 in Kraft treten. 
 
(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 1: Siedlungs- und  
Stadtplanung“ S. 64) 
 



Rahmenbedingungen von Klimaschutz und Anpassung 26 

 Links, Beispiele und weitere Informationen 
  

Europäische Gesetzeswerke und Regulierungen 

Europe 2020 initiative ! Link: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm 

Aktionsplan für Energie-
effizienz: Das Potenzial 
ausschöpfen 

! Link: http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/doc/ 
com_2006_0545_de.pdf 

Roadmap for moving to a 
low carbon economy in 
2050 

! Link: http://www.roadmap2050.eu/ 

Leipzig Charta ! Link: http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/leipzig-charta-zur-
nachhaltigen-europaeischen-stadt.html?nn=35776 

Gesetzeswerke und Regulierungen auf Bundesebene 

Integriertes Energie- und 
Klimaprogramm (IEKP) 
der Bundesregierung 

! Link: http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/Energie-und-Umwelt/energie-
und-klima,did=254048.html 

Energiekonzept der  
Bundesregierung 

! Link: 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/energiekonzept_bundesregieru
ng.pdf 
! Link: http://www.schleswig-
holstein.de/cae/servlet/contentblob/985386/publicationFile/vortragHuttenloher.pdf  

Energieeinspar-
verordnung (ENEV) 

Allgemeine Informationen ! Link: http://www.enev-online.de/ 
EnEV 2009 ! Link: http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/index.htm  
EnEV 2012 ! Link: http://www.enev-online.de/enev/index.htm  

Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) 

! Link: http://www.bmu.de/gesetze_verordnungen/doc/2676.php 

 

Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) 

! Link: http://www.bmu.de/energieeffizienz/energieerzeugung/kraft-waerme-
kopplung/doc/37906.php 
 

Raumordnungsgesetz 
(ROG) 

! Link: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rog_2008/gesamt.pdf 

Baugesetzbuch (BauGB) ! Link: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbaug/gesamt.pdf 

 

I N F O R M A T I O N 
Wichtige Grundlagen und gesetzliche Regelungen 

!

 
 



Rahmenbedingungen von Klimaschutz und Anpassung 27 

 Strategien auf Landesebene 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Strategien zur Emissionsminderung 

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat bereits 
2004 mit dem Klimaschutzbericht Vorschläge erarbeitet, 
wie dem Klimawandel aktiv begegnet werden kann. 

Mit dem Klimaschutzprogramm 2009 

„Schleswig-Holstein – Aktiv im Klimaschutz“  

verfügt das Land nun über ein umfassendes Maßnah-
menportfolio und Handlungsprogramm. Ein wichtiger 
Baustein ist hierbei die Weiterentwicklung des Energie-
systems hin zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft. 
Weitere Handlungsansätze sieht die Landesregierung 
u.a. in den Bereichen Mobilität, Land- und Forstwirt-
schaft und nicht zuletzt beim Neubau und in der Gebäu-
desanierung.  

 
 
 

Das Energiekonzept der Landesregierung 2010  

„Energiepolitik für Schleswig-Holstein“ 

setzt am Klimaschutzprogramm aus einer energiepoliti-
schen Perspektive an und entwickelt ein Zielsystem der 
Energiepolitik des Landes. Die gleichberechtigten Ober-
ziele Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Um-
weltverträglichkeit bilden den Korridor, in dem Unterziele 
wie  

• Erneuerbare Energien fördern 
• Netzausbau unterstützen 
• Wettbewerb fördern/regulieren 
• Energieaufsicht wahrnehmen 
• Ausgewogenen Energiemix fördern 
• Steigerung der Energieeffizienz 

als zu verfolgende strategische Ziele formuliert werden. 

Im Landesentwicklungsplan von 2010 verankert die 
Landesregierung u.a. Vorgaben zum Klimaschutz, wie 
zum Beispiel  

• eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien durch 
Anhebung des Anteils von Eignungsflächen für die 
Windenergienutzung an der Landesfläche in den Re-
gionalplänen,  

• die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf 
Schwerpunkte zur Reduzierung von Verkehren,  

• die Nutzung alternativer Wärmesysteme in Wohnge-
bieten zur Erhöhung der Energieeffizienz, 

• den Schutz der natürlichen Ressourcen zur Aufrecht-
erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts. 

• Im Bereich Mobilität besteht eine zentrale Zielsetzung 
im Ausbau des Schienennetzes und in der Steigerung 
der Leistungsfähigkeit der See- und Binnenschifffahrt, 
um vor allem den Güterverkehr von der Straße auf die 
Schiene und die Schifffahrt zu verlagern.  

Ein Erlass der Landesregierung vom 24.03.2011 erläutert 
die Aussagen aus dem neuen Landesentwicklungsplan 
zur Steuerung der Windenergienutzung in Schleswig-
Holstein. Danach können ca. 1,5 % der Landesfläche als 
Eignungsgebiete für Windkraftanlagen ausgewiesen 
werden, das ist das Doppelte der derzeit mit Windrädern 
bestückten Fläche.  

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/ 
Service/Presse/PI/2011/110324_im_runderlass 
Windkraft.html  

 

Das schleswig-holsteinische Energie- und Klimaschutz-

konzept 2011 verfolgt u.a. das Ziel, die Energieversor-
gung in Schleswig-Holstein in eine nachhaltige Zukunft zu 
führen, einen Beitrag zur Erreichung der nationalen Kli-
maschutzziele zu liefern und die sich daraus ergebenden 
Chancen für Wachstum und Beschäftigung zu nutzen. 
Der Förderung erneuerbarer Energien und der Steigerung 
der Energieeffizienz wird hier ein besonderer Stellenwert 
beigemessen. Im Rahmen freiwilliger Selbstverpflichtun-
gen kommt der Landesregierung hier eine besondere 
Vorbildrolle zu.  

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/Umwelt 
Landwirtschaft/DE/ImmissionKlima/06_Klimaschutz/ 
001_KlimaBerichteProg/005_IEKK_2011/PDF/IEKK.html 
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Ein wichtiges Projekt der Landesregierung, das insbe-
sondere die Wohnungswirtschaft adressiert, ist der 

 „Klimapakt Wohnen“. 

Das Innenministerium, die Arbeitsgemeinschaft schles-
wig-holsteinischer Wohnungsunternehmen im Verband 
Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), der 
Landesverband Nord des Bundesverbandes freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen, Haus & Grund 
Schleswig-Holstein, der Verband der Immobilienverwal-
ter Schleswig-Holstein und der Verband Wohneigen-
tum/Siedlerbund Schleswig-Holstein haben sich als 
Partner darauf geeinigt, den CO2-Ausstoß durch Heizun-
gen und Warmwasser in Wohnungen bis 2020 um 40 % 
verglichen mit dem Ausgangswert von 1990 zu senken. 
Das Ziel soll insbesondere durch eine forcierte energeti-
sche Modernisierung von Bestandsimmobilien und an-
spruchsvolle energetische Standards im Neubau erreicht 
werden.  

Der Klimapakt versteht sich auch als Kooperations-
partner für kommunale Klimaschutz- und Stadtentwick-
lungskonzepte und wirkt zugleich als Kooperationsplatt-
form energieeffizienter Bestandsmodernisierungen und 
im Wohnungsneubau. 

! Link: www.klimapakt.schleswig-holstein.de   

 

 

Die übergreifenden Zielsetzungen sind:  

• Verbesserung der investiven Rahmenbedingungen, 
um Investitionen in Wärmedämmung und Nutzung 
erneuerbarer Energien in Neubau und Bestand zu 
stärken.  

• Durch intensivierte Informations- und Beratungsini-
tiativen sowie durch Vorbildwirkungen und Good-
Practice-Modelle die Breitenwirkung energetischer 
Maßnahmen erhöhen.  

• Kontinuierliche Analyse von Maßnahmenwirkungen 
und Verbräuchen, Zielkontrolle und Transparenz zur 
vereinbarten CO2-Einsparung in Höhe von noch ca. 
29 % (nach Status Quo 2009). 

• Stärkung von Initiativen, die zu Änderungen der 
Nutzungsgewohnheiten bei Mieterinnen und Mie-
tern, aber auch bei Selbstnutzerinnen und  
-nutzern führen.  

• Einbindung in Strategien der Stadt- und Siedlungs-
weiterentwicklung. 

Der Klimapakt soll helfen, die ökologischen und ökono-
mischen Folgen des Klimawandels in der Stadtentwick-
lung zu bewältigen, er setzt auf Partnerschaften zur 
Aufwertung der Wohnstandorte.  

!
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Im Einzelnen bieten die Ministerien folgende Maßnah-
men- und Förderprofile für Städte und Gemeinden in 
Schleswig-Holstein an:  

Innenministerium 

 

 
Das Innenministerium (IM) bietet mit der Wohnraumför-
derung, der Städtebauförderung, mit landesplanerischen 
Vorgaben und mit Fachveranstaltungen ein breites Port-
folio von Maßnahmen und Unterstützungsangeboten an, 
das Kommunen in ihren Klimaschutzaktivitäten unter-
stützt.  

Das aktuelle Wohnraumförderungsprogramm des 
Landes zielt sowohl auf die Unterstützung kommunaler 
Maßnahmen zur Stadtentwicklung als auch einer ener-
gieeffizienten und sozialen Wohnraumversorgung. Für 
die Programmjahre 2011-2014 wird hierfür ein Förder-
mittelvolumen von 360 Mio. € bereitgestellt. Ambitio-
nierte energetische Förderstandards, klimaschutzwirk-
same Schwerpunktsetzungen, Förderziele, Verfahren 
und Instrumente, die auf Stadtentwicklung zielen sowie 
kommunale Förderbudgets unterstützen in zunehmen-
dem Maße auch kommunale Entwicklungsprozesse. 

Folgende Schwerpunktsetzungen des Wohnraumförde-
rungsprogrammes unterstützen Maßnahmen in den Be-
reichen Energieeffizienz und Klimaschutz: 

• Modernisierung und Sanierung der städtischen 
Wohnquartiere,  

• energieeffizienter Neubau (inkl. Sanierung, Neu-
bau nach Abriss) an städtisch eingebundenen 
Standorten (z.B. Baulücken, Konversionsflä-
chen),  

• Unterstützung von Stadtentwicklungsprozes-
sen, die u.a. auch auf Ressourcenschutz, Infra-
strukturauslastung, Aufwertung der Wohnfunk-
tion, Schaffung bedarfs- und zielgruppengerech-
ter Wohn- und Wohnumfeldqualitäten, Ver-
kehrsvermeidung, Vermeidung weiterer Sied-
lungsflächen im Außenbereich und auf energie-
effiziente Energieversorgung zielen. 

• Konzepte, vorbereitende Untersuchungen und 
Pilot- und Modellprojekte, soweit sie der Ener-
gieeinsparung und dem Klimaschutz im Bereich 
Wohnen besonders dienen und die Ziele einer 
sozialen Wohnraumförderung unterstützen (s.a. 
§7 Schleswig-Holsteinisches Wohnraumförde-
rungsgesetz – SHWoFG – vom 25. 4. 2009). 

Für die Städtebauförderung in Schleswig-Holstein ste-
hen im Jahr 2011 insgesamt rund 30 Millionen Euro zur 
Verfügung. 

Die Städtebauförderung dient der städtebaulichen und 
ökologischen Erneuerung und Entwicklung sowie der 
sozialen und wirtschaftlichen Stabilisierung innerstädti-
scher und innenstadtnaher Quartiere.  

Schwerpunkte der Förderung sind dabei u.a.  

• die Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzen-
tren in ihrer städtebaulichen Funktion,  

• städtebauliche Maßnahmen zur Behebung so-
zialer Missstände, 

• Stadtumbaumaßnahmen zur Anpassung städte-
baulicher Strukturen bei erheblichen Funktions-
verlusten,  

• Wiedernutzung von Flächen, insbesondere der 
in Innenstädten unter Berücksichtigung ihrer 
funktional sinnvollen Zuordnung (Nutzungsmi-
schung). 

Für den Klimaschutz als Querschnittsziel der Stadtent-
wicklung bieten die Bund-Länder-Programme der Städ-
tebauförderung eine Reihe von Ansatzpunkten:  

• Konzentration der Siedlungstätigkeit auf die 
zentralen Orte und auf die städtebauliche In-
nenentwicklung, 

• Entwicklung von Siedlungsstrukturen der kurzen 
Wege und damit Vermeidung von dispersen 
Entwicklungsansätzen, 

• Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und -
versiegelung durch Schaffung kompakter Sied-
lungsstrukturen und Brachflächenrecycling, 

• Verstärkung der Funktionsmischung, 

• Stärkung regionaler Kooperationen und Hand-
lungsansätze. 

Auch energetische Maßnahmen werden im Rahmen der 
Städtebauförderung bei Errichtung und Änderung von 
baulichen Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur 
wie bei Modernisierung und Instandsetzung von Gebäu-
den mitfinanziert. In Stadtumbaugebieten gemäß §171b 
BauGB können geeignete quartiersbezogene Maßnah-
men zugunsten des Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung unterstützt werden. 
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Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und  

Verkehr 

 

 
Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Ver-
kehr (MWV) hat für die Jahre 2008 bis 2010 durch die 
Energieagentur der Investitionsbank eine Energieeffizi-
enz-Initiative Schleswig-Holstein mit folgenden Schwer-
punkten durchgeführt:  

• Energiecontrolling /  
Energiemanagement für die öffentliche Hand 

• Energieeinsparung /  
Wärmetechnische Gebäudesanierung 

• Einsatz erneuerbarer Energien /  
ungenutzte Biogaswärme 

• Energieeffizienz / KWK / BHKW 

• Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten 

• Energie- und Klimaschutzkonzepte / BMU 

In diesem Zusammenhang stellte das Ministerium In-
formationen und Tools bereit (z.B. Energiecontrolling-
Tool, BHKW-Rechner) sowie Best-Practice-Beispiele zur 
Energieeffizienz.  

(! siehe Infokasten S. 33 und 35)  

Das Energiereferat des MWV bietet darüber hinaus sei-
ne Unterstützung bei der Entwicklung kommunaler 
Energieeffizienz-Konzeptionen an.  

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und  

ländliche Räume 

 

 
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume (MLUR) unterstützt Städte und Gemeinden 
in Schleswig-Holstein in der Erarbeitung und Umsetzung 
kommunaler Klimaschutzkonzepte. Ein „Dialogprozess 
kommunaler Klimaschutz“ führt u.a. zu einer Zusam-
menstellung wichtiger Informationen und Links zum 
kommunalen Klimaschutz in Schleswig-Holstein.  

(! siehe Infokasten S. 35) 

Zudem unterstützt das Ministerium Kommunen beim 
Kapazitätsaufbau im Handlungsfeld Klimawandelanpas-
sung.  
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Dieser Kasten enthält Links, Beispiele und weitere Informationen zu zentralen Entwicklungstrends in Schleswig-Holstein 
mit mittelbarem Bezug zum Klimaschutz bzw. zur Klimafolgenanpassung 
!
Informationen und Daten des Statisti-
schen Landesamtes 

• Bauen und Wohnen 

• Energieverbrauch und Ver-
kehr 

• Bevölkerung 
 

 
 
! Link: http://www.statistik-nord.de/daten/bauen-und-wohnen/  

! Link: http://www.statistik-nord.de/daten/bevoelkerung-und-gebiet/  

! Link: http://www.statistik-nord.de/daten/verkehr-umwelt-und-energie/  

! Link: http://www.ihk-schleswig-holstein.de/produktmarken/ 
standortpolitik/konjunktur_statistik/statistik/bevoelkerung/ 
bevoelkerungsentwicklung_in_schleswig-holstein_bis_2025.jsp  
 

Informationen und Daten zur  
finanziellen Situation von  
Kommunen in SH 

! Link: http://www.insm.de/insm/Themen/Steuern-und- 
Finanzen/Schuldenatlas/Schulden-Downloads.html  
! Link: http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/ 
hs.xsl/nachrichten_87964.htm  

 

Informationen und Daten zum  
demografischen Wandel 

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/PlanenVermessen/ 
Landesplanung/Einzelthemen/Demographie/Demograhie_node.html  

Informationen und Daten zur  
Wohnungsmarktprognose 2025 in SH 

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/ 
StaedteBauenWohnung/Wohnungswesen/Prognose/Prognose_node.html  
 

Informationen und Daten zum  
Klimaschutz in SH 

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
ImmissionKlima/06_Klimaschutz/001_KlimaBerichteProg/ein_node.html 

!

I N F O R M A T I O N 
Übergreifende Entwicklungstrends in Schleswig-Holstein 
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Angeschlossene Landesinstitutionen und  

-einrichtungen 

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB): Die Investi-
tionsbank unterstützt das Land Schleswig-Holstein als 
zentrales Förderinstitut in seinen Aufgaben. Die Bank 
bietet eine Förderberatung und die Entwicklung von Fi-
nanzierungskonzepten für Investorinnen und Investoren 
im Immobilienbereich, insbesondere im Wohnungsbau, 
genauso wie für Investorinnen und Investoren kommu-
naler Projekte, sowie im Energiebereich an. Zudem un-
terstützt die Investitionsbank über die in der IB ange-
schlossenen Energieagentur die Einführung eines nach-
haltigen Energiemanagements und berät Kommunen bei 
Sanierungs- und Neubauvorhaben bzw. beim Einsatz er-
neuerbarer Energien.  

 

Innovationsstiftung Schleswig-Holstein (ISH). Die 
ISH führt mit ihren Partnern, den kommunalen Landes-
verbänden, der Landesregierung, der Investitionsbank-
Energieagentur und dem Klima-Bündnis die Initiative  
„e-ko – Energie“ in Kommunen durch.  

Ein Bestandteil darin ist die EnergieOlympiade der 
Kommunen in Schleswig-Holstein. Hier werden jährlich 
vorbildliche Projekte in den Disziplinen 

• Energieeffizienzprojekte (große, d.h. über 50 T€ 
Investitionssumme, und kleine technische 
Maßnahmen sowie organisatorische und Ver-
haltensmaßnahmen), 

• 100% Erneuerbare-Energien-Kommune oder 
Energie-Modellregion und 

• Gebäude-Benchmarking 

ausgezeichnet. 

In einer Datenbank (Adresse siehe Infokasten S. 33) 
werden die eingereichten Projekte als Good Practice 
Beispiele präsentiert. 

Neben der EnergieOlympiade finden im Rahmen der Ini-
tiative e-ko zweimal jährlich Workshops statt, die auch 
Kommunen als Zielgruppe ansprechen.   

In Neumünster eröffnet im Sommer 2011 das von der 
Innovationsstiftung initiierte Energieeffizienzzentrum. 
Das Ziel des Zentrums ist es, Endanwenderinnen und 
Endanwendern moderne Technologien nahe zu bringen, 
die eine Steigerung der Energieeffizienz sowie Energie-
bedarfsminderungen in Wohngebäuden ermöglichen. 
Das Spektrum der betrachteten „Technologiefelder“ 
reicht dabei von innovativen Heizungstechniken, Bau-
techniken und Baustoffen bis hin zu intelligenter Gebäu-
deautomatisierung zur Optimierung des Energiebedarfs 
und energieeffizienter Gerätetechnik (insb. Beleuch-
tungstechnik). 

Die Betreuung und Organisation der Ausstellung und 
des Beratungsgeschäftes obliegen einem Trägerverein. 

ARGE-SH Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen (GmbH und e.V.): Die ARGE-SH ist das Förder-
beratungsinstitut des Landes und darüber hinaus eine 
Institution, die insbesondere die Trägerinnen und Träger, 
Planerinnen und Planer, Architektinnen und Architekten 
und Ingenieurinnen und Ingenieure, sowie die örtliche 
Bauwirtschaft in der Umsetzung energieeffizienten und 
rationellen Bauens unterstützt und den fachlichen Aus-
tausch in der Bau-, Wohnungs- und Planungsbranche 
fördert. 

Folgende Beratungsleistungen bietet u.a. der Verein 
an:  

• Integrierte Beratung zu bautechnischen, bau-
wirtschaftlichen und energetischen Aspekten, 
gutachterliche Stellungnahmen, 

• Erarbeitung von Maßnahmenkonzepten für 
Siedlungs- und Quartierszusammenhänge, 

• Moderation von städtebaulichen Prozessen, 
Bürger- und Expertenbeteiligungen,  

• Integrierte Planung, Erarbeitung von Kriterienka-
talogen, Handlungs- und Entscheidungshilfen, 
Forschung sowie Bewertung von Wohnraum,  

• Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Projekt- und 
Wettbewerbsdokumentationen, Erstellung 
technischer und planerischer Arbeitshilfen, 
Fachveröffentlichungen der Landesregierung, 
Veranstaltungen/Seminare/Vorträge sowie 
Handwerkerschulungen, 

• Zertifizierungen wie z.B. Qualitätspass Schles-
wig-Holstein, definierte technische und energe-
tische Standards. 

Im Selbstverlag werden durch die ARGE regelmäßig 
Broschüren und Informationsmaterial zum Thema Kli-
maschutz und Bauen publiziert.  

Dienstleistungen der ARGE für Maßnahmenträgerin-
nen und –träger sind:  

• Förderberatung im Wohnungsbau, 

• Qualitätsüberwachung (Luftdichtheitsprüfun-
gen, Thermografien etc.), 

• Führung von Datenbanken und Datenauswer-
tung zu bautechnischen Effekten, Energiever-
brauch, Baukosten, 

• Qualitätssicherung von Bau- und Planungspro-
zessen, Erarbeitung von Kriterienkatalogen, 
Leitfäden, 

• Forschung, empirische Untersuchungen, Da-
tenbanken im Bereich Wohnungsbau (Energie, 
Kosten usw.) 
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... zum Energie- und Klimaschutz-
konzept 2011 der Landesregierung 

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
ImmissionKlima/06_Klimaschutz/001_KlimaBerichteProg/005_IEKK_2011/ 
PDF/IEKK.html 

... zum Klimaschutzprogramm SH 

„Schleswig-Holstein – Aktiv im Klima-
schutz“  

 
! Link: http://www.schleswig-hostein.de/MLUR/DE/ 
Service/Broschueren/Umwelt/pdf/klimaaktionsplan.html  

... zum Energiekonzept der Landes-
regierung 

„Energiepolitik für Schleswig-Holstein“ 

 
! Link: http://www.schleswig-
holstein.de/MWV/DE/Energie/Energiekonzept/energiekonzept_node.html  

... zu den aktuellen Klimaschutzbe-
richten der Landesregierung  

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
ImmissionKlima/06_Klimaschutz/001_KlimaBerichteProg/ein_node.html  

Weitere Dokumente zur Landesplanung und zu Anpassung an den Klimawandel: 

... zur Landesplanung SH 

Landesentwicklungsplan Schleswig-
Holstein 2010 
 

 
! Link: http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/Landesplanung/ 
Raumordnungsplaene/Lep/Lep_node.html 
! Link: http://www.schleswig-
holstein.de/IM/DE/Landesplanung/Broschueren/Broschueren_node.html 

... zum Handlungsfeld „Anpassung 
an den Klimawandel“ 

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
ImmissionKlima/06_Klimaschutz/001_KlimaBerichteProg/ein_node.html 
(Klimaschutzbericht 2009: Handlungsfeld L, S. 355 ff) 

Weitere Informationen zur Stadtentwicklung, Städtebauförderung und Wohnraumförderung: 

... zur Städtebauförderung 

Informationen der Landesregierung 
 
Förderportal der Investitionsbank: 

 

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/ 
StaedteBauenWohnung/Staedtebau/Staedtebau_node.html 
! Link: http://www.ib-sh.de/stadtsanierung/  

... zur Stadtentwicklung und Wohn-
raumförderung 

 
Informationen der Landesregierung  

 

Förderportal der Investitionsbank:  

- Wohnraumförderung 

 
 
 

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/ 

StaedteBauenWohnung/Wohnraumfoerderung/Foerderung_node.html 

! Link: http://www.ib-sh.de/wohnraumfoerderung/ 

 
(! Fortsetzung auf S. 35) 

I N F O R M A T I O N 
zu klimapolitischen Dokumenten der Landesregierung 

!
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! !
Hochwasser an der Elbe  

 
 

Strategien zur Anpassung an den Klimawandel 

Der Fokus der bisherigen Aktivitäten der Landesregie-
rung zur Anpassung an den Klimawandel liegt bisher vor 
allen Dingen im Küstenschutz und in der Erarbeitung ei-
ner Anpassungsstrategie in den Bereichen Land- und 
Forstwirtschaft.  

Ein Beispiel: Durch eine gemeinsame Initiative der fünf 
Küstenländer wurde beim Bund im Jahre 2008 das Son-
derprogramm „Maßnahmen des Küstenschutzes infolge 
des Klimawandels“ aufgelegt. Bis zum Jahr 2025 ste-
hen so durch eine Ko-Finanzierung von Bund und Län-
dern in Schleswig-Holstein zusätzliche Mittel von 121 
Mio. Euro zur Verfügung.  

Das Land engagiert sich allerdings auch in regionalen 
Projekten und unterstützt den Kapazitätsaufbau in den 
Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins. 
 
 
 

Zwei Beispiele:  

• Das EU-INTERREG-Projekt „Klimaangepasste Re-
gionalentwicklung in der Fehmarnbeltregion“ iden-
tifiziert Gefährdungslagen betroffener Branchen 
und Bevölkerungsgruppen und entwickelt entspre-
chende Strategien.  

• Das Projekt KLIMZUG-NORD setzt sich mit den 
Anpassungsmöglichkeiten an die Folgen des Kli-
mawandels in der Metropolregion Hamburg ausei-
nander. Ziele des Projekts sind u.a. die Entwicklung 
von Anpassungsstrategien mit Blick auf die Regio-
nalentwicklung und Regionalplanung. Für den Zeit-
raum bis 2050 soll ein Masterplan zum Klimafol-
gen-Management erstellt werden.  

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 5: Anpassung an den 
Klimawandel“ S. 117) 
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... zu den weiteren Dienstleistungen 
und Förderangeboten der IB bzw. 
Energieagentur SH  

! Link: http://www.ib-sh.de/energieagentur/  

Das Portal der IB/Energieagentur informiert Städte und Gemeinden zu  

• Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für kommunale Investiti-
onen,  

• im Themenfeld Energiecontrolling/-Energiemanagement,  

• im Themenfeld Erneuerbare Energien/KWK und  

• im Themenfeld Projektentwicklung/Projektumsetzung (z.B. EU-
Projekte) 

.. zu kommunal bezogenen Aktivitä-
ten des Innenministeriums 

Klimapakt Wohnen – energieeffiziente 
Stadtentwicklung fördern 
 
 

 
! Link: http://www.schleswig-
holstein.de/Klimapakt/DE/klimapakt_node.html  
Die Plattform enthält weitere Informationen zu beteiligten Institutionen, 
durchgeführten Maßnahmen, Best Practice Beispielen und weitere Infor-
mationsangebote zum Themenfeld „Bauen und Klimaschutz“ 
Siehe auch:  

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/Klimapakt/DE/Hintergrund/  
Hintergrund_node.html  
 

... zu kommunal bezogenen Aktivitä-
ten des MLUR 

Informationen zum Dialogprozess kom-
munaler Klimaschutz in SH 

 
! Link: www.shgt.de/docs/Vortrag_Scheelje.pdf  

... zu kommunal bezogenen Aktivitä-
ten des MWV 

Energieeffizienz-Initiative Schleswig-
Holstein 

 
! Link: http://www.energieeffizienz-initiative-sh.de/  

In der Energieeffizienz-Initiative werden mit der Zielgruppe Kommunen 
und KMU eine Vielzahl von bundes- und landesweiten Fördermöglichkei-
ten gebündelt.  

... zu den Aktivitäten der Innovations-
stiftung-SH 

Energieolympiade 
 
 
 

Energie-Effizienzhaus 

 
! Link: http://www.i-sh.de/foerderung/energieolympiade/ 

! Link: www.energieolympiade.de  

Die Plattform enthält eine Vielzahl von Good-Practice Beispielen sowie ei-
ne Vorstellung von prämierten Projekten aus dem Wettbewerb  „Energie-
effizienz-Projekte“. Ab 2011 werden neben der Disziplin „Gebäude-
Benchmarking“ auch „Energie-Modellregionen“ prämiert.  

! Link: http://www.i-sh.de/wp-content/uploads/2011/03/flyer-plietsch-
huus_final.pdf 

... zu den Materialien und Veranstal-
tungsangeboten der ARGE – Arbeits-
gemeinschaft für zeitgemäßes Bauen  

! Link: http://www.arge-sh.de/  

 

I N F O R M A T I O N (Fortsetzung) 
zu klimapolitischen Dokumenten der Landesregierung 

 

 
 

 
!
!
!
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Klimaschutz als  
Stadtentwicklungsziel und  
Lernprozess!

In diesem Kapitel werden die einzelnen Schritte eines Klima-
schutzmanagements auf kommunaler Ebene aufgezeigt.  

Als Querschnittsthema stellt sich beim Klimaschutz die Frage 
nach dessen Integration in fachliche Planungen und gesamt-
städtische Entwicklungsprozesse. Eine Reihe von Prozessen 
und Verfahren werden vorgestellt, in denen der Klimaschutz 
in übergreifende Stadtentwicklungsziele integriert werden 
kann, wie z.B. ein kommunales Klimaschutzkonzept, einem 
gesamtstädtischen Leitbildprozess, ein Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept etc.  

      !
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 Von der Einzelmaßnahme zur integrierten Klimaschutzstrategie 
!
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Klimaschutz als Stadtentwicklungsziel und Lernprozess 

Städte und Gemeinden gehen eigenständige und vielfäl-
tige Wege in der Entwicklung und Umsetzung von Kli-
maschutzmaßnahmen. Die Gründe dafür liegen auf ver-
schiedenen Ebenen, wie z.B.:  

• in der Vielfalt bestehender (infra-)struktureller 
Rahmenbedingungen für den Klimaschutz auf 
kommunaler Ebene,  

• in den wirtschaftlichen, sozialen und sozial-
räumlichen Voraussetzungen,  

• in den bereitgestellten finanziellen und personel-
len Ressourcen und  

• in der politischen Unterstützungskultur für den 
Klimaschutz in einer Stadt oder Gemeinde.  

Aus einer Managementperspektive lässt sich Klima-
schutz idealtypisch als ein zyklischer Steuerungsprozess 
abbilden, der sich aus den sechs in der Grafik unten dar-
gestellten Elementen zusammensetzt.  

Die Erfahrungen von klimaschutzaktiven Städten und 
Gemeinden zeigen jedoch, dass dieser idealtypische Ver-
lauf kaum der Realität entspricht, sondern die Kommu-
nen sowohl auf der Ebene der Gesamtsteuerung als 
auch einzelner Projekte und Maßnahmen sehr eigene 
Wege gehen und sich an unterschiedlichen Punkten des 
Zyklus befinden.  

Das Management umfasst im Folgenden sechs Schritte: 
Zieldefinition, Organisation und Management, Bestands-
aufnahme, Potenziale und Szenarien, Maßnahmenent-
wicklung und Finanzierung.  

!



!
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Leitfaden zur Erstellung von Woh-
nungsmarktkonzepten ! Link: www.ifsberlin.de/dokumente/file/I21%20Arbeitshilfe%20Konzepte.pdf  

Allgemeine Leitfäden und Arbeitshil-
fen zum kommunalen Klimaschutz  

Leitfaden Kommunaler Klimaschutz  
(difu) 

Klimaschutz in der integrierten Stadt-
entwicklung (NRW) 
 

Kommunaler Klimaschutz: Deutsches 
Institut für Urbanistik 

 

! Link: http://www.kommunaler-klimaschutz.de/download  

! Link: http://www.difu.de/projekte/2009/leitfaden-kommunaler-klimaschutz.html  

! Link: 
http://www.mbv.nrw.de/Staedtebau/container/KlimaschutzinderStadtentwicklung_
10-2009.pdf 

! Link: http://www.difu.de/publikationen/2011/kommunaler-klimaschutz-
2010.html 

Leitfäden für Klimaschutzsiedlungen 
und (solare) Planung 

Klimaschutz in der Raum- und Sied-
lungsentwicklung 
 
 
 
 
Leitfaden Klimaschutz und Stadtpla-
nung (Stadt Augsburg) 
Versorgung energieeffizienter Siedlun-
gen (Projekt Energiebalance) 
Gutachten Energieeffiziente Bauleit-
planung 

Energie und Ortsplanung 

! Link: http://www.vhw.de/fileadmin/user.../PDF.../200805_1161.pdf  
 
Gestaltungsmöglichkeiten der Raumordnung und Bauleitplanung (erscheint Januar 2012)  
! Link: 
http://www.wupperinst.org/projekte/proj/index.html?projekt_id=337&bid=29 

! Link: http://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/leitfaden/a2-klimaschutz-und-
stadtplanung.html 

! Link: http://www.augsburg.de/index.php?id=2717  

! Link: http://www.ifeu.de/energie/pdf/Energiebalance Endbericht.pdf  

! Link: 
http://www.erfurt.de/imperia/md/content/stadtplanung/ip_gk/en_bp/gutachten_ene
rgieeffiziente_bauleitplanung.pdf 

! Link: 
http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4000708/EnergieundOrtsplanung-
ArbeitsblattNr17.pdf 

Leitfäden zur Unterstützung der 
Nutzung erneuerbarer Energien  

dena 

 
Repowering (UBA) 
 
SolarLokal 
 
Eurosolar 

 

! Link: http://www.dena.de/themen/thema-bau/publikationen/publikation/  
planungshilfe-waerme-aus-erneuerbaren-energien/  

! Link: http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/44955.php  

! Link: http://www.solarlokal.de/Newsdetails.2382.0.html?&tx_ttnews[tt_news] 
=207&tx_ttnews[backPid]=1939&tx_ttnews[pointer]=3&cHash=7b01c4221f 
! Link: 
http://www.eurosolar.de/de/index.php?option=com_content&task=view&id=235&I
temid=52 

!

I N F O R M A T I O N 
Auswahl verfügbarer Klimaschutzleitfäden 

!
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I N F O R M A T I O N (Fortsetzung)  
Auswahl verfügbarer Klimaschutzleitfäden 

 
!

!

Leitfäden zum (interkommunalen) 
Flächenmanagement  

REFINA 
Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 
e.V. 
Ökologische Nachverdichtung 
(ENEFF-Stadt) 

 
! Link: http://www.refina-info.de/produkte/index.php?productid=67 

! Link: http://www.lag21.de/themen-und-projekte/flaeche/aktuelle-
projekte/nachhaltiges-kommunales-flaechenmanagement.html  
! Link: http://www.eneff-stadt.info/de/publikationen/publikation/details/leitfaden-
oekologische-nachverdichtung-innerstaedtischer-flaechen/  

  

Leitfäden zur Gestaltung des Pro-
zessmanagements auf kommunaler 
Ebene 

! Link: http://www.fh-erfurt.de/fhe/isp/forschung/klimaschutz-in-kommunen/  

Leitfaden Energienutzungsplan 

Bestands- und Potentialanalyse 
 

! Link: http://www.verwaltung.bayern.de/Gesamtliste-.613.4011133/index.htm 

 

Materialien und Leitfäden zur An-
passung an den Klimawandel 

Klimawandelgerechte Stadtentwick-
lung 

Handbuch Stadtklima (NRW) 

 

! Link: 
http://www.bbsr.bund.de/nn_21890/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Studien/2009/KlimaStad
tentwicklung/01__Start.html  

! Link: 
http://www.umwelt.nrw.de/klima/klimawandel/anpassungspolitik/projekte/staedte_
und_ballungsraeume/projektseite_01/index.php  

Allgemeine Plattformen mit Klima-
schutzratgebern 

! Link: http://www.bine.de 

! Link: http://www.dena.de 

! Link: http://www.ea-nrw.de  

Leitfaden zur energetischen Stadt-
erneuerung 

! Link: 
http://www.bbsr.bund.de/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/Energ
etischeStadterneuerung/Ablage__Meldungen/__KM__LeitfadenEE.html 

!
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Zieldefinitionen auf gesamtstädtischer Ebene geben 
Klimaschutzmaßnahmen eine langfristige Perspektive. 
Zudem ermöglichen quantitative Reduktionsziele 

• eine Verständigung und einen Abstimmungs-
prozess über den Stellenwert und die Reich-
weite von Klimaschutzaktivitäten in einer Stadt 
oder Gemeinde sowie  

• die Herstellung einer Verbindlichkeit auf der Ba-
sis eines politischen Beschlusses.  

Der IPCC (2007) gibt dabei eine Orientierungsgröße 
über die Höhe möglicher Zielsetzungen aus der Per-
spektive der Klimaforschung: für die Industrieländer ist 
bis zum Jahr 2050 mindestens eine 80 %ige Reduktion 
der Treibhausgase notwendig.  

Viele Städte und Gemeinden haben daher auch in 
Schleswig-Holstein bereits reagiert und sich entweder 
im Rahmen internationaler Städteverbünde zu deutli-
chen Emissionsminderungen verpflichtet oder eigen-
ständige Zielsetzungen formuliert. 
 
Mitgliedschaften in internationalen  

Städtebündnissen 

Eine Mitgliedschaft in einem internationalen Städte-
bündnis ermöglicht u.a. eine Vernetzung der lokalen 
Klimaschutzaktivitäten wie auch eine Nutzung einer sol-
chen Mitgliedschaft für Image- bzw. Marketingzwecke. 

  

 

• Eine Mitgliedschaft im Klimabündnis e. V. ist zum 
Beispiel an einen politischen Beschluss zu konkre-
ten Reduktionszielen gekoppelt. Das Ziel in den 
beitretenden Kommunen besteht darin, den CO2-
Ausstoß alle fünf Jahre um 10 % zu reduzieren und 
somit im Vergleich zum Basisjahr 1990 eine Halbie-
rung der Pro-Kopf-Emission bis spätestens 2030 zu 
erreichen (www.klimabuendnis.de). Das Bündnis 
bietet neben reichhaltigen Informationen die Mög-
lichkeit, einer übergreifenden Vernetzung z.B. in 
der Aufstellung einer CO2-Bilanz oder der Maß-
nahmenentwicklung.  

(! siehe Abschnitt „Bestandsaufnahme der Emissions-
quellen und Energieverbräuche: CO2-Bilanzierung und 
Szenarien“ S. 47).  

 

Aus Schleswig-Holstein sind bisher die Städte, Ge-
meinden oder Kreise Bad Oldesloe, Eckernförde, 
Elmshorn, Fehmarn, Geesthacht, Kiel, Kreis Rends-
burg-Eckernförde, Kronshagen, Landkreis Schleswig-
Flensburg, Lübeck, Malente, Norderstedt, Pinne-
berg, Ratekau, Reinbek, Rendsburg und Schleswig 
dem Klimabündnis e.V. beigetreten. 
 

 
 

• Ein Beitritt zum „EU-Konvent der Bürgermeister“ 
(www.eumayors.eu) verpflichtet die teilnehmen-
den Städte und Gemeinden u. a., die gesamtstädti-
schen CO2-Emissionen bis 2020 um mindestens 20 
Prozent zu senken. Mit der Mitgliedschaft verbun-
den sind allerdings weitere Verpflichtungen, wie 
z.B. die Aufstellung einer kommunalen CO2-Bilanz 
und die Aufstellung eines kommunalen Hand-
lungsprogramms (sog. SEAP - Sustainable Energy 
Action Plans, ähnlich eines Kommunalen Klima-
schutzkonzepts).  

In Norddeutschland sind bisher die Städte Hamburg, 
Bremen, Rostock und Greifswald diesem Bündnis 
beigetreten.  

 

 

• Für die regionale Ebene ist das europäische Netz-
werk FEDARENE von Interesse 
(www.fedarene.org), das sich an Regionen richtet, 
die sich zur Steigerung der Energie-Effizienz und 
der Steigerung des Anteils erneuerbare Energieträ-
ger (selbst-)verpflichten. Bisher sind aus Schles-
wig-Holstein allerdings keine Mitglieder dem 
Bündnis  beigetreten. Aus Deutschland nehmen 
der Verband Region Stuttgart und das Land Hessen 
teil.  
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Unabhängig von der Formulierung von Zielsetzungen im 
Rahmen internationaler Städtenetzwerke können Fest-
legungen in einer Gemeinde auch selbständig erarbeitet 
werden. Um die Verbindlichkeit und Langfristigkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen, ist aber die 
Formulierung eines verbindlichen quantitativen Redukti-
onsziels eine notwendige Voraussetzung. Verbindlich-
keit bedeutet dabei, einen politischen Beschluss über 
das Ziel zu erlangen.  
 
 
 

 
 
Ein Beispiel: Klimaschutzziel Hamburg 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat sich im Rahmen 
ihres Klimaschutzkonzepts für den Zeitraum von 2007 
bis 2012 das anspruchsvolle Reduktionsziel gesetzt, 
jährlich 2 Millionen Tonnen CO2 einzusparen und eine  
40 %ige Reduktion seiner schädlichen CO2-Emissionen 
bis zum Jahr 2020, gegenüber dem Basisjahr 2007, zu 
erreichen.  
Die Umsetzung des Reduktionsziels ist untermauert mit 
einem breiten Spektrum von Klimaschutzmaßnahmen 
und mit einem vorbildlichen Monitoringsystem.  

! Link:  
http://klima.hamburg.de/klimaschutzkonzept/ 
1109282/hamburger-klimaschutzkonzept.html   
 
 
 

 

Ein Experiment: Innovation City Ruhr 

Bundesweiter Vorbildcharakter kommt dem im Jahr 
2010 im Ruhrgebiet unter der Trägerschaft des Initiativ-
kreises Ruhr ausgelobten Wettbewerbes „Innovation Ci-
ty Ruhr“ zu, an dem sich 16 Städte des Ruhrgebiets be-
teiligt haben. Unterstützt wird das Projekt vom Land 
Nordrhein-Westfalen.  

Das Projekt hat das Ziel, anhand eines typischen Stadt-
teils im Ruhrgebiet exemplarisch aufzuzeigen, wie es 
gelingen kann, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 
2020 um 50 % (zum Basisjahr 2010) zu reduzieren und 
bis zum Jahr 2050 eine vollständige Emissionsfreiheit zu 
erzielen. Die Stadt Bottrop ist aus diesem Wettbewerb 
als Siegerin hervorgegangen. Das Zielgebiet für Innova-
tion City umfasst mehrere Bottroper Stadtteile, die ge-
genwärtig zu einem Experimentierfeld für innovative 
Technologien und Vorgehensweisen entwickelt werden. 
Zu diesem Experimentierfeld gehören die Innenstadt 
und Stadtteile im Süden der Stadt mit etwa 67.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern. 

! Link: www.innovationcityruhr.de 
 
Der Ansatz der Zero Emission City erweist sich dabei als 
ein umfassender integrativer Planungsansatz, der sich 
nur realisieren lässt, wenn Fachplanungen und Stadt-
entwicklungsprozesse eng mit diesem Ansatz verzahnt 
werden.  

Dabei ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere 
Bestandsquartiere ein wesentliches Ziel des Projektes.  
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umgestellt werden.“ 
Neben Flensburg haben bisher nur wenige mittelgroße 
oder gar größere Städte einen Zero-Emission-Pfad ein-
geschlagen.  

Eine Potenzialstudie des Wuppertal Instituts zeigt am 
Beispiel München die Möglichkeit einer Emissionsfrei-
heit bis zum Jahr 2058 sogar in einem großen Agglome-
rationsraum auf (Lechtenböhmer u.a. 2009). Die größten 
Hebel zur Minderung der Emissionen sind dabei die 
Wärmedämmung der Gebäude, der Einsatz effizienter 
Kraft-Wärme-Kopplung, sparsamer Elektrogeräte und Be-
leuchtungssysteme sowie die regenerative und CO2-
arme Energieerzeugung. Für München spielt langfristig 
die Substitution der fossil basierten Fernwärme in ge-
othermisch gespeiste Wärmeversorgung eine zentrale 
Rolle.  

Zudem zeigt die Studie, dass sich bereits über einen re-
lativ kurzfristigen Zeitraum von 25-30 Jahren einzelne 
CO2-arme Stadtteile verwirklichen lassen, auch unter 
Einbeziehung des Verkehrssektors.  

Dabei decken die eingesparten Kosten bei der Wärme-
versorgung langfristig die Kosten der energetischen Op-
timierung. 

 

Null-Emissionsziele für Regionen, Städte und  

Quartiere 

Manche Städte und Gemeinden gehen sogar einen radi-
kalen Schritt weiter und formulieren mit einer angestreb-
ten vollständigen oder sektoralen CO2-Freiheit hierbei 
sehr weitreichende Zielsetzungen:  

• In Schleswig-Holstein ist (neben vielen anderen) 
die Gemeinde St. Michaelisdonn zu nennen, die 
ihren gesamten Energiebedarf bis zum Jahr 2038 
vollständig aus erneuerbaren Energiequellen de-
cken möchte. Schwerpunkt sind dabei die Wind-
energie zur Stromproduktion und Bioenergie im 
Wärmebereich. U.a. soll hierzu ein Nahwärmenetz 
zur Wärmenutzung an eine vorhandene Biogasan-
lage gekoppelt werden.  

• Der Landkreis Nordfriesland verfolgt bereits seit 
längerem das Ziel eines hundertprozentigen Ver-
sorgungsanteils an erneuerbaren Energien im 
Stromverbrauch. Dieses Ziel konnte bereits er-
reicht werden. Aktuell produzieren dort 632 
Windenergieanlagen Strom für über 335.000 
Haushalte. 

 
 

 

Die Stadt Flensburg möchte im Rahmen ihres lokalen 
Klimapaktes eine Reduktion an Treibhausgasen bis 2020 
gegenüber 1990 erzielen und eine vollständige CO2-
Neutralität bis zum Jahr 2050 erreichen. Eine zentrale 
Rolle spielt dabei die schrittweise Umstellung der Stein-
kohle basierten Fernwärme auf klimaneutrale Biomasse.  

„Die Stadt Flensburg will mit Hilfe ihrer 
Stadtwerke die bundesweit einmalige Fern-
wärmestruktur mit 98% Anschlussdichte für 
einen wesentlichen Schritt hin zu einer CO2-
neutralen Kommune 2050 nutzen. Die kombi-
nierte Erzeugung von Strom und Wärme soll 
beibehalten, aber schrittweise von Steinkohle 
auf klimaneutrale Biomasse, besonders 
Frischholz in Form von Holzhackschnitzeln, 

!
Luftbild der Münchener Stadtteile  

Freiham/Neu Aubing  

!
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Klimaschutz in der Stadtverwaltung 

Viele Städte und Gemeinden haben bereits in ihrer Ver-
waltungsorganisation Stellen eingerichtet, die für Klima-
schutz und Nachhaltigkeit verantwortlich zeichnen. Zu-
meist sind diese Stellen im Umweltamt bzw. Fachbe-
reich Umwelt eingerichtet, gelegentlich jedoch auch im 
Bau- und Planungsamt. In der Einrichtung einer derarti-
gen Stelle und einer grundlegenden finanziellen Ausstat-
tung liegt der Schlüssel für die Gewährleistung von Kon-
tinuität für Klimaschutzmaßnahmen in einer Stadt oder 
Gemeinde.  
In vielen kleineren Städten und Gemeinden ist diese ver-
antwortliche Stelle der einzige Aktivitätskern, durch den 
sowohl eine Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen 
als auch eine Integration des Klimaschutzes in übergrei-
fende Prozesse der Stadtentwicklung erfolgen kann.  

Einige Kommunen siedeln die Klimaschutzaktivitäten in 
einer eigens eingerichteten Stabsstelle an der Verwal-
tungsspitze bzw. auf der Ebene der Fachbereichs- oder 
Dezernatsleitung an. Institutionell reflektiert die Einrich-
tung einer solchen Stabsstelle eine deutliche Aufwer-
tung des Themas innerhalb der Verwaltung. Beispiels-
weise hat die Stadt Münster eine Stabsstelle im Amt 
für Grünflächen und Umweltschutz eingerichtet (Klenko).  

! Link: http://www.muenster.de/stadt/umwelt/ 
klima_energie.html 

 

Die Stadt Aachen hat eine Stabsstelle Klimaschutz im 
Dezernat III Planung und Umwelt der Stadtverwaltung 
eingerichtet. Diese zentrale Stabsstelle koordiniert die 
klimaschutzbezogenen Aktivitäten der Stadt, wie z.B. die 
Bereitstellung eines Infoservices für energiesparendes 
Sanieren (altbauplus), die Erstellung einer regelmäßigen 
CO2-Bilanzierung sowie Maßnahmen zum Ausbau er-
neuerbarer Energien und zur Steigerung der Energieeffi-
zienz. Darüber hinaus koordiniert die Stabsstelle u.a. die 
Mitwirkung an internationalen Städteverbünden oder die 
Teilnahme am European Energy Award (u.a. Covenant of 
Mayors, Klimabündnis). Über die Koordination der Aktivi-
täten zur Lokalen Agenda 21 und zur nachhaltigen Stadt-
entwicklung ist eine Integration der klimaschutzbezoge-
nen Aktivitäten mit einer gesamtstädtischen Nachhaltig-
keitsperspektive gewährleistet.  

! Link: 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltu
ng/behoerdenwegweiser/Einrichtungen/index_detail1.as
p?searchID=46473 

Im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundesum-
weltministeriums (Stand: Juni 2011) werden so genann-
te kommunale Klimaschutzmanager mit einer Förderhö-
he von 65 % finanziert, deren Aufgabe in der aktiven 
Umsetzung von Klimaschutz- und Energieeffizienzmaß-
nahmen vor Ort besteht.  

(! siehe Abschnitt „Finanzierung von Klimaschutzmaß-
nahmen“ S. 51 sowie Infokasten „Förderungen für 
energetische Stadtsanierung im Quartier“ S. 52) 

!
In Schleswig-Holstein haben u.a. die Städte Lübeck und 

Kiel entsprechende Klimaschutz- oder Energieleitstellen.  

Die Aufgaben einer solchen Leitstelle liegen u.a.  

• in der Betreuung und Weiterentwicklung von 
Klimaschutzmaßnahmen und –projekten,  

• in der fachbereichsübergreifenden Koordination 
und Vernetzung kommunaler Akteure,  

• in der Koordination der Öffentlichkeitsarbeit zum 
Thema Klimaschutz.  

!
Aachener Rathaus  
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Einrichtung einer fachbereichsübergreifenden  

Arbeitsgruppe in der Verwaltung 

Eine Reihe von Fachbereichen bzw. Ämtern ist implizit 
oder explizit an der Entwicklung und Umsetzung von 
Klimaschutzmaßnahmen in einer Kommune beteiligt, 
wie etwa die Fachbereiche Umwelt, Planung, Abfall oder 
Wirtschaftsförderung. Viele kommunale Entscheidungen 
haben eine Wirkung auf die Treibhausgasemissionen ei-
ner Stadt, auch wenn sie nicht explizit aus Klimaschut-
zerwägungen ergriffen wurden, sei es z.B. die Auswei-
sung eines neuen Gewerbegebietes oder die Einrichtung 
eines Radwegesystems.  

Sollen innerhalb der Fachplanungen Entscheidungen ex-
plizit auch unter Berücksichtigung von Klimaschutzzielen 
getroffen werden, kommt es zu erhöhtem Diskussions- 
und Abstimmungsbedarf innerhalb der für Fragen der 
Stadtentwicklung zuständigen Ämter. Die Einrichtung ei-
ner regelmäßig tagenden verwaltungsinternen Arbeits-
gruppe zum Klimaschutz bildet insbesondere in größeren 
Städten und Gemeinden eine wichtige Grundlage für die 
Integration des Klimaschutzes in die Stadtentwicklung.  

Die Teilnahme am European Energy Award®, einem eu-
ropäischen Qualitätssicherungsverfahren für kommuna-
len Klimaschutz, erfordert u.a. die Einrichtung einer der-
artigen verwaltungsübergreifenden Arbeitsgruppe 
(„Energie-Team“), durch die ein gesamtstädtisches 
Handlungsprogramm entwickelt und abgestimmt wird. 
Die wichtigste Funktion dieser Arbeitsgruppe liegt im 
verwaltungsinternen Kapazitätsaufbau, in der übergrei-
fenden Koordinierung von Maßnahmen sowie in der 
strategischen Weiterentwicklung des Handlungspro-
gramms.  

! Link: www.european-energy-award.de 

Kleinere Kommunen haben es hier leichter: Die im Ver-
gleich zu größeren Städten übersichtlicheren Verwal-
tungsstrukturen ermöglichen eine Abstimmung auch 
über den „kurzen Dienstweg“. Allerdings sollte auch 
hierfür ein abgestimmtes und übergreifendes Hand-
lungskonzept entwickelt und fortgeschrieben werden.  

Auf kommunaler Ebene existieren gegenwärtig eine 
Reihe strategischer Themen, die einer fachbereichs-
übergreifenden Bearbeitung bedürfen. Beispiele hierfür 
sind:  

• Klimaschutz und integrierte Stadtentwicklung  

• Klimaschutz und Demografie 

• Lokale Wertschöpfung, Beschäftigung und Klima-
schutz 

• Gesundheit und Klimawandel 

• Klimaschutz und regionale Planung 

Die Schlüsselfrage ist jedoch, ob es gelingt, auch unter 
dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes eine stabile und 
vertrauensvolle Koordination zwischen den besonders 
involvierten Fachbereichen Umwelt, Planung und Wirt-
schaft (bzw. Wirtschaftsförderung) aufzubauen und op-
timale Planungsentscheidungen zu treffen. 
 

!
Inhalte planerischer Abwägungsprozesse 

!
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Einrichtung kommunaler Klimaschutz-Begleitkreise 

mit (zivilgesellschaftlichen) städtischen Akteuren 

Der Erfolg von Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler 
Ebene ist abhängig von der Kooperation mit weiteren 
Akteuren und Multiplikatoren in der Stadt. Die Möglich-
keiten ihrer Einbindung sind vielfältig:  

• Eine Kooperation mit den lokalen Stadtwerken 
und Energieversorgern ermöglicht z.B. eine Ab-
stimmung über oftmals zu kommunalen Aktivi-
täten komplementäre (Beratungs-) Dienstleis-
tungen oder gar Förderprogramme. So kann die 
Kooperation dazu genutzt werden, die Energie-
versorgung in einem Stadtteil auf effiziente und 
kostengünstige Systeme (z.B. Kraft-Wärme-
Kopplung, Solarwärme etc.) umzustellen. 

Die Stadtwerke Flensburg GmbH ist z.B. ei-
nes der zehn Mitgründer des Klimapakt Flens-
burg e.V. Ziel des Vereins ist eine CO2-
Neutralität in der Stadt Flensburg bis zum Jahr 
2050 zu erreichen.  

!  Link:  http//www.klimapakt-flensburg.de 
 
Die Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH 
arbeiten eng mit der Kommune in der Umset-
zung emissionssparender Versorgungsstruktu-
ren und Energieeffizienzdienstleistungen zu-
sammen. Die Versorgungsbetriebe bieten eine 
Solardach-Flächenbörse an und nehmen u.a. 
auch eine aufsuchende Energieberatung vor.  

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/cae/ 
servlet/ contentblob/879536/publicationFile/ 
vortragGuenther.pdf,  

! Link: http://www.vb-bordesholm.de 

 
 

 

• Eine Kooperation mit bestandhaltenden Woh-

nungsunternehmen und Vermieterinnen und 

Vermietern ermöglicht eine koordinierte An-
sprache von Mieterinnen und Mietern, ebenso 
können beispielhafte energetische Sanierungen 
zeitnah durchgeführt werden, die eine große 
Signalwirkung in einem Wohnquartier entfalten. 

Insbesondere die Erstellung von kommunalen 

Wohnungsmarktkonzepten bildet die Grund-
lage intensiver Kooperationen mit der Woh-
nungswirtschaft. Sowohl die Analyse der 
schleswig-holsteinischen Konzepte im For-
schungsbericht „Wohnungsmarktkonzepte und 
Monitoring - Fortschreibung der vergleichenden 
Auswertung von Wohnungsmarktkonzepten 
und Einbeziehung des Handlungsfelds Energie-
einsparung im Bereich Wohnen“ (insb. S. 86 ff) 

! Link:  

http://www.schleswig-
holstein.de/IM/DE/StaedteBauenWohnung/ 
Wohnungswesen/Konzepte/studie_ifs.html  

als auch die „Arbeitshilfe zur Erstellung Kom-
munaler Wohnungsmarktkonzepte“des Instituts 
für Stadtforschung und Strukturpolitik 

! Link:  

http://www.schleswig-hol-
stein.de/IM/DE/StaedteBauenWohnung/Wohnu
ngswesen/Konzepte/arbeitshilfe_1.html  

geben eine Reihe von Hinweisen und Beispie-
len zur Kooperation mit der lokalen Wohnungs-
wirtschaft.  
 

 
 
 



!
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!• Eine Kooperation mit Verbänden und Markt-

teilnehmerinnen und -teilnehmern aus den 
Bereichen Wohnungswesen, Handwerk, Anla-
gentechnik und Energieberatung ermöglicht die 
Sensibilisierung wichtiger Multiplikatoren für 
Klimaschutzfragen bzw. eine Koordination wich-
tiger Akteursgruppen.  

Beispielsweise ist die Netzwerkagentur wind-
comm schleswig-holstein Ansprechpartner für 
schleswig-holsteinische Unternehmen und Insti-
tutionen aus der Windenergiebranche. Dabei 
versucht die als Verein im Kreis Nordfriesland 
organisierte Agentur Anlagenhersteller, Anbieter 
von Serviceleistungen, Unternehmen und Ein-
richtungen zur Aus- und Weiterbildung in ihren 
Aktivitäten zu unterstützen und zu bündeln.  

! Link: http://www.windcomm.de 
 
Die Stadt Münster übernimmt zur Qualitätssi-
cherung energetischer Modernisierungen die 
Initiative, ein Netzwerk mit Handwerkerinnen 
und Handwerkern mit dem Namen „Altbau-
Partner Handwerk – ein Netzwerk für fachge-
rechte Altbausanierung“ aufzubauen, in dem 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
einen „Energiekodex“ verpflichten.  

! Link: http://www.muenster.de/stadt/ 
umwelt/altbausanierung_partner-handwerk.html  

 

 

• Die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen 

Akteuren eröffnet u.a. den Zugang zu Endver-
braucherinnen und Endverbrauchern. Auf diese 
Weise können möglicherweise Sprach- und an-
dere Barrieren bei der Ansprache von Zielgrup-
pen überwunden werden. 

Eine übergreifende Entwicklungsstrategie ver-
folgt die AktivRegion Eider-Treene-Sorge. Fi-
nanziert aus Strukturfondsmitteln der EU arbei-
tet die Region an der Umsetzung der Strategie 
unter Beteiligung von Kommunen, Bürgerinnen 
und Bürgern und weiteren regionalen Akteurin-
nen und Akteuren. Das Spektrum gesetzter Zie-
le umfasst dabei u.a.  

- Stärkung der Identität der Flusslandschaft Ei-
der-Treene-Sorge,  

- Stärkung der regionalen Handlungskompeten-
zen und regionaler Wertschöpfungsketten, 

- Klimaschutz durch Energiemanagement und 
regionale Produkte uvm.  

! Link: http://eider-treene-sorge.de/ 
 
 
 
 
 

!
"#$!

!
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Bestandsaufnahme der Emissionsquellen 
und Energieverbräuche: 
CO2-Bilanzierung und Szenarien 

 

!
 
  
!

Good Practice 
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Aufbau einer CO2-Bilanz  

Die Aufstellung einer CO2-Bilanz in einer Stadt ermög-
licht eine systematische Erfassung der in einem Stadt-
gebiet anfallenden Treibhausgasemissionen. Eine Bilanz 
ist ein wichtiges Monitoringtool, um Emissionsverläufe 
zu kontrollieren, mögliche Einflüsse veränderter Rah-
menbedingungen im zeitlichen Verlauf zu dokumentie-
ren und bei ungünstigen Ergebnissen entsprechende 
gegensteuernde Maßnahmen einzuleiten. 

Das Klimabündnis e.V. und die Bundesgeschäftsstelle 
des European Energy Awards haben gemeinsam mit der 
Schweizer Firma Ecospeed ein einfaches, internetba-
siertes Monitoring- und Berechnungstool (ECO Region) 
für die Aufstellung einer kommunalen Energie- und CO2-
Bilanzierung entwickelt (Klimabündnis und EEA 2009), 
das auch von Kommunen erworben werden kann, die 
nicht Mitglied im Klimabündnis sind.  

! Link: http://www.klimabuendnis.org/co2-
monitoring0.html 

Allerdings verfügen auch Gutachterbüros über eigene 
Tools der Bilanzierung, deren Erstellung extern verge-
ben werden kann.  

Mit dem internetbasierten Software-Instrument ECO-
Region wird eine CO2-Bilanz in zwei Schritten erstellt:  

- In der Startbilanz werden über Angaben zu Ein-
wohnerinnen und Einwohnern sowie Beschäf-
tigtenzahlen im Kreis erste Ergebnisse auf der 
Basis von Bundesdurchschnittswerten berech-
net.  

- Anschließend werden, wenn regionale Daten 
vorliegen, in der sog. Feinbilanz diese Bundes-
durchschnittswerte durch ermittelte regionale 
Werte ersetzt. In den Bereichen, in denen keine 
regionalen Werte verfügbar sind, kann weiter-
hin auf Bundes- bzw. Landesdurchschnittswer-
te zurückgegriffen werden.  

CO2-Bilanz Bad Oldesloe 

Ein typisches Beispiel für eine kommunale CO2-Bilanz ist 
die Bilanz der Stadt Oldesloe, die im Kontext des Inte-
grierten kommunalen Klimaschutzkonzepts der Stadt 
entstanden ist.  
Die Bilanzierung hier umfasst u.a.  

% Emissionsquellen nach Sektoren und Energie-
trägern 

% Struktur der Energieerzeugung (Strom und 
Wärme) 

% Struktur der Energieverbräuche nach Energie-
trägern und Sektoren 

Die anschließend für das Jahr 2020 modellierten Ener-
gieszenarien „Trend“, „Moderat“ und „Optimal“ versu-
chen die energie- und emissionsseitigen Wirkungen ver-
schiedener Klimaschutzstrategien auf Bundes-, Landes- 
und kommunaler Ebene abzuschätzen. 
   
! Link: http://www.badoldesloe.de/Homepage_Stadt 
_OD/HPContent_Klimaschutz/Titel.php  

!

!



!
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Monitoring von Klimaschutzmaßnahmen 
und Berichterstattung 

!
!
!

!
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!
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!
!
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Eine CO2-Bilanz ist ein top-down-Monitoringinstrument. 
Aggregierte Energieverbrauchsdaten werden in einem 
definierten Zeitraum und Gebiet erfasst und deren 
Treibhauswirkungen berechnet. Wirkungen eines Klima-
schutzkonzeptes oder einzelner Maßnahmen können in 
einem solchen Rahmen allerdings nicht ermittelt wer-
den. Eher dient die CO2-Bilanzierung als eine 

• Erfassungsgrundlage für die Berechnung von 
Emissionen und ihrer Struktur auf einem Stadt-
gebiet,  

• als Grundlage zur Entwicklung und Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen sowie  

• als (potenzielles) Mittel zur Prozesssteuerung 
und zum Monitoring.  

Um die Wirkungen einzelner Maßnahmen zu berechnen, 
ist daher eine andere Vorgehensweise notwendig, die 
vor allen Dingen die Wirkungen einzelner Maßnahmen 
oder Politikinstrumente berechnet (bottom-up). Zwei 
Fragestellungen sind hier zu berücksichtigen: 

- Wie viel CO2-Emissionen werden durch Instru-
mente und Maßnahmen(pakete) einer Stadt 
oder Gemeinde im Vergleich zu einer definier-
ten Ausgangssituation nachweisbar reduziert 
(z.B. 2010 gegenüber 1990).  

! gesamte erzielte CO2-Reduktion 

- Wie viel dieser erzielten Reduktionen an CO2-
Emissionen werden durch Instrumente und 
Maßnahmen(pakete) einer Stadt oder Gemeinde 
zusätzlich zu Bundes- oder technischen Trends 
erzielt?  

! zusätzlich erzielte Emissionsminderung 

Die zweite Fragestellung zielt vor allen Dingen auf die 
Vermeidung von Doppelzählungen (z.B. dass sich Bund, 
Land und Kommune die gleiche Tonne an Emissionsre-
duktion jeweils anrechnen).  

Ein Beispiel: Die Errichtung einer Passivhaus-
Neubausiedlung schlägt sich in der kommunalen CO2-
Bilanzierung in einem ersten Schritt als absolute Zunah-
me von Emissionen nieder. Da in den energetischen 
Standards dieser Siedlung jedoch die Standards der 
Energieeinsparverordnung übertroffen worden sind, 
kann die Differenz zwischen erzieltem Passivhaus-
Standard und Energieeinsparverordnung als zusätzliche 
Emissionsminderung angerechnet werden.  

Die Good Practice Beispiele illustrieren die Handlungs-
möglichkeiten auf lokaler Ebene: 

• Bottom up – Monitoring des Hamburger Klima-
schutzkonzepts 

• Gebäudetypologie des Kreises Nordfriesland 

• Monitoring im Rahmen eines integrierten Stadt-
entwicklungskonzepts: Hansestadt Lübeck 

Dieser Mittelweg zwischen regionaler Datengenauigkeit 
und Durchschnittswerten auf Bundesebene hilft den 
Städten und Gemeinden, eine kontinuierliche Qualitäts-
verbesserung der Bilanz vorzunehmen. Vor dem Hinter-
grund einer notwendigen Fortschreibung der Bilanz kön-
nen so schrittweise eigene Datenbestände aufgebaut 
oder Routinen der Datenerhebung entwickelt werden. 

Die Bilanz unterscheidet zwischen den Bereichen Ver-
kehr, private Haushalte, Wirtschaft und kommunale 
Verwaltung und arbeitet mit differenzierten Emissions-
faktoren für Wärme, Strom und Verkehr.  
Probleme in der Anwendung ergeben sich allerdings da-
raus,  
 

- dass Daten üblicherweise nicht in der vorgege-
benen Struktur vorliegen – wie z.B. die Anteile 
primärer, sekundärer, tertiärer Wirtschaftssekto-
ren am Energieverbrauch – so dass die vorlie-
genden Daten über aufwändige Nebenrechnun-
gen und Annahmen auf das Tool umgerechnet 
werden müssen,  

- dass diese Bilanzen aufgrund unterschiedlicher 
Datenlagen in verschiedenen Kommunen und 
verschiedener Anteile von Bundesdurch-
schnittswerten in der Bilanz nur bedingt ver-
gleichbar sind und  

- dass die Eingabemöglichkeiten für Kraftwerke 
(regionaler Energie-Mix, regionale Energie-
Faktoren), für Anlagen mit Kraft-Wärme-
Kopplung und für den Verkehr sich bisher als 
sehr eingeschränkt erweisen.  

Auf der Basis der Bilanzierung lassen sich im Rahmen 
von Szenarien Annahmen treffen z.B. über die Senkung 
der Emissionen aus dem Gebäudebestand, die Erhöhung 
des Anteils regenerativer Energieträger oder einem ver-
stärkten Verkehrsträgerwechsel zugunsten emissions-
sparender Verkehrsträger (ÖPNV; Fahrrad, Fußverkehr). 
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Bottom up – Monitoring des  

Hamburger Klimaschutzkonzepts 

In der Bilanzierung erzielter Emissionsminderungen ver-
folgt Hamburg eine Doppelstrategie:  

• Auf der einen Seite erstellt die Stadt eine über 
eine top-down-Methodik erstellte Emissionsbi-
lanz. Eine Analyse der Wirkung einzelner Poli-
tikmaßnahmen kann hier allerdings nicht vorge-
nommen werden. 

• Auf der anderen Seite erfasst die Stadt die 
Emissionswirkungen umgesetzter Maßnahmen 
über sog. bottom-up Verfahren.  

Der besondere Anspruch der bottom-up Analyse besteht 
darin, die Emissionswirkungen einzelner Hamburger 
Maßnahmen (und Maßnahmenpakete) zu berechnen, 
Einflüsse von Bundesmaßnahmen gegen Wirkungen lo-
kaler Maßnahmen abzugrenzen um somit typische Dop-
pelzählungen zwischen Akteuren in Hamburg zu vermei-
den, aber auch zwischen der lokalen und Bundesebene. 

  

Neben dieser vorbildlichen Erfassung hat Hamburg dar-
über hinaus ein landesweites behördeninternes Be-
richtssystem aufgebaut (ebis), in dem  

• die jeweiligen Maßnahmenbeschreibungen,  

• die potenziell durch die Maßnahme erreichbare 
Emissionsminderung („Sollwert“), 

• der Stand der Umsetzung der Maßnahme und  

• der „Ist-Wert“ der erzielten Emissionsminde-
rung erfasst werden.  

! Link: http://www.hamburg.de/start-leitstelle/  
 
! Links zu Methoden für ein bottom-up Monitoring von 
Energiesparmaßnahmen:  
http://www.uba.de/uba-info-medien/4076.html 
http://www.evaluate-energy-
savings.eu/emeees/en/countries/Germany/index.php  

!

Gebäudetypologie des Kreises Nordfriesland 

Im Rahmen des Masterplans Daseinsvorsorge, Teilkon-

zept Wohnen Nordfriesland wurde durch die ARGE eine 
Gebäudetypologie des Kreises erstellt (! siehe auch  
S. 89). Die Studie kann heruntergeladen werden unter 

! Link: http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/ 
StaedteBauenWohnung/Wohnungswesen/ 
Wohnungswesen_node.html 

Für den Kreis Nordfriesland besteht die Besonderheit da-
rin, dass gleichzeitig ein Klimaschutzkonzept und ein Mas-
terplan Wohnen erstellt worden sind und beide Dokumen-
te in ihrer Entstehung aufeinander abgestimmt werden 
konnten.  

Auch Wohnungsmarktkonzepte (WMK) eignen sich, u.a. 
Daten über den jeweiligen lokalen Gebäudebestand zu ge-
nerieren, wie z.B. im WMK Norderstedt (hier insbesonde-
re: Übersicht über Gebäudeausstattung, Altersklassen, 

 
Entwicklung der Energieverbrauchskennwerte für EFH/ZFH (wit-
terungsbereinigt, inkl. Warmwasser) 

Modernisierungsbedarf etc.) oder WMK Quickborn (insbesondere Anhaltspunkte zur Bewertung der  
Entwicklungspotenziale und wohnungsnahen Infrastruktur der Stadtteile/Quartiere). 

! Link: http://www.norderstedt.de/static/de/8_0/8_4326/8_5541/8_5545/24686.pdf  

! Link: http://www.quickborn.de/media/custom/16_4868_1.PDF  
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Monitoring im Rahmen eines Integrierten  

Stadtentwicklungskonzepts: Hansestadt Lübeck 

Eine Integration einer energetischen bzw. CO2-
Bilanzierung mit einer Bestandsaufnahme im Rahmen 
einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme unter-
nimmt die Hansestadt Lübeck.  

Um die umgesetzten Maßnahmen in verschiedenen Be-
reichen der Stadtentwicklung beurteilen und bewerten 
zu können, hat die Hansestadt Lübeck ein erweitertes 
Monitoringsystem entwickelt, das als Argumentations-
instrument für die Mittel- und Ressourcenentscheidun-
gen der Stadt genutzt wird.  

Das Monitoringsystem wurde dabei als Bestandteil in 
das Lübecker ISEK integriert. 

Ziel ist es, alle Bereiche der Stadtentwicklung systema-
tisch zu beobachten. Eine wesentliche Herausforderung 
besteht dabei in der intelligenten Zusammenführung von 
unterschiedlichen Datenquellen bzw. Indikatoren (z.B. 
qualitative und quantitative Daten) und deren Auswer-
tung.  
Für die verschiedenen Handlungsfelder werden daher 
unterschiedlich erhobene Daten herangezogen, die in 
Lübeck in drei verschiedene Kategorien eingeteilt sind.  

- Kategorie I sind von der Stadt regelmäßig er-
hobene Daten,  

- Daten der Kategorie II können kurzfristig zu-
sammengestellt werden und  

- Daten der Kategorie III müssen durch Sonder-
auswertungen erhoben werden. 

Darüber hinaus besteht das Monitoringsystem aus den 
sich ergänzenden Teilen Monitoringset A, für die Be-
obachtung der sektoralen Themen und dem Monitoring-
set B für die Evaluation der Handlungsfelder und Ziele.  

• Im Monitoringset A stellt der Klimaschutz ein 
eigenes Handlungsfeld dar. Hier werden Daten 
aus der CO2-Bilanz (Daten der Kategorie II), Da-
ten zur Luftqualität über vorhandene Messstati-
onen (Kategorie I) und Daten zur Badewasser-
qualität (ebenfalls Kategorie I) zur Bewertung 
der erreichten Ziele herangezogen.  

• Im Monitoringset B werden in den verschiede-
nen Handlungsfeldern unterschiedliche Daten-
grundlagen genutzt. Im Gebäudesektor dienen 
die CO2-Bilanz sowie die Modernisierung v.a. öf-
fentlicher Gebäude als Ansatzpunkt. Der Grün-
flächenumbau, -pflege und -sanierung sowie 
Wassergebiete, Schutzgebietsflächen und ver-
siegelte Flächen bieten Daten im Handlungsfeld 
Stadtlandschaft / grüne und umweltgerecht 
handelnde Stadt. Die Zielsetzung ‚Anpassung an 
den Klimawandel’ kann anhand der bebauten 
Fläche in hochwassergefährdeten Gebieten und 
der Waldneuentwicklung gemessen werden 
und Messungen der regenerativen Energieer-
zeugung und der Bewusstseinsbildung / Öffent-
lichkeitsarbeit können relativ leicht, direkt vor-
genommen werden. 

 

Siehe auch „Monitoringbericht Wohnen 2008“ für die 
Stadt Elmshorn: 

! Link: http://www.stadt-elmshorn.de/files/ 
monitoringbericht_wohnen_2008_elmshorn_c01.pdf 

!
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Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen 

Förderungen energetischer Gebäu-

demodernisierungen (Wohngebäude)  

- KfW CO2-
Gebäudesanierungsprogramm 

- KfW Wohnraum Modernisieren 
ÖKO-PLUS 

- KfW Wohnraum Modernisieren 
STANDARD 

 

 

 

! Link: http://www.kfw.de    

Ansprechpartner in SH: Peter Biner Wulf, IB-EA (0431.9905-3320),  
peter.wulf@ib-sh.de  

Förderungen energetischer Gebäu-

demodernisierungen (Nicht-

Wohngebäude)  

- KfW - Kommunalkredit - Energe-
tische Gebäudesanierung 

- KfW - Sozial Investieren - Ener-
getische Gebäudesanierung 

- KfW – Energetische Stadtsanie-
rung (! s.S. 52) 

 

 

 

! Link: http://www.kfw.de    

Ansprechpartner in SH: Peter Biner Wulf, IB-EA (0431.9905-3320),  
peter.wulf@ib-sh.de 

Förderungen energieeffizienter Ver-

sorgungsanlagen 

- Impulsprogramm Mini-KWK-
Anlagen 

- Förderung nach dem KWK-
Gesetz 

! Link: http://www.bmu.de/klimaschutzinitiative/nationale_ 
klimaschutzinitiative/impulsprogramm_mini_kwk_ 
anlagen/doc/41793.php   

! Link: http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2101.pdf 

Ansprechpartner in SH: Wilfried Gabler, IB-EA (0431.9905-3662),  
wilfried.gabler@ib-sh.de  

Stadtentwicklung und Wohnraumför-
derung 

Förderportal der Investitionsbank:  
- Wohnraumförderung 

 

 
 
! Link: http://www.schleswig-holstein.de/ 
IM/DE/StaedteBauenWohnung/Wohnraumfoerderung/Foerderung_node.
html 

! Link: http://www.ib-sh.de/wohnraumfoerderung/ 

(! Fortsetzung auf S. 52) 

I N F O R M A T I O N 
Überörtliche Förderungen für Klimaschutzmaßnahmen 

!

!
!
!

!
!
!

Bund und Länder finanzieren ein breites Spektrum von 
Maßnahmen. Die Informationsbox unten listet die wich-
tigsten Förderquellen und -programme. 

Finanzierungen von Klimaschutzmaßnahmen lassen sich 
u.a. erschließen durch kommunale Eigenmittel, Private 
Public Partnerships oder Contracting-Modelle. 



!
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Förderungen für erneuerbare Energien 

KfW-Programm Erneuerbare Energien 
(Standard und Premium) 

 

 

Förderung solarthermischer Anlagen 
durch BAFA-Programm „Solarkollektoran-
lagen“ 

 

Förderung von Biomasseanlagen durch 
BAFA-Programm „Biomasseverfeue-
rungsanlagen“ 

 

Förderung von Wärmepumpen durch 
BAFA-Programm „Effiziente Wärmepum-
pen“ 

! Link: http://www.kfw-
foerderbank.de/DE_Home/Service/KfWFormul26 
/Merkblaetter/Umweltschutz/KfWProgramm_Erneuerbare_Energien_ 
270_271_272_281_282.jsp 

Ansprechpartner in SH: Erik Brauer, IB-EA (0431. 9905-3293), 
erik.brauer@ib-sh.de  

! Link: http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_ 
erneuerbare_energien/solarthermie/index.html  

Ansprechpartner: Hans Eimannsberger, IB-EA (0431. 9905-3660), 
hans.eimannsberger@ib-sh.de  

! Link: http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_ 
energien/biomasse/index.html  

Ansprechpartner: Erik Brauer, IB-EA (0431. 9905-3293), 
erik.brauer@ib-sh.de  

! Link: http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien 
/waermepumpen/index.html  

Ansprechpartner: Hans Eimannsberger, IB-EA (0431. 9905-3660), 
hans.eimannsberger@ib-sh.de  

Förderung Klimaschutzkonzepte BMU 
und Klimaschutzmanager  

! Link: http://www.bmu-
klimaschutzinitiative.de/de/projekte_nki?p=1&d=450 

! Link: http://www.kommunaler-klimaschutz.de/bmu-
f%C3%B6rderprogramm  

 

I N F O R M A T I O N (Fortsetzung) 
Überörtliche Förderungen für Klimaschutzmaßnahmen 

 

I N F O R M A T I O N 
Förderungen für “Energetische Stadtsanierung” im Quartier 

 
Energetische Stadtsanierung:  

Zuschüsse für integrierte Konzepte und Sanierungsmanager / Sanierungsmanagerinnen 

Seit dem 1.11.2011 werden vom Bund Fördergelder für die Erstellung integrierter Sanierungskonzepte auf Stadtteil- oder 
Quartiersebene sowie für einen Sanierungsmanager in Kommunen zur Verfügung gestellt. Dabei steht die energetische 
Sanierung des Quartiers oder Stadtteils im Vordergrund, mit Lösungen für Wärmeversorgung, Energieeinsparung,  
-speicherung und -gewinnung. Das energetische Sanierungskonzept soll innerhalb eines Jahres nach Bewilligung der För-
dergelder erarbeitet werden. Die Integration bereits bestehender Stadtteilkonzepte und der betroffenen Akteure und Ak-
teurinnen vor Ort sowie die Beachtung von Denkmälern und des Stadtbildes sollen ebenso Teil des Konzeptes sein wie 
die Aufstellung einer Energiebilanz mit daraus hergeleiteten Zielen. Zur Erreichung dieser Ziele sollen konkrete Maßnah-
men erarbeitet und Monitoring-Konzepte erstellt werden, die ebenfalls zum Inhalt des Konzeptes gehören. Die Förderung 
des Sanierungsmanagers oder der Sanierungsmanagerin erfolgt für maximal 2 Jahre. Der Sanierungsmanager / die Sanie-
rungsmanagerin soll auf Basis des erstellten Sanierungskonzeptes den Prozess der Umsetzung koordinieren und steuern. 
Insgesamt beträgt der Zuschuss 65 % der förderfähigen Kosten (Konzepterstellung und Sanierungsmana-
ger/Sanierungsmanagerin). Eine Kombination mit anderen öffentlichen Fördermitteln ist zulässig. 

! Link:  http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/index.jsp  (Programm Nr. 432) 

!
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Integration des Klimaschutzes in 
fachliche Planungen und gesamt-
städtische Entwicklungsprozesse!

In diesem Kapitel werden die Verfahren und Ansatzpunkte in 
Städten und Gemeinden gesucht, den Klimaschutz stärker in 
der Stadtentwicklung zu integrieren. Identifiziert werden hier 
drei Ansatzpunkte: Klimaschutzkonzepte als Verfahren der 
sektoralen Integration, städtebauliche, sektorale oder ge-
samtstädtische Leitbilder und schließlich Stadtentwicklungs-
konzepte bzw. fachliche Planungen.  

      !



!

Integration des Klimaschutzes in fachliche Planungen 54 

Sektorale Integration und Strategieent-
wicklung in einem kommunalen Klima-
schutzkonzept  

 Integration des Klimaschutzes in fachliche Planungen 
 und gesamtstädtische Entwicklungsprozesse 
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Die Integration des Klimaschutzes in fachliche Planun-
gen oder gesamtstädtische Entwicklungsprozesse kann 
über verschiedene Integrationsverfahren und Wege er-
folgen.  

1. Sektorale Integration und Strategieent-
wicklung in einem kommunalen Klima-
schutzkonzept 

Energie- und Klimaschutzkonzepte können als ein Leit-
bild für die kommunale Energie- und Klimaschutzpolitik 
angesehen werden, dessen Zielsetzungen darin beste-
hen,  

- Fachplanung im Rahmen der kommunalen Ent-
wicklungsplanung zu betreiben (Integrations-
funktion)  

- Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus 
Kommunen, der Versorgungswirtschaft, aus Un-
ternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
die Bandbreite der Wechselwirkungen ihrer 
Handlungsmöglichkeiten bei der Einsparung, 
Nutzung, Umwandlung und Erzeugung von 
Energie aufzuzeigen und daraus eine gemein-
same strategische Orientierung zu gewinnen 
(Partizipations- und Orientierungsfunktion),  

- Entscheidungsträgerinnen und –träger in die La-
ge zu versetzen, neben technischen und öko-
nomischen auch energetische, ökologische, or-
ganisatorische sowie sozialpolitische Aspekte in 
den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen 
(Prozessfunktion). (siehe u.a.: Damm 1996) 

 
 
 

Wesentliche Bestandteile eines kommunalen Klima-
schutzkonzepts sind: 

• die Aufstellung einer Energie- und CO2-Bilanz 
(! siehe Abschnitt „Aufbau einer CO2-Bilanz“  
S. 47),  

• die systematische Analyse und Zusammenfüh-
rung bestehender Aktivitäten,  

• die Ermittlung von Energie- und CO2-
Einsparpotentialen und  

• die Festlegung von CO2-Einsparzielen,  

• die Erarbeitung eines konsistenten, finanzierba-
ren und durchsetzbaren Maßnahmenkatalogs,  

• die Durchführung eines umsetzungsorientierten 
Partizipationsprozesses sowie  

• die Etablierung eines Steuerungskonzeptes für 
die Umsetzung. 

In Schleswig-Holstein haben gegenwärtig u.a. folgende 
Städte, Gemeinden und Kreise ein Klimaschutzkonzept 
erstellt: Bad Oldesloe, Bargteheide, Elmshorn, Flens-
burg, Kiel, Kreis Friesland, Kreis Nordfriesland,Kreis 
Stormarn, Lübeck, Norderstedt, Ratekau. 

Zumeist haben diese Städte und Gemeinden ihr Klima-
schutzkonzept mit Hilfe der Förderung des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt erstellt, das Beispiel des Land-
kreis Stormarn zeigt jedoch, dass derartige Konzepte 
auch ohne Förderung des BMU realisiert werden kön-
nen. 

! Link: http://www.kommunaler-klimaschutz.de  
!

2. Integration des Klimaschutzes in städtebau-
liche, sektorale oder gesamtstädtische 
Leitbilder  

3. Stärkung des Klimaschutzes in integrierten 
Stadtentwicklungskonzepten Wohnungs-
marktkonzepten und planerischen Fachgut-
achten 
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Good Practice 

!
!

Klimaschutzorientiertes Energiekonzept für den  

Gebäudesektor in Norderstedt  

Norderstedt setzt einen Schwerpunkt seiner Aktivitäten 
darauf, seine Klimaschutzmaßnahmen direkt in andere 
Stadtentwicklungs- und Fachkonzepte zu integrieren, 
wie auch in das Energiekonzept für den Gebäudesektor.  

• Für eine Energieversorgungsanalyse hat die 
Stadt zum Beispiel für alle Stadtraumtypen in 
Norderstedt den Energiebedarf sowie die Ener-
gieversorgung mittels GIS verortet und analy-
siert. Damit wird eine direkte Bewertung der ak-
tuellen Situation des Gebäudebestandes ermög-
licht. 

• Darüber hinaus wurden Szenarien über den zu-
künftigen Zustand der Gebäude erstellt sowie 
eine Potenzialabschätzung für die Nutzung er-
neuerbarer Energien.  

• Das Energiekonzept stellt zudem eine fachliche 
Basis dar, die aufzeigt, wie Klimaschutzaspekte 
z.B. in der Planungspraxis verankert werden 
können. Hier werden explizite Vorschläge im 
Bereich Bauleitplanung benannt  

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 1: Siedlungs- 
und Stadtplanung“ S. 64).  

• Ein weiteres Handlungsfeld sieht das Nor-
derstedter Energiekonzept in der Klimabera-
tung. Hier können vor allem private Investorin-
nen und Investoren motiviert werden, Klima-
schutzmaßnahmen durchzuführen.  

• Das Energiekonzept sieht zudem die Stadtwer-
ke als wichtigen Akteur im Bereich Klimaschutz. 
Der Ausbau des Fernwärmenetzes stellt einen 
wesentlichen Faktor für den zukünftigen Ener-
giemix dar. Die Wärmeversorgung kann darüber 
hinaus dezentral über regenerativ versorgte 
Nahwärmenetze oder punktuell über Einzelkes-
sel erfolgen. Große Potenziale liegen zudem in 
der Energieerzeugung aus erneuerbaren Ener-
giequellen und dem Ausbau von KWK Anlagen. 
Im Form von Contracting oder Energiema-
nagement können die Stadtwerke zudem als 
Energiedienstleister aktiv werden.  

Stadt Norderstedt (2009a): Klimaschutzorientiertes 
Energiekonzept für den Gebäudesektor in Norderstedt.  

! Link: 
http://www.norderstedt.de/media/custom/1087_7977_1.
PDF?1300383005 

(! Siehe auch „Stadtraumtypologie Norderstedt“ S. 80) 

Stadt Norderstedt (2009b): Wohnungsmarktkonzept 

! Link: 
http://www.norderstedt.de/index.php?NavID=1087.298
&La=1 - wmk 

! !
Energiekonzept als Teil des ISEK!
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Integration des Klimaschutzes  
in städtebauliche, sektorale oder  
gesamtstädtische Leitbilder  
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Quantitative CO2-Reduktionsziele sagen wenig darüber 
aus, wie eine Stadt oder Gemeinde in 50 Jahren ausse-
hen und wie „gutes Leben“ weiterhin gesichert werden 
soll. Dies erfolgt auf der Ebene gesamtstädtischer 

Leitbilder. Sie bieten die Chance, den Klimaschutz in 
Ziele der gesamtstädtischen Entwicklung zu integrieren.  

Leitbilder stellen einen Handlungsrahmen auf und er-
möglichen eine fachliche und politische Verständigung 
zwischen Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Bürge-
rinnen und Bürgern. 
In ihrer Fokussierung auf eine erwünschte Zukunft sind 
Leitbilder und die daran geknüpften Verständigungspro-
zesse daher wichtige Mittel der Integration des Klima-
schutzes in die integrierte Stadtentwicklung.  

„Leitbilder stehen (...) an der Schnittstelle zwi-
schen Idee und Realität, Prinzip und Wirklichkeit. 
Sie sind genau genug, um diskutiert werden zu 
können, und zu allgemein, um als Planungsvor-
gabe zu wirken.“ (Curdes 1997:202). 

Leitbilder entwickeln ihre handlungsleitende Kraft, wenn 
sie vor allen Dingen folgende Bedingungen berücksich-
tigen:  

Sie sollten 

• im Konsens der beteiligten Akteurinnen und Akteu-
re entstehen,  

• thematische Schwerpunktsetzungen oder sektorale 
Foci enthalten,  

• in eine zielgerichtete Umsetzung und Prozessge-
staltung eingebettet sein,  

• durch ein funktionierendes Monitoring begleitet 
werden,  

• sowohl in der Prozessgestaltung als auch in der 
Umsetzung mit personellen und finanziellen Res-
sourcen hinterlegt werden.  

Leitbilder setzen sich aus drei zentralen Bestandteilen 
zusammen (Greiving-Fleischhauer 2009): 

• dem Leitbildprozess, der zur Entwicklung eines 
Leitbildes führt,  

• dem Leitbild in Wort und/oder Bild als Produkt die-
ses Prozesses und  

• der anschließenden Konkretisierung in Form von 
Zielen und Maßnahmen. 

Die Integrierten Stadtentwicklungskonzepte (ISEK) 
in Schleswig-Holstein bieten reichhaltige Ansatzpunkte 
für die Entwicklung derartiger integrierender städtischer 
Leitbilder:  
 
• U.a. die Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neu-

münster haben Leitbilder u.a. für die künftige wirt-
schaftliche Entwicklung erarbeitet, um dem lokalen 
Strukturwandel und den negativen Bevölkerungs-
entwicklungen zu begegnen.   

Kiel ist in seinen Aktivitäten stark auf Klimaschutz 
orientiert und zielt auf einen deutlichen Imageaus-
bau in dieser Perspektive.  

Neumünster zielt zum einen auf sein Image als 
„Pferdestadt“ und auf die Förderung der Wirtschaft 
durch den Ausbau der lokalen Messeaktivitäten.  

In Flensburg steht die künftige Gewerbeentwick-
lung im Vordergrund. Neben diesem Handlungsfeld 
sind die Wohnraumversorgung und die Modernisie-
rung des Bahnhofs zentrale Punkte des Entwick-
lungskonzepts. Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
die Umwandlung von Flächen mit Wasserbezug, in 
hochwertige Gewerbe-, Freizeit- und Wohnnut-
zung. 

Auch Wohnungsmarktkonzepte (WMK) bieten einen 
Rahmen, Klimaschutzaspekte in Prozesse der Stadt- und 
Wohnungsmarktentwicklung zu integrieren. Daneben 
sind sie nicht nur wohnungspoltisch, sondern auch kli-
mapolitisch ein wichtiger Bestandteil eines umfassen-
den ISEK. 

Zwei Beispiele:  

• Das WMK in Quickborn enthält Anhaltspunkte zur 
Bewertung der Entwicklungspotenziale und woh-
nungsnahen Infrastrukturen der Stadtteile und 
Quartiere im Sinne von Nachverdichtungen und der 
Gestaltung kurzer Wege. Zudem legt das WMK ei-
nen Handlungsschwerpunkt auf energetische Mo-
dernisierung.  

• Das WMK Norderstedt enthält u.a. Übersichten 
zur Gebäudeausstattung und zu Gebäudealters-
klassen und entsprechenden Modernisierungsbe-
darfen. Dadurch legt das WMK einen deutlichen 
Schwerpunkt auf die energetische Gebäudemo-
dernisierung.  

• Das WMK Flensburg formuliert auf der Basis von 
Potenzialanalysen und abgeleiteten Entwicklungs-
zielen „Stadteilprofile“ und liefert damit wichtige 
Anhaltspunkte für eine ökonomische Nutzung und 
Weiterentwicklung der Infrastruktur und den Res-
sourcenschutz, dies insbesondere vor dem Hinter-
grund der strukturellen und demographischen 
Entwicklung. 
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!Städtebauliche Leitbilder zielen auf den in der Zukunft 
angestrebten räumlichen Zustand der Stadt. In einer Un-
tersuchung zur „Klimawandelgerechten Stadtentwick-
lung“ (BBSR 2009) wurden städtebauliche Leitbilder 
ausgehend von der Annahme, „dass diese vor dem Hin-
tergrund des sich wandelnden Klimas für die Raument-
wicklung allgemein, aber auch für die Stadtentwicklung 
an Bedeutung gewinnen“ untersucht. Die Untersuchung 
kam zu dem Schluss, dass sich die Leitbilder der De-
zentralen Konzentration sowie der kompakten Stadt am 
ehesten eignen, um eine klimaangepasste Stadtentwick-
lung zu gewährleisten.  

Das städtebauliche Leitbild der „Kompakten Stadt der 
kurzen Wege“ wird u.a. in Mittelzentren im Verdich-
tungsraum bzw. im Ordnungsraum Hamburg verfolgt  
(Ahrensburg, Norderstedt, Pinneberg, Wedel, Bad 
Oldesloe und Elmshorn). Der Innenentwicklung in der 

Siedlungsplanung soll ein Vorrang gegenüber weiteren 
Flächenexpansionen eingeräumt werden. Nur in man-
chen Konzepten (Geesthacht, Pinneberg) wird davon 
ausgegangen, zur Deckung des künftigen Wohnraum-
bedarfs auch neue Baugebiete in der Fläche ausweisen 
zu müssen. 

Mittel- und Unterzentren mit Teilfunktion eines Mittel-
zentrums im ländlichen Raum (Bad Segeberg, Eckern-
förde, Eutin, Heide, Itzehoe, Husum, Kappeln, Mölln, 
Rendsburg und Schleswig) thematisieren vor dem Hin-
tergrund ihrer negativen demografisches Entwicklung 
u.a. eine deutliche Präferenz des Innenbereichs gegen-
über einer Ausweisung neuer Bauflächen (Eckernförde, 
Rendsburg, Schleswig), eine Erhöhung der Familien-
freundlichkeit und eine Verbesserung der Wohn- und 
Lebensqualität für Senioren.  

!
Lübeck: Grundstücks-Gesellschaft "Trave" mbh, energieeffizienter Neubau Schanzenweg 
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Berücksichtigung des Klimaschutzes in In-
tegrierten Stadtentwicklungskonzepten 
und planerischen Fachgutachten 

I N F O R M A T I O N  

Leitfaden zur Erstellung eines Wohnungsmarktkonzepts 

!
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Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK) sind 
ein informelles Planungsinstrument, mit dem Städte und 
Gemeinden ergänzend zur Bauleitplanung ihre zukünfti-
ge Entwicklung für einen begrenzten Zeithorizont (in der 
Regel 15 bis 20 Jahre) festlegen. Unter enger Einbezie-
hung von Bürgerinnen und Bürgern sowie anderer für 
die Stadtentwicklung wichtiger Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren werden auf die Stadt oder Gemeinde zu-
geschnittene Lösungsansätze für drängende Zukunfts-
fragen wie  

• die demografische Entwicklung,  

• den wirtschaftlichen Strukturwandel und 

• den Klimawandel  

entwickelt.  

Die Planung bezieht sich auf das gesamte Stadt- bzw. 
Gemeindegebiet und kann auch im Zusammenschluss 
mit Nachbargemeinden erstellt werden (z.B. ISEK 
Rendsburg/Büdelsdorf; Rahmenplan Kieler Förde).  
Meist dient das ISEK als Planungsgrundlage für Maß-
nahmen der Stadtentwicklung, die im Rahmen der Städ-
tebauförderung des Bundes und der Länder finanziell 
bezuschusst werden sollen.  

Die meisten ISEK in Schleswig-Holstein thematisieren 
den Klimaschutz auf einer übergreifenden Zielebene.  

Einige ISEK gehen darüber hinaus und definieren diesen 
als explizites Handlungsfeld der Stadtentwicklung:  
 

• Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der 
Stadt Schleswig wird das Thema „Energie und 
Klimaschutz“ als eigenständiger Handlungs-
schwerpunkt behandelt: Neben dem Ziel der Er-
höhung der Energieeffizienz u.a. durch ein Ener-
giecontrolling der städtischen Liegenschaften 
werden auch die Sensibilisierung der Bevölke-
rung und die Beratung privater Hauseigentümer 
zu Energiespar- und Fördermöglichkeiten in Ko-
operation mit externen Akteuren als wichtige 
Maßnahmen genannt. 

(! siehe Infokasten „Energetische Stadtsanie-
rung“ S. 52) 

• Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der 
Hansestadt Lübeck thematisiert die klimarele-
vanten Bereiche Bestandsentwicklung, Energie-
versorgung, Verkehr und Stadtökologie bzw. 
Klimawandelanpassung. Darin wird jedoch be-
tont, dass für eine kohärente Klimaschutzstrate-
gie ein eigenes Klimaschutzkonzept anvisiert ist, 
„welches alle klimarelevanten Sektoren der 
Stadt erfasst, Prioritäten für Klimaschutzmaß-
nahmen identifiziert und die Schwerpunkte der 
Kommune aufzeigt“ (Hansestadt Lübeck 
2009:144).  

Als Good Practice Beispiele werden das ISEK 
Schleswig (S. 59), Kiel (S. 60) und Bad Oldesloe (S. 
62) vorgestellt. 

 

 
Leitfaden zur Erstellung eines Wohnungsmarktkonzepts (WMK) und zum Aufbau eines Monitorings „Wohnen“ 

Das IFS – Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik hat im Auftrag des Innenministeriums des Landes Schleswig-
Holstein zwei Arbeitshilfen erstellt, die Städte und Gemeinden sowohl bei der Entwicklung von Wohnungsmarktkonzep-
ten (bzw. Wohnraumversorgungskonzepten) als auch beim Monitoring wohnungsmarktrelevanter Entwicklungen („Mo-
nitorning Wohnen“) unterstützen.  

Beide Arbeitshilfen können unter folgender Websiteadresse heruntergeladen werden:  

! Link: http://www.schleswig-
holstein.de/IM/DE/StaedteBauenWohnung/Wohnungswesen/Konzepte/Konzepte_node.html  

Die Arbeitshilfe zur Erstellung eines Wohnraumkonzepts wird ergänzt durch Hinweise für kommunale Handlungsspiel-
räume und Gestaltungschancen im Handlungsfeld Energieeinsparung im Bereich „Wohnen“. 

WMK dienen der Begründung öffentlich geförderter Wohnungsbauinvestitionen und deren Einordnung in gesamtstädti-
sche Entwicklungen. Neben der Behebung von Informations- bzw. konzeptioneller Lücken beiten sie darüber hinaus ei-
nen Kommunikationsrahmen zwischen relevanten Marktakteuren (siehe auch: Veser 2009).  
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!

Good Practice 

!

ISEK Schleswig 

Das 2010 erstellte integrierte Stadtentwicklungskonzept Schleswig 
greift inhaltlich das seit 2001 bestehenden Leitbild „Schleistadt 
Schleswig 2020“ auf und entwickelt die darin bereits genannten Ziel-
vorstellungen weiter. Das Leitbild zielt auf die beständige Entwicklung 
der Stadt einen attraktiven Lebensraum für alle Altersgruppen zu bie-
ten. In diesem Leitbild sind die Identifikationspunkte einer gut funktio-
nierenden Wirtschaft, ein ausreichendes und bedarfsgerechtes Wohn-
raumangebot, der Erhalt des kulturellen Erbes der Stadt und der intak-
ten Natur an der Schlei verankert. Die Bereitstellung bzw. der Erhalt 
qualitativ hochwertiger Bildungsangebote und eine gute Nahversor-
gung sind weitere Ziele der Stadtentwicklung. Als besondere ressort-
übergreifende Handlungsfelder werden hierbei der demographische 
Wandel und der Umwelt- und Klimaschutz gesehen.  

In den unterschiedlichen Handlungsschwerpunkten sind daher folgen-
de Leitziele zum Umwelt- und Klimaschutz formuliert: 

• Entwicklung eines zukunftsfähigen Wohnungsangebots unter 
Berücksichtigung ökologischer und energieeffizienter Wohn-
standards 

• Verantwortungsvoller Umgang mit ökologischen Belangen in 
der Stadtentwicklung 

• Förderung des Umweltverbundes zur Verminderung des MIV 

• Erhalt und Ausbau einer ressourcenschonenden technischen 
Infrastruktur 

• Reduzierung der CO2-Emissionen 

• Steigerung der Energieeffizienz 

• Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Energie und 
Klimaschutz 

!

Im Rahmen der Bestandserhebung zur Erarbeitung des ISEK wurden weitere Stadtentwicklungskonzepte berücksich-
tigt, wie u.a. das Klimaschutzkonzept und der Klimaschutzbericht der Stadt Schleswig, der Regional- und Flächennut-
zungsplan, das Wohnraumversorgungskonzept, das Einzelhandelsentwicklungskonzept oder das Tourismuskonzept.  

Der gesamte Entwicklungsprozess des ISEK, also die Bestandsaufnahme und -analyse, die Formulierung von Ent-
wicklungszielen und dem Stadtentwicklungsleitbild bis hin zu den Handlungs- und Maßnahmenempfehlungen, wur-
den dabei von thematischen Arbeitsgruppen begleitet, in denen Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung und Pri-
vatwirtschaft mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zusammen arbeiteten. 

 
! Link: http://www.sitzungsdienst-schleswig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=440&options=4#searchword 
!
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Good Practice 

!

!

Integriertes Stadtentwicklungskonzept  

der Landeshauptstadt Kiel 

Das in 2010 erarbeitete Integrierte Stadtentwicklungskonzept 
der Stadt Kiel (INSEKK) formuliert für die Stadt die Zielsetzung, 
eine soziale und kinderfreundliche, kreative und innovative Kli-
maschutzstadt zu sein. Inhaltlich bedeutet das, aktiven Klima-
schutz durch ökologische Energieversorgung und Verkehrsinfra-
struktur und durch nachhaltigen Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen der Stadt zu betreiben. 
Im Bereich der Siedlungsentwicklung gelten die Grundsätze: 

" Innen- vor Außenentwicklung 

" Ringförmige, miteinander verbundene Freiraumentwicklung 

" Gegliederte Stadtstruktur und differenzierte 
Stadtteilentwicklung 

" Polyzentrische Stadtentwicklung (Stadt der kurzen Wege) 

" Entwicklung einer urbanen und vitalen Innenstadt 

Insgesamt zeichnet das INSEKK die Gesamtperspektive der Stadt-
entwicklung Kiels in den nächsten Jahren auf und verdeutlicht die 
räumlichen Entwicklungsschwerpunkte. Im INSEKK werden ver-
schiedene Fachpolitiken und deren Fachplanungen miteinander 
verknüpft und weiter entwickelt.  

Das INSEKK Kiel ist wegen seines Integrationsansatzes fachlicher 
Planungen hervorzuheben: Folgende Konzepte und Pläne, die seit 
2007 entwickelt wurden, werden im INSEKK verankert: 
Wohnungsmarktkonzept, Verkehrsentwicklungsplan, 
Tourismuskonzept, Kulturpolitische Leitlinien, Fachbaustein 
Einzelhandel, Integrationsbericht, Hotelmarktstudie, 
Büromarktstudie, Lichtkonzept, Gesamtstädtisches 
Einzelhandelskonzept, Kieler Energie- und Klimaschutzkonzept 
2008 und Dezentrales Energieversorgungskonzept.  

Das Klimaverträgliche Energieerzeugungs- und Versorgungskon-
zept für Kiel (Mai 2011) setzt als vertiefendes Teilkonzept zum Kie-
ler Energie- und Klimaschutzkonzept und INSEKK an.  

Eine Evaluierung des im Februar 2011 beschlossenen INSEKK ist 
für das Jahr 2015 vorgesehen. 

 

! Link: http://www.kiel.de/leben/stadtentwicklung/insekk/index.php?zoom_highlightsub=insekk  

! Link: http://www.kiel.de/leben/umwelt/klimaschutz/energiekonzept/energiekonzept.pdf  
 
 

!
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Good Practice (Fortsetzung) 

Leitbilder und Prozessstruktur INSEKK Kiel 

!
!
!
!

!
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ISEK und Klimaschutzkonzept der  

Stadt Bad Oldesloe 

Aktiver Klimaschutz ist einer der Handlungsschwerpunk-
te des Stadtumbaus in Bad Oldesloe. Ein Leitziel des  
ISEK bildet daher die „Gemeinschaftsinitiative für Ökolo-
gie und Klimaschutz bei allen privaten und öffentlichen 
Vorhaben“. Entsprechend werden folgende Bereiche als 
lokale Handlungsfelder definiert:  

• Siedlungsentwicklung 

• Verkehr 

• Untersuchung des energetischen Sanierungsbe-
darfs der Wohn- und Mischquartiere 

• Energetische Sanierung kommunaler Gebäude  

• Bauleitplanung 

Als ein wichtiges Impulsprojekt im Bereich Klimaschutz 
wird im ISEK die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzepts 
(KSK) hervorgehoben. In einem solchen Konzept werden, 
umfassender als es im ISEK möglich ist, die Potenziale 
für Klimaschutz und Energieeffizienz betrachtet. Zudem 
werden darin Maßnahmen und Projekte entwickelt, um 
den Energieverbrauch zu reduzieren, die Energieeffizienz 
zu erhöhen und den Einsatz erneuerbarer Energien zu 
fördern. Wichtiger Bestandteil ist dabei die Festlegung 
eines gesamtstädtischen Klimaschutzziels.  

Das Klimaschutzkonzept stellt also eine umfassende Er-
gänzung und Konkretisierung der Klimaschutzaktivitäten 
dar, die bereits im ISEK forciert wurden. Die besondere 
Leistung des Konzepts besteht darin, die Klimaschutzak-
tivitäten mit Hilfe von Maßnahmenprüfungen, Umset-
zungsplänen und einem Controlling-Konzept berechenbar 
und nachvollziehbar zu machen.  

Durch das KSK werden außerdem die Klimaschutzmaß-
nahmen koordiniert und ein neuer Handlungsrahmen in-
nerhalb der Stadt etabliert, der die verschiedenen Akteu-
re der Stadt (Stadtverwaltung, Stadtwerke, Unternehmen 
und Bürgerinnen und Bürger) in die Aktivitäten mit einbe-
zieht. Dadurch wird das KSK zu einer Umsetzungsvo-
raussetzung für einen erfolgreichen Klimaschutz. 

! Link: 
http://www.badoldesloe.de/Homepage_Stadt_OD/HPCon
tent_Stadtumbau_West/Was_ISEK.php (ISEK) 

! Link: 

http://www.badoldesloe.de/Homepage_Stadt_OD/HPCon
tent_Klimaschutz/Titel.php (Klimaschutzkonzept) 

Good Practice 
!
!
!

!
!
!
!

!
!
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Klimaschutz in kommunalen  
Handlungsfeldern!

Klimaschutz in der Stadtentwicklung kann (mindestens) in 
fünf Handlungsfelder unterschieden werden, die teilweise 
eng miteinander verzahnt sind:  

• Siedlungs- und Stadtplanung 

• Flächenmanagement 

• Energie 

• Verkehr 

• Klimafolgenanpassung 

 
 

      !
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 Handlungsfeld 1: Siedlungs- und Stadtplanung 
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 Klimaschutz in kommunalen Handlungsfeldern  
 
 

Die vom europäischen Rat der Stadtplaner in der Neuen 
Charta von Athen im Jahre 2003 (Neue Charta von 
Athen 2003) verfassten Prinzipien nachhaltiger Stadt-
entwicklung formulieren auch ein Leitbild zur Planung 
und Umsetzung des kommunalen Klimaschutzes. 
Grundsätzlich wurde in der „Leipzig Charta zur nachhal-
tigen europäischen Stadt“, mit der die Mitgliedstaaten 
der EU 2007 die Grundlage für eine neue Stadtpolitik in 
Europa legten, die Rolle der Kommunen für eine zu-
kunftsgerechte Entwicklung in Europa und für die Be-
wältigung des Klimawandels explizit herausgestellt 
(Leipzig Charta 2007). Auch der UN-Weltklimabericht 
(IPCC 2007) hat deutlich gezeigt, dass Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel u.a. Aufgaben von Städ-
ten und Gemeinden sind.  

Aus diesem Grund wurde Mitte 2011 das Gesetz zur 
Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in 
den Städten und Gemeinden vom Bundesrat verab-
schiedet. Das Baugesetzbuch (BauGB in der Fassung 
von 2004) wurde insbesondere im Hinblick auf eine kli-
magerechte Stadtentwicklung sowie die Stärkung von 
erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) geändert (§§ 1,5,9,11,35,148,171a,171c). Dem 
§1a wurde in Abs. 5 angefügt: „Den Erfordernissen des 
Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegen wirken, als auch durch solche, 
die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rech-
nung getragen werden.“ 

Zudem wurden §248 „Sonderregelung zur sparsamen 
und effizienten Nutzung von Energie“ und §249 „Son-
derregelung zur Windenergie in der Bauleitplanung“ er-
gänzt.  

Inhaltlich liegen die Ansatzpunkte für einen aus der Kli-
maschutzperspektive nachhaltigen Städtebau in der 
Förderung einer ressourcenschonenden und emissi-

onsmindernden Raum- und Siedlungsstruktur sowie 

einer sauberen und effizienteren Energieerzeugung,  

-verteilung, -nutzung oder -speicherung. Durch die 
Förderung der Nutzungsmischung, die Begünstigung ei-
ner kompakten Siedlungsstruktur sowie durch die Un-
terstützung von Maßnahmen zur Reduzierung des Ener-
giebedarfs, zur Nutzung erneuerbarer Energien und KWK 
sowie zur Verringerung des Verkehrsaufkommens 
kommt der Ebene der Stadtplanung damit eine Schlüs-
selstellung im kommunalen Klimaschutz zu.  

Zur Gestaltung der nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung einer Stadt kann sich die Stadtplanung ver-
schiedener formeller und informeller Planungsinstru-
mente bedienen.  

! Formelle Instrumente entfalten eine unmittel-
bare Rechtswirksamkeit, z.B. in Form von Sat-
zungen, und haben eine gesetzliche Ermächti-
gungsgrundlage. Zu ihnen gehören die im 
BauGB genannten Instrumente der Bauleitpla-
nung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan 
und der städtebauliche Vertrag). 

! Informelle Instrumente dagegen sind Leitlinien 
kommunalen Handelns, wie sie in Form von 
Masterplänen, Stadtentwicklungskonzepten, 
Nahversorgungskonzepten etc. zum Ausdruck 
kommen. Eine Selbstbindung erfolgt hierbei in 
der Regel durch einen Ratsbeschluss. Im Ideal-
fall dienen informelle Instrumente dazu, formale 
Planungsverfahren vorzubereiten, insbesondere 
dann, wenn mit kooperativen Verfahren im Vor-
feld bestehende Konflikte ausgeräumt werden 
können.  

In der Planungspraxis bestehen informelle und formelle 
Verfahren häufig parallel nebeneinander. Informelle Pla-
nungen, die vom Stadtrat zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen wurden, sind als Bestandteil der Abwägung bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen zu beachten.  
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Nach §1 Abs.1 BauGB ist es Aufgabe der Bauleitpläne, 
die bauliche und sonstige Flächennutzung in der Ge-
meinde vorzubereiten und zu leiten. Der Flächennut-
zungsplan (FNP) stellt als sogenannter vorbereitender 

Bauleitplan die generellen räumlichen Planungs- und 
Entwicklungsziele einer Gemeinde dar, indem er die ge-
plante Art der Bodennutzung für das gesamte Gemein-
degebiet in ihren Grundzügen aufzeigt.  

Die besondere Bedeutung des Flächennutzungsplans 
für eine den Prinzipien der Nachhaltigkeit und damit 
auch dem Klimaschutz verpflichteten Stadtentwicklung 
liegt in der grundsätzlichen Entscheidung einer Gemein-
de darüber, in welcher Weise und für welchen Zweck 
Flächen genutzt werden sollen. So kann im Rahmen des 
Flächennutzungsplans der Fokus auf eine verkehrsredu-
zierende und flächensparende Nutzungsmischung ge-
legt und damit die Grundlage für eine ressourcenscho-
nende Siedlungsentwicklung gelegt werden.  

Der Flächennutzungsplan stellt keine Rechtsnorm mit 
Außenverbindlichkeit dar. Allerdings ist der FNP verbind-
lich für Behörden, soweit diese beteiligt waren (§7 
BauGB). Weiterhin sind entsprechend des Entwick-
lungsgebots (§8 BauGB) die verbindlichen Bauleitpläne 
aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans zu 
entwickeln. Darstellungen im Flächennutzungsplan kön-
nen nur aus städtebaulichen Gründen erfolgen (siehe 
Abschnitt „Bebauungsplan“ S. 68). Dies bedeutet, dass 
Regelungen, die keinen Bezug zur Art der Bodennut-
zung haben, ausgeschlossen sind. Das BauGB regelt al-
lerdings den Katalog möglicher Darstellungen nicht ab-
schließend, so dass die Gemeinde hier grundsätzliche 
Freiheiten in der Gestaltung des Flächennutzungsplans 
hat.  

Die Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme in den 
Siedlungsrandbereichen verringert nicht nur das Ver-
kehrsaufkommen und den damit verbundenen Energie-
aufwand, da viele Wege der Alltagsmobilität mit Ver-
kehrsmitteln des Umweltverbundes (ÖPNV, Fahrrad, zu 
Fuß) erledigt werden können. Die Konzentration von 
Siedlungsflächen und die damit verbundene höhere 
Dichte führen zudem zu kompakteren Bauweisen (z. B. 
Doppel- und Reihenhäuser anstelle von freistehenden 
Einfamilienhäusern) und einem vergleichsweise geringe-
ren gebäudebezogenen Energiebedarf. 

Auf der Zielebene bietet der Flächennutzungsplan damit 
die Möglichkeit, übergreifende und auch klimawirksame 
Zielsetzungen der Stadtentwicklung zu formulieren.  

Leitbilder, wie das der „dezentralen Konzentration“ und 
das der „kompakten Stadt der kurzen Wege“, bieten 

hier wichtige Ansatzpunkte (! siehe S. 56f). Diesen 
Leitbildern zufolge soll sich das Siedlungswachstum im 
Einzugsbereich vorhandener ÖPNV-Knotenpunkte und 
Nahversorgungsstandorte entwickeln und so wenig wie 
möglich bisher baulich ungenutzte Flächen beanspru-
chen. Dabei sollen die Nutzungen möglichst vielfältig 
gemischt werden.  

Wird die bauliche Entwicklung auf Gebiete mit besonde-
rem Entwicklungspotenzial beschränkt, können Investi-
tionen in diesen Bereichen konzentriert und diese Ge-
biete so dauerhaft stabilisiert werden. Siedlungsflächen 
können kompakt gehalten werden, indem Innenentwick-
lungspotenziale konsequent genutzt und Neubauflächen 
im engen räumlich genutzten Zusammenhang zur be-
stehenden Bebauung ausgewiesen werden.  

Im Idealfall erfolgt eine verkehrsreduzierende Flächen-
nutzungsplanung auf regionaler Ebene in Zusammenar-
beit mit benachbarten Kommunen.  

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 2: Kommunales und 
regionales Flächenmanagement“ S. 82)  

Dies ist auch als Ziel im neuen Landesentwicklungs-

plan des Landes Schleswig-Holstein formuliert:  

„Zwischen Zentralen Orten und Nachbargemeinden ist 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit anzustreben. 
(…) Zentrale Orte haben eine besondere Verantwor-
tung für das Zustandekommen von interkommunalen 
Vereinbarungen.“ (IM Schleswig-Holstein 2010) 

Eine interkommunale Abstimmung gewährleistet das 
frühzeitige Erkennen möglicher Potenziale und Konflikte 
und kann, insbesondere durch die verbesserte Auslas-
tung der Infrastruktur, zu langfristig tragfähigen und 
wirtschaftlichen Lösungen beitragen.  

Der Darstellungskatalog in §5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB wur-
de in Bezug auf Klimaschutzaspekte erweitert. Zur Aus-
stattung des Gemeindegebiets können nun ausdrücklich 
auch Anlagen zählen, mit denen dem Klimawandel be-
gegnet werden soll oder die der Anpassung an den Kli-
mawandel dienen sollen. 

Eine auf Ressourcenschonung und Emissionsminde-

rung ausgerichtete Flächennutzungsplanung stellt 

einen Grundpfeiler kommunalen Klimaschutzhan-

delns dar.  

Durch die Fokussierung der Entwicklung auf beste-

hende infrastrukturell gut ausgestattete Orte und 

die Reduzierung des Wachstums von Streu- und 

Kleinsiedlungen können notwendige Verkehrsströ-

me zwischen Wohn- und Arbeits- bzw. Freizeitstät-

ten gering gehalten werden.  

Die Nutzung von Potenzialen der Innenentwicklung 

und Flächenkonversion tragen dazu bei, unbebaute 

Flächen zu schonen und so deren ökologische und 

klimawirksame Funktionen zu erhalten.  

 

Flächennutzungsplan 

!
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Klimaschutzziel Fundstelle Regelung 

! Schaffung und Erhalt von Kalt-
luftschneisen durch Grün- und 
Waldflächen 

§5 Abs. 2 Nr. 7 
und 9 BauGB 

§5 Abs. 2 Nr. 2 
und 5 BauGB 

 
§5 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB 

Darstellungen als Wasser-, Forst-, Wald- oder als land-
wirtschaftliche Flächen 

Darstellungen als Grünflächen und Parkanlagen, Sport- 
und Spielflächen, Zelt- oder Badeplätze oder als Erho-
lungsflächen 

Darstellung von Anlagen, Einrichtungen und sonstigen 
Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen 

! Kompakte Stadtentwicklung 
zur Reduzierung des Individu-
alverkehrs  

! Verhinderung der Zersiedlung  

§5 Abs. 2 Nr. 1 
und 2 BauGB 

Darstellung von Flächen nach der allgemeinen und be-
sonderen Art ihrer baulichen Nutzung sowie nach dem 
allgemeinen Maß der Nutzung  

Darstellung von Flächen für die öffentliche und private 
Infrastruktur und Einrichtungen sowie von Flächen für 
Sport- und Freizeitanlagen 

! Verhinderung von Emissionen §5 Abs. 2. Nr. 6 Darstellung von Flächen mit Nutzungseinschränkungen  
oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen  

! Nahwärmeversorgungs-
konzepte  

! Nutzung erneuerbarer Ener-
gien und KWK 

§5 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB 

 

 

 

§5 Abs. 2 Nr. 4 
BauGB 

 
 
§5 Abs. 2b i.V. 
mit §35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB 

Darstellung von Anlagen, Einrichtungen und sonstige 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
insbesondere zur dezentralen und zentralen Erzeugung, 
Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wär-
me oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung. 

Sicherung von Flächen für die Errichtung von Energiever-
sorgungsanlagen und die Führung von oberirdischen oder 
unterirdischen Energieversorgungsanlagen oder  
-leitungen 

Darstellung von Maßnahmen die dem Klimawandel ent-
gegenwirken, insbesondere Sonderbauflächen für Erneu-
erbare Energien und KWK-Anlagen 

Konzentrationsflächen für privilegierte Windenergie- und 
Biomasseanlagen 

! Nutzung von Windenergie §249 BauGB Darstellung von zusätzlicher Fläche für die Nutzung von 
Windenergie 

 

I N F O R M A T I O N 
Rechtliche Steuerungsinstrumente: Flächennutzungsplan 

!

!
!
!
!
!
!
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Good Practice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
!

  Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 2015 

!

!

Flächennutzungsplan 2015 der Stadt Friedrichshafen 

Friedrichshafen verfolgt bereits seit Mitte der 90er Jahre eine engagierte Nachhaltig-
keitspolitik. Im vom Gemeinderat beschlossenen Umweltleitbild werden ausdrücklich 
klimaschützende Ziele in der Stadt- und Verkehrsentwicklung verfolgt. Der zurzeit in der 
Fortschreibung befindliche Flächennutzungsplan soll im Hinblick auf den Klimaschutz ei-
nen zentralen Beitrag dazu leisten, die Siedlungsentwicklung künftig auf bestehende 
Siedlungsbereiche und auf die Achsen, insbesondere des schienengebundenen ÖPNV, 
zu konzentrieren. Grundlage ist ein siedlungsstrukturelles Leitbild, das in einem Werk-
stattverfahren entwickelt wurde mit schwerpunktmäßig folgenden Eckpunkten: 

• Ausschöpfen aller sinnvollen Nachverdichtungspotentiale im sog. „Kernbereich“ 

• Schonung des Landschaftraums durch Definition von Grünzäsuren und Freihalteräu-
men 

• Vernetzung der Landschafts- und Grünstrukturen vom Hinterland in Richtung Seeufer 

• Ausweisung von Bereichen mit Entwicklungspotentialen zur Sicherung der Nahver-
sorgung 

• Festlegung von Ortsteilen, in denen künftig nur für den Eigenbedarf Abrundungs-
maßnahmen möglich sein werden. 
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Als zweite Stufe der kommunalen Bauleitplanung ste-
hen die aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden 
verbindlichen Bauleitpläne, die Bebauungspläne. An-
ders als der Flächennutzungsplan gilt ein Bebauungsplan 
nicht für das gesamte Gemeindegebiet, sondern für ei-
nen bestimmten, in ihm selbst festzusetzenden Gel-
tungsbereich. Der Bebauungsplan entfaltet mit seinen 
Festsetzungen unmittelbare Rechtswirkung auch ge-
genüber Dritten.  

Für Bebauungspläne gilt, dass Festsetzungen nur aus 

städtebaulichen Gründen erfolgen dürfen (§9 Abs. 1 
BauGB). Damit sind prinzipiell alle kommunalen Aufga-
ben gemeint, sofern sie sich räumlich niederschlagen. 

In diesem Sinne ist Städtebau nicht nur mit Baugesche-
hen gleichzusetzen, sondern es gelten die in §1 Abs. 5 
und 6 BauGB genannten Prinzipien „einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung“ (Battis 2009b:197). 

Bis zur Novelle des BauGB 2004 (EAG Bau 2004) wurde 
in Rechtsprechung und Literatur die Auffassung vertre-
ten, dass Festsetzungen zum allgemeinen Klimaschutz 
in Bebauungsplänen wegen fehlender städtebaulicher 
Gründe unzulässig seien. Seit der expliziten Aufnahme 
des allgemeinen Klimaschutzes als Planungsleitlinie 
wurde klargestellt, dass Belange des allgemeinen Kli-
maschutzes städtebauliche Gründe sein können, sofern 
ein bodenrechtlicher Bezug besteht.  

Der Katalog möglicher Festsetzungen ist abschlie-
ßend geregelt (§9 Abs. 1 BauGB). Für eine klimascho-
nende Stadtentwicklung finden sich vielfältige Ansatz-
punkte. Ähnlich wie auf der gesamtstädtischen Pla-
nungsebene trägt auch im Rahmen von Bebauungsplä-
nen eine Nutzungsmischung zu einer Reduzierung des 
motorisierten Verkehrs bei. Mögliche Elemente sind die 
Einplanung von kleinen Nahversorgungseinrichtungen 
sowie von nicht störenden Arbeitsstätten bei der Be-
standsentwicklung oder Neuplanung von Wohnquartie-
ren. Mit der Novelle 2011 wurde in §9 Nr. 12 BauGB 
klargestellt, dass Flächen zur zentralen oder dezentralen 
Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von 
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 
oder KWK in allen Baugebieten festgesetzt werden 
können.  

Die Bebauungsplanung kann einen Beitrag zur Verringe-
rung des Wärmeverlustes von Gebäuden und damit zur 
Energieeinsparung leisten, indem kompakte und großvo-
lumige Gebäudeformen (Reihen-, Mehrfamilienhäuser, 
Hausgruppen, geschlossene Bebauung) bevorzugt wer-
den, die im Vergleich zu freistehenden Einfamilienhäu-
sern ein günstigeres Verhältnis zwischen Volumen und 
Außenfläche besitzen. (Mögliche Klimaschutzziele und 
ihre Umsetzung im Rahmen des Bebauungsplans zeigt 
die Tabelle auf S. 70). 

Die Möglichkeit des §13a BauGB, für Flächen im Innen-
bereich das vereinfachte Planungsverfahren anzu-
wenden, erleichtert die bauliche Innenentwicklung er-
heblich und ermöglicht es, den „klassischen“ Stadtpla-
nungsgrundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden unkomplizierter umzusetzen.  

Die Anwendung des §9 Abs. 2 BauGB erhöht die Flexibi-
lität in der Stadtplanung und ermöglicht es, bestimmte 
bauliche Nutzungen auf z.B. aus stadtklimatologischen 
Gründen langfristig freizuhaltenden Flächen nur vorüber-
gehend zuzulassen.  

Vorgaben für den zu erreichenden Wärmedämmstan-
dard oder Zielwerte für die angestrebte CO2-Minderung 
sind im Rahmen von Bebauungsplan nicht zulässig. (Bat-
tis 2009a:154). In vielen Fällen ist es daher sinnvoll, ei-
nen grundsätzlich auf Klimaschutz ausgerichteten Be-
bauungsplan durch weitergehende Vereinbarungen in 
(städtebaulichen) Verträgen zu untermauern. 

(" siehe Abschnitt „Städtebauliche Verträge“ S. 73)  

Diese Vorgehensweise empfiehlt sich auch für die Pla-
nung und Realisierung einer Solarsiedlung in der Stadt 
oder Gemeinde. Eine Solarsiedlung ist eine Siedlung, bei 
deren Errichtung bzw. Sanierung oder Modernisierung 
die Nutzung der Solarenergie für die Energieversorgung 
im städtebaulichen Konzept festgeschrieben wird.  

(! siehe „Good Practice – 50 Solarsiedlungen in NRW“ 
S. 71) 

Sie kann die Bereitschaft zur Solarnutzung bei Bauherren 
deutlich erhöhen. Die Nutzung der Sonnenenergie er-
folgt in der Regel zum einen passiv durch die Ausrich-
tung der Gebäude zur Sonne, zum anderen sorgen akti-
ve Systeme wie Fotovoltaik zur Stromversorgung oder 
Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung für einen 
möglichst hohen Anteil an regenerativer Energieerzeu-
gung. 

Im Vorfeld einer baulichen Entwicklung können potenzi-
elle Baugebiete, aber auch bestehende Quartiere, hin-
sichtlich der Möglichkeit eines Einsatzes erneuerbarer 
Energien und möglicher Varianten der Energieversor-
gung bewertet werden, beispielsweise mittels einer so-

larenergetischen Vorprüfung der Bebauungspläne, mit 
der Bauherren oder Wohnungseigentümer Auskunft 
darüber erhalten, wie und in welchem Maß die Nutzung 
von Solarenergie erfolgen kann.  

Das Instrument des Vorhaben- und Erschließungs-

plans nach §12 BauGB als Sonderform der verbindlichen 
Bauleitplanung bietet weitergehende Gestaltungsspiel-
räume für die Stadtplanung. Mit ihm kann – im Gegen-
satz zur Angebotsplanung – eine auf den konkreten Ein-
zelfall zugeschnittene Planung umgesetzt werden. Gem. 
§12 Abs. 3 BauGB kann hier über den für Bebauungs-
pläne verbindlichen Festsetzungskatalog des §9 BauGB 
hinausgegangen werden. Inhaltlich ist aber auch der 

Bebauungsplan 

!
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I N F O R M A T I O N 
Bebauungsplan und Energieversorgung 

!
Anschluss- und Benutzungszwang  

Eine Satzung zum Anschluss- und Benutzungszwang z.B. für Nah- oder Fernwärme kann unabhängig vom oder 
parallel zum Bebauungsplan erlassen werden, soweit die Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Eine Samm-
lung von relevanten Gerichtsurteilen findet sich auf der Seite des Wirtschaftsministeriums Schleswig-Holstein: 

" Link: http://www.schleswig-holstein.de/MWV/DE/Energie/GerichtsurteileNahwaermeversorgung/ 
gerichtsurteileNahwaermeversorgung.html  

Dort wird auch das sogenannte Wahlstedt-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25.01.2006 zum An-
schluss- und Benutzungszwang dargestellt, durch das grundsätzlich entschieden wurde, dass „Landesrecht, das 
den kommunalen Satzungsgebern gestattet, einen Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Fern-
wärmeversorgung aus Gründen des Klimaschutzes anzuordnen, nicht gegen Bundesverfassungsrecht oder Eu-
roparecht verstößt“ (MWV 2011). 

 

Leitfaden: Nutzung erneuerbarer Energien durch die Kommunen  

Das Deutsche Institut für Urbanistik hat 2010 einen Praxisleitfaden herausgegeben, der die Handlungsmöglich-
keiten von Städten und Gemeinden bei der Nutzung erneuerbarer Energien übergreifend darstellt. Das Projekt 
wurde vom Umweltbundesamt gefördert.  

Link:  http://www.difu.de/publikationen/2010/nutzung-erneuerbarer-energien-durch-die-kommunen.html  

!
!

Vorhaben- und Erschließungsplan auf städtebauliche 
Festlegungen beschränkt. So ist zu empfehlen, einen 
erhöhten Wärmedämmstandard oder eine effiziente 
Energienutzung über vertragliche Vereinbarungen zu si-
chern.  

Nutzungseinschränkungen für bestimmte Heiz-

stoffe nach §9 Abs. 1 Nr. 23 lit a) BauGB 

Die Regelung nach §9 Abs. 1 Nr. 23 lit a) BauGB bezieht 
sich in der Praxis bislang auf den Ausschluss oder die 
Beschränkung bestimmter Heizstoffe wie Kohle, Heizöl 
oder Holz aus Gründen des Immissionsschutzes. Nach 
geltender Rechtsprechung sind nur stoffbezogene und 
keine anlagenbezogenen Festsetzungen möglich. Somit 
ist es z.B. nicht zulässig, aus Klimaschutzerwägungen im 
Rahmen des Bebauungsplans bestimmte Anlagen wie 
z.B. Kaminöfen zu untersagen oder Grenzwerte für die 
Emission von Heizungsanlagen festzusetzen. Für Be-
schränkungsverbote müssen – wie in allen Fällen – städ-
tebauliche Gründe vorliegen. In der Rechtsauslegung 
umstritten ist die Frage, ob diese nur dann gegeben 
sind, wenn in einem Gebiet eine besondere Belastungs-
situation oder eine besondere Schutzwürdigkeit gegeben 
ist, wie z.B. in Kurgebieten, in Naherholungsgebieten 
oder in Hanglagen (Battis 2009b: 225) oder, ob diese 
Festsetzungen auch in bislang nicht belasteten Gebieten 
möglich sind (Rojahn in: Mitschang, zitiert in Battis 
2009b: 83). 

Grundsätzlich gilt das Abwägungsgebot. D.h. das Ziel 
muss mit dieser Maßnahme grundsätzlich erreichbar 
sein, die geplanten Maßnahmen müssen technisch reali-
sierbar und wirtschaftlich zumutbar sein. Für eine ord-
nungsgemäße Abwägung wird es in der Regel erforder-
lich sein, eine Bestandsaufnahme der Luftbelastungssi-
tuation heranzuziehen. 

Bauliche Maßnahmen für den Einsatz regenerativer 

Energien nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit b) BauGB 

Dem Wortlaut nach beschränkt sich diese Regelung 
auf Neubauten. Bestehende Gebäude haben Be-
standsschutz, auch bei Nutzungsänderungen. Hin-
sichtlich der Reichweite dieser Festsetzungsmöglich-
keit wurde mit  der Novelle des BauGB 2011 klarge-
stellt, dass Gemeinden die Möglichkeit haben, nicht 
nur bauliche Vorkehrungen zur aktiven Nutzung rege-
nerativer Energien festzusetzen, wie z.B. die Ausrich-
tung der Gebäude, die Dachneigung und -form, aber 
auch Vorgaben für Leitungsschächte, sondern, dass 
auch technische Maßnahmen wie die tatsächliche In-
stallation von Solarkollektoren vorgeschrieben werden 
können. Umstritten ist, ob neben der Installations-
pflicht auch eine Betriebspflicht gegeben ist. Im 
Rahmen der BauGB Novelle 2011 wurden diesbezüg-
lich keine Festlegungen getroffen.  
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Rechtliche Steuerungsinstrumente: Bebauungsplan 

!  
Klimaschutzziel Fundstelle Regelung 

! Nutzungsmischung;  

! Vermeidung motorisierten Verkehrs  

§9 Abs. 1 Nr. 1;  
§§1 bis 15 BNVO 

Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung  

! Erzielung kompakter Siedlungsstruk-
turen und Gebäudetypen;  

! Vermeidung von Verschattung; 

! Sicherung einer guten Durchlüftung 

§9 Abs. 1 Nr. 1, 
2, 2a, 3 BauGB;  
§§22 f BauNVO 

Festsetzungen zur Bauweise, zum Maß der baulichen 
Nutzung, zu den überbaubaren und nicht überbaubaren 
Grundstückflächen; 

Festsetzungen von maximalen Grundstücksgrößen; 

Festsetzung von Abstandsflächen; 

Festsetzungen von offener oder geschlossener Bau-
weise, von Baulinien, Baugrenzen und Bebauungstiefen  

! Sicherung einer passiven und akti-
ven Nutzung von Solarenergie; 

! Erhalt von Frischluftschneisen; 

! Vermeidung von Verschattung; 

! Abschirmung gegenüber Immissio-
nen 

§9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB 

Festsetzungen zur Stellung der baulichen Anlagen;  

Festsetzungen der Firstrichtung  

! Sicherstellung der dezentralen und 
zentralen Versorgung mit regenerati-
ven Energieträgern 

§9 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB 

Festsetzung von Flächen für Anlagen und Einrichtungen 
zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Käl-
te aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung 

! Erhalt von Frischluftschneisen; 

! Erhalt oder Verbesserung des 
Mikroklimas 

§9 Abs. 1 Nr. 10 
und Nr. 15 
BauGB 

Festsetzung von Flächen, die von Bebauung freizuhal-
ten sind; 

Festsetzung von öffentlichen oder privaten Grünflächen 
wie z.B. Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, 
Zelt- und Badeplätze sowie Friedhöfe 

! Hochwasserschutz, Schaffung von 
Retentionsflächen; 

! Anpassung an den Klimawandel 

§9 Abs. 1 Nr. 16 
BauGB 

Festsetzung von Wasserflächen sowie von Flächen für 
die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen 
und für Regelung des Wasserabflusses; 

Freihaltung hochwassergefährdeter Bereiche von Be-
bauung 

! Immissionsschutz §9 Abs. 1 Nr. 23 
lit a) BauGB 

Festsetzung von Gebieten, in denen zum Schutz vor 
schädlichen Umweltweinwirkungen bestimmte luftver-
unreinigende Stoffe nicht oder nur eingeschränkt ver-
wendet werden dürfen 

! Förderung des Einsatzes regenerati-
ver Energien 

§9 Abs. 1 Nr. 23 
lit b) BauGB 

 

Festsetzung von Gebieten, bei denen bei der Errichtung 
von Gebäuden oder bestimmten baulichen Anlagen be-
stimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen 
für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von 
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 
oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen 

! Verbesserung des Mikroklimas; 

! Vermeidung von Verschattung  

§9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB 

Festsetzung von Anpflanzungen; 

Anordnung und Ausrichtung sowie Höhenbegrenzun-
gen von Gebäuden  

! Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung 

§13 a BauGB Verfahrenserleichterung für die Innenentwicklung 
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Bebauungsplanänderung 

Eine auf der Grundlage eines rechtskräftigen Bebau-
ungsplans entstandene Nutzung genießt Bestands-
schutz, auch wenn diese nach inzwischen geänderter 
Rechtslage, z.B. durch eine Bebauungsplanänderung 
nicht mehr zulässig wäre. Die Relevanz von Bebauungs-
planänderungen für Klimaschutz und Klimafolgenanpas-
sung ergibt sich zum einen aus der Möglichkeit, durch 
eine Überplanung eine Verdichtung vorhandener Quar-
tiere oder die Mischung von Nutzungen zuzulassen, zum 
anderen können Freiflächen, die bislang nicht bebaut 
wurden, langfristig als Freiflächen oder Frischluftschnei-
sen gesichert werden. 

Eine Bebauungsplanänderung kann die künftige Nutzung 
eines Grundstücks durchaus einschränken mit der Folge 
erheblicher Wertverluste, z.B. bei Umwandlung von 
Bauflächen in Grünflächen oder bei Wegfall derzeit zu-
lässiger Erweiterungen.  

Gleichzeitig sind durch Bebauungsplanänderungen auch 
deutliche Werterhöhungen möglich (z.B. Baumöglichkeit 
in der 2. Reihe, Erweiterung des zulässigen Nutzungs-
spektrums, Erhöhung der Ausnutzungsziffern).  

Auf der Grundlage des Planungsschadensrecht der  
§§39 ff BauGB sollen die Wertverluste ausgeglichen 
werden, die durch die Umplanung entstehen. Für die 
Höhe der Entschädigung ist zu beachten, ob die Ände-
rung binnen einer Frist von sieben Jahren nach Inkraft-
treten des Bebauungsplans erfolgt oder danach. Nach 
Ablauf von 7 Jahren kann der Eigentümer nur (noch) ei-
ne Entschädigung für Eingriffe in eine ausgeübte Nut-
zung verlangen (§ 42 Abs. 3 BauGB).  

 

Das Projekt „50 Solarsiedlungen in NRW“ 

1997 startete die Landesregierung Nordrhein-Westfalens den Aufruf 
an Kommunen zum Bau von 50 Solarsiedlungen. Diese sollten die 
Möglichkeiten der Solarenergienutzung für die Wärme- und Stromver-
sorgung von Gebäuden auf Siedlungsebene aufzeigen und dem sola-
ren Bauen einen weiteren Impuls verleihen. Das ganzheitliche Kon-
zept zielte nicht nur auf die energetische Optimierung der Einzelge-
bäude, sondern auch auf eine Optimierung auf städtebaulicher Ebene 
unter energetischen sowie unter sozialen und ökologischen Gesichts-
punkten. Detaillierte Erläuterungen zu den Anforderungen können 
dem Planungsleitfaden "50 Solarsiedlungen in NRW" entnommen 
werden.  

Zu den energetischen Mindestanforderungen an die Siedlungen, die 
auch über Änderungen von Bebauungsplänen gesteuert worden sind, 
gehört u.a. die Begrenzungen der CO2-Emissionen für Heizung, 
Warmwasserbereitung und Stromverbrauch. Der energetische Stan-
dard musste mindestens dem eines 3-Liter-Hauses oder Passivhau-
ses entsprechen, wie auch ein aktives solares System zur Anwen-
dung kommen muss. Für Solarsiedlungen im Bestand gelten andere 
Mindestanforderungen an den Wärmedämmstandard. 
Mittlerweile sind in NRW 35 Siedlungen mit etwa 3.500 Wohneinhei-
ten fertiggestellt und weitere 16 Projekte werden aktuell realisiert. 
 
" Link: http://www.energieagentur.nrw.de/solarsiedlungen/ 

page.asp?RubrikID=5526  
 
Das Projekt erfährt gegenwärtig eine Weiterentwicklung mit dem Titel 
“100 Klimaschutzsiedlungen in NRW“. 

" Link: http://www.100-klimaschutzsiedlungen.de  
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Stuttgart: Blick in Richtung  Gänsheide-,  
Stafflenberg-, und Alexanderstraße 

 

!

Rahmenplan Halbhöhenlagen Stuttgart 

Mit dem 2007 vom Rat der Stadt Stuttgart verab-
schiedeten Rahmenplan Halbhöhenlagen wurde das 
Ziel verfolgt, die gegenüber baulichen Veränderungen 
hochsensiblen Grünzusammenhänge und Kaltluft-
schneisen rund um den Stuttgarter Talkessel zu iden-
tifizieren und zu sichern. Schon seit langem ist be-
kannt, dass insbesondere bei austauscharmen Wet-
terlagen in einem Großteil des Stuttgarter Stadtgebie-
tes hohe stadtklimatologische Belastungen auftreten. 

Der Rahmenplan fasst die fachlichen Aussagen des 
Stuttgarter Klimaatlasses und aktueller Klimauntersu-
chungen zusammen. Er unterscheidet dabei Kaltluft-
bahnen, klimarelevante Freiflächen, klimarelevante 
Baulandflächen und Klimasanierungsflächen.  

Unter den Zielsetzungen einer städtebaulich ausge-
wogenen Freihaltung der Kaltluftbahnen, der Erhal-
tung sonstiger klimarelevanter Flächen und der Mi-
nimierung der thermischen Belastungen der Hangla-
gen wurden an die o.g. Kategorien Zielsetzungen und 
Handlungsempfehlungen geknüpft. Die bebauten  
oder für Bebauung vorgesehenen Flächen im Bereich 
des Rahmenplans wurden hinsichtlich ihrer Klimare-
levanz analysiert.  

Für 11 Flächen mit einem Gesamtumfang von 20 ha 
wurden Bebauungsplanänderungsverfahren empfoh-
len, mit dem Ziel, die vorhandenen Umweltqualitäten 
zu sichern. Die Bebauungsplanänderungen wurden in 
Angriff genommen und sind seit November 2009 
rechtskräftig. 

" Link: http://www.stadtklima- 
stuttgart.de/index.php?klima_klimainstuttgart  
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Städtebauliche Verträge 

Städtebauliche Verträge sind öffentlich-rechtliche Verträ-
ge. Sie ermöglichen die Berücksichtigung weitreichen-
der Klimaschutzbelange, insbesondere im Hinblick auf 
die Energieversorgung von Neubau- oder Bestandsquar-
tieren. Kommunen haben grundsätzlich keine Einschrän-
kungen bei der Vertragsgestaltung, sofern ein städtebau-
licher Zusammenhang bzw. ein bodenrechtlicher Bezug 
gegeben ist. Sie haben damit ein äußerst wirksames In-
strument in der Hand, um ihrer Verantwortung für den 
Klimaschutz gerecht zu werden. Die vertraglichen Ver-
einbarungen müssen sich grundsätzlich im Rahmen der 
Ziele bewegen, die nach §9 BauGB mit städtebaulichen 
Planungen verfolgt werden können. Sämtliche Vertrags-
vereinbarungen unterliegen dem Gebot der Angemes-
senheit. Das heißt, „die Vereinbarung einer vom Ver-
tragspartner zu erbringenden Leistung ist unzulässig, 
wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf die Gegen-
leistung hätte.“ (Krautzberger 2009)  

Im Rahmen dieser Vorgaben erlauben städtebauliche 
Verträge nach §11 BauGB die verbindliche Festschrei-
bung konkreter Klimaschutzmaßnahmen, wie beispiels-
weise der Errichtung und Nutzung von Anlagen für die 
Erzeugung und Versorgung aus erneuerbaren Energien 
oder durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Vor dem Hin-
tergrund sich schnell verändernder und weiterentwi-
ckelnder technischer Möglichkeiten der Energieversor-
gung ist es sinnvoll, bei langfristig gültigen Vereinbarun-
gen zwar die Nutzung erneuerbarer Energien festzu-
schreiben, die Art der Nutzung und technische Ausfüh-
rung jedoch offen zu lassen. 

Die Aufzählung in §11 Abs. 1 BauGB der möglichen Ver-
tragsgegenstände ist nur beispielhaft. Mit der BauGB 
Novelle 2011 wurde in §11 Abs. 1 Nr. 5 klargestellt, dass 
auch Vereinbarungen zu erhöhten Anforderungen an die 
energetische Qualität von Gebäuden möglich sind, im-
mer jedoch erfordern sie einen konkreten städtebauli-
chen Bezug. 

Darüber hinaus lässt sich gemäß §11 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB explizit auch ein zeitlich befristetes Baurecht 
vereinbaren oder ein Baurecht, das an bestimmte Be-
dingungen geknüpft ist. Hiermit kann eine Zwischennut-
zung, z.B. die zeitweise Nutzung einer Brachfläche für 
Fotovoltaik detaillierter geregelt werden. Nach Ablauf 
der Befristung kann die Fläche für die geplante langfris-
tige Nutzung freigegeben werden. Die vertraglichen 
Vereinbarungen unterstützen die bauleitplanerischen 
Ziele und regeln Details, die im Bebauungsplan nicht 
festsetzbar sind. So kann der Vertragspartner zum 
Rückbau der Anlage im Fall von Nichteinhaltung der Ver-
tragsbedingungen oder nach Ablauf der zeitlich begrenz-
ten Nutzungsrechte verpflichtet werden. 

 

Kaufverträge 

Bei der Veräußerung kommunaler Liegenschaften las-
sen sich im Rahmen des Kaufvertrags ebenfalls klima-
wirksame Vereinbarungen mit dem Erwerber abschlie-
ßen.  

Im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen Instrument des 
städtebaulichen Vertrags können in privatrechtlichen 
Grundstückskaufverträgen weitergehende Leistungen 
verabredet werden. Zur Sicherung der  Einhaltung kön-
nen Vertragstrafen vereinbart werden.  

Vertragsgegenstände können zum Beispiel über die 
Vorgaben der Energieeinsparverordnung hinausgehende 
Energiestandards bei Neubauten oder Vereinbarungen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien (Biomasse, Ge-
othermie, Wasser- oder Windkraft) sein.  

„Nach der Rechtsprechung des BGH ist es Gemein-
den ohne Verstoß gegen wettbewerbs- und kartell-
rechtliche Bestimmungen sowie unter Wahrung des 
Angemessenheits- und des Kopplungsverbots mög-
lich, einen Grundstückskaufvertrag mit einer Bezugs-
bindung für Fernwärme zu verbinden.“ (Battis 2009a: 
101) 

Als Good Practice Beispiel werden zwei Maßnahmen 
aus Heidelberg und Hannover dargestellt. 

Städtebauliche Verträge und Kaufverträge 

!
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Bahnstadt Heidelberg 

Mit der Entscheidung der Deutschen Bahn AG, Bahnanlagen mit einer Gesamtfläche von 116 ha südlich des Hei-
delberger Hauptbahnhofs aufzugeben, besteht die Möglichkeit einer städtebaulichen Neuordnung des Bereiches. 
Die Stadt Heidelberg beabsichtigt hier einen neuen Stadtteil im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung, wie sie 
im Stadtentwicklungsplan 2010 festgelegt ist, zu verwirklichen. Ziel ist ein urbaner Stadtteil mit eigener Identität, 
hoher Nutzungsmischung und zukunftsweisenden Bauformen, die sozialen und ökologischen Ansprüchen gerecht 
werden. Die Infrastruktur soll sowohl lokale, gesamtstädtische als auch überörtliche Aufgaben erfüllen. Im neuen 
Stadtteil Heidelberg-Bahnstadt sollen flächendeckend Passivhäuser entstehen. Grundlage hierzu ist das Energie- 
und Wärmeversorgungskonzept Bahnstadt 2007 mit Empfehlungen zum baulich energetischen Standard. Das zent-
rale Instrument zur Erreichung dieses Standards ist ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt Heidelberg und 
der Entwicklungsgesellschaft Heidelberg GmbH (EGH), einem Konsortium bestehend aus der Sparkasse Heidel-
berg, der LBBW Immobilien GmbH sowie der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH). Für die Umsetzung 
des Passivhausstandards steht das Entwicklungsrecht zur Verfügung, da für die Umsetzung der Bahnstadt eine 
städtebauliche Maßnahme beschlossen worden ist. Die Wärmeversorgung der Bahnstadt erfolgt durch Fernwärme 
mit der optimierten Variante Mininetze. Die Heidelberger Stadtwerke GmbH als Trägerin der Heidelberger Fern-
wärmeversorgung wird eine einheitliche Preisbildung der Fernwärme entsprechend dem übrigen Stadtgebiet si-
cherstellen. Ziel soll es sein, dass die Energieversorgung der Bahnstadt mittelfristig zu 100% mit erneuerbarer 
Energie, u.a. aus Geothermie und Biomasse-Heizkraftanlagen erfolgt. 

!

!
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Hannover – Nullemissionsquartier In der Rehre 

Anfang 2011 soll durch die Stadt Hannover, der Immobiliengesellschaft Meravis und der Niedersächsischen Land-
gesellschaft (NLG) im Hannoveraner Neubaugebiet „In der Rehre“ mit dem Bau von 330 neuen Wohneinheiten, 
d.h. Reihenhäuser, Doppelhäuser und freistehende Einfamilienhäuser, begonnen werden. Dabei soll die flächende-
ckende Bebauung mit Passivhäusern Grundprinzip sein. Die unvermeidbaren Emissionen sollen je nach Bebauung 
und Wärmeversorgung zwischen 744 und 1.053 t CO2-Äquivalent für die Siedlung liegen. Zur Wärmeversorgung 
werden kleine Blockheizkraftwerke mit Pelletnutzung oder Solarthermieanlagen empfohlen. Da die verbleibenden 
Restemissionen nur in begrenztem Umfang innerhalb der Siedlung durch Fotovoltaikanlagen kompensiert werden 
können, müssen sich die Hauseigentümer im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages an externen Anlagen zur re-
generativen Energieerzeugung beteiligen, um die Zielsetzung der Null-Emissions-Siedlung konsequent umzusetzen. 
Das Energiekonzept sieht unter anderem vor, die Wasserkraftanlage „Döhrener Wolle“ an der Leine zu reaktivieren 
und den hier erzeugten Strom in das öffentliche Netz einzuspeisen. Eine Wärmeversorgung über Nahwärme bietet 
sich besonders für zusammenhängende Reihenhäuserzeilen und für Bebauungen in verdichteter Bauweise an, ist 
aber aufgrund der lockeren Bebauung bei einigen Einfamilienhäusern und dem geringen Heizenergiebedarf ökono-
misch und ökologisch nicht sinnvoll. Der Bebauungsplan bietet hier entsprechende Gebäudeanordnungen, wodurch 
sich Nahwärmeleitungen mit geringen Wärmeverlusten Kosten sparend verlegen lassen.  

!

! !
Entwürfe der Arbeitsgemeinschaft Baufrösche & Foundation 5+, die Gewinner des städtebaulichen Wettbe-
werbs 
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Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Stadtum-

bau, Soziale Stadt, private Initiativen zur Stadtent-

wicklung 

Liegen in einem Stadtteil in größerem Umfang städte-

bauliche Missstände vor, kann die Durchführung von 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach §136 
BauGB, von Stadtumbaumaßnahmen nach §171 a-d 
BauGB oder als Maßnahmen der Sozialen Stadt nach 
§171e BauGB in Erwägung gezogen werden. Städtebau-
liche Missstände definieren sich nach den einschlägigen 
Regelungen des BauGB in den §§136 Abs. 2 und 3, 171 
a, e. Sie können auch, aber nicht ausschließlich, energe-
tische Missstände umfassen. Dieser Ansatz wurde auch 
mit der BauGB-Novelle 2011 nicht ausgeweitet. Der 
Deutsche Bundestag hat allerdings eine Überprüfung 
des Begriffs „Städtebaulicher Missstand“ zu einem spä-
teren Zeitpunkt angekündigt. Dass städtebauliche Sanie-
rungsmaßnahmen nach §§136 ff BauGB auch Maßnah-
men umfassen können, die über einzelne Gebäude hin-
ausgehen und z.B. die energetische Infrastruktur eines 
Gebiets umfassen, ist rechtlich bereits anerkannt.  

Das städtebauliche Instrument des Stadtumbaus  
(§171 a-d BauGB) soll den Städten helfen, ihre Sied-
lungsentwicklung, ihre Flächennutzungen, Gebäude- 
und Wohnungsbestände auf den sich vollziehenden so-
zialen, demographischen und wirtschaftsstrukturellen 
Wandel einzustellen. Es kann nach der BauGB-Novelle 
2011 ausdrücklich auch in Gebieten durchgeführt wer-
den, in denen die allgemeinen Anforderungen an den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung nicht erfüllt wer-
den (§171 a Abs. 2 Satz 2). Durch komplexe Handlungs-
konzepte sollen nachhaltige städtebauliche Strukturen 
entwickelt werden. Maßnahmen des Stadtumbaus fol-
gen dem Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung, 
in dem die Siedlungsstruktur an die Entwicklung der Be-
völkerung angepasst wird. Dabei werden die Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Umweltsituation verbessert 
sowie Maßnahmen zugunsten von Klimaschutz und 
Klimaanpassung unterstützt. Die Innenentwicklung soll 
auch mit der nachhaltigen Entwicklung des innerstädti-
schen Altbaubestands vorangetrieben werden. Grundla-
ge von Stadtumbaumaßnahmen und ihrer Förderung ist 
das städtebauliche Entwicklungskonzept.  

Maßnahmen der Sozialen Stadt nach §171 e zielen 
auf eine Stabilisierung und Aufwertung von Gebieten, 
die durch soziale Missstände benachteiligt sind und für 
die ein besonderer Entwicklungsbedarf festgestellt wird. 
Soziale Missstände beziehen sich dabei auf Schwierig-
keiten im Bereich des nachbarschaftlichen Zusammenle-
bens sowie sozioökonomische Probleme. Besonderer 
Entwicklungsbedarf ist unter anderem durch die Not-
wendigkeit einer aufeinander abgestimmten Bündelung 
von investiven und sonstigen Maßnahmen in innerstäd-
tischen, innenstadtnahen oder verdichteten Wohn- und 
gemischt genutzten Gebieten gekennzeichnet.  

Grundlage für eine Aufnahme in die Förderung ist die 
Erstellung eines (integrierten) Stadtentwicklungskon-
zepts, das u.a. auch anderen Maßnahmen zur Reduktion 
der Treibhausgase und zum Stadtklima enthalten kann. 

Eine weitere Einflussmöglichkeit seitens der Gemeinde 
besteht in der Zusammenarbeit mit Privaten durch die 
Festlegung von Gebieten für private Quartiersent-

wicklungsmaßnahmen nach §171 f BauGB. Diese Ini-
tiativen gehen auf die in den USA seit längeren entwi-
ckelten Business Improvement Districts (BID) und Hou-
sing Improvement Districts (HID) zurück.  

„Durch eine Verbindung von privater Initiative und 
staatlichem Zwang soll die Möglichkeit des Tritt-
brettfahrens ausgeschlossen werden, die regelmä-
ßig das rein private Engagement für die Stadtent-
wicklung prägt.“ (Battis 2009: 105)  

In Schleswig-Holstein kann dies auf der Grundlage 
des Gesetzes über die Einrichtung von Partnerschaf-
ten zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und 
Tourismusbereichen (PACT-Gesetz SH) erfolgen.  

Private Quartiersentwicklungsmaßnahmen beruhen 
grundsätzlich auf einer privaten Initiative. Die Grundei-
gentümerinnen und -eigentümer erarbeiten, möglichst in 
Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden, Anwohnerin-
nen und Anwohnern sowie in Abstimmung mit der 
Kommune das Aufwertungskonzept. Die Finanzierung 
erfolgt auf Grundlage einer von der Kommune zu erlas-
senden Abgabensatzung durch alle Begünstigten. 

Krautzberger schlägt vor, im Rahmen eines Aufwer-
tungskonzepts klimawirksame Maßnahmen, wie die Er-
richtung von Anlagen zur regenerativen Energiegewin-
nung oder die Erneuerung der energetischen Infrastruk-
tur, in Form von privaten Initiativen zur Stadtentwicklung 
durchzuführen. Er vermutet ein hohes Potenzial für die 
Finanzierung künftig erforderlicher Maßnahmen zur kli-
maschützenden Erneuerung der Energieinfrastruktur 
(Krautzberger 2009:123f; Krautzberger 2008). 
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Energieeffizienzquartier Rheinische Straße, Dortmund 

Das Stadtgebiet rund um die Rheinische Straße soll zum Modell in Sachen Energieeffizienz werden. Ziel des Pro-
jektes ist, nicht nur eine Wohnung, ein Gebäude oder einen Gebäudekomplex energetisch zu optimieren, sondern 
ein ganzes Stadtquartier. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Energieeinsparung soll für eine flächendeckende 
Verminderung von CO2-Emissionen im Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes sorgen und Hand in Hand mit 
Kosteneinsparungen für die privaten Haushalte gehen – die einzig wirklich effiziente Antwort auf steigende Strom- 
und Heizkosten. Den Stromverbrauch zu senken ist eine weitere Aufgabe des Projektes, denn Strom ist teuer und 
belastet die Umwelt wegen seines hohen CO2-Emissionsfaktors besonders stark. Zugleich gilt aber auch: Klima-
schutz beginnt mit dem Energiesparen in privaten Haushalten. Selbst die beste technische Ausstattung verpufft in 
ihrer Wirkung, wenn der Nutzer oder die Nutzerin sie nicht optimal einsetzt. Das Thema Energie sparen und ener-
getische Modernisierung soll für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtumbaugebietes Rheinische Straße 
zugänglich sein. Neben einer kontinuierlichen Energieberatung im Quartiersbüro soll durch regelmäßige Aktionen 
die Aufmerksamkeit immer wieder auf das Energiethema gelenkt werden.  

" Link:  www.rheinischestrasse.dortmund.de 

 

Klimaschutzziel Fundstelle Regelung  

Klimaschützende Stadter-
neuerung 

§136 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 
und Abs. 3 Nr. 1 lit a,b 
und e BauGB  

Festlegung städtebaulicher Sanierungsgebiete auf-
grund von physischen oder funktionalen Missständen  

Erneuerung der Energie-
infrastruktur 

§ 148 Abs. 2 S. 1 
BauGB 

Umfang sanierungsrelevanter Baumaßnahmen 

Förderung kompakter Sied-
lungsstrukturen; Vermei-
dung des Individualverkehrs; 
Innenentwicklung 

§§171 a-d BauGB Festlegung von Stadtumbaugebieten 

Erneuerung der Energie-
infrastruktur 

§171 f BauGB Private Initiativen zur Stadtentwicklung 

   
 

!
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Integrierte Bestandsentwicklung auf  

Quartiersebene  

Eine auf Klimaschutz ausgelegte und Nachhaltigkeits-
prinzipien verpflichtete Stadtentwicklung fokussiert sich 
einerseits auf eine Reduzierung des Zuwachses an 

bebauter Siedlungsfläche durch eine Nutzung und Op-
timierung der Potenziale innerhalb des bebauten Sied-
lungszusammenhangs.  

Über die Perspektive des Klimaschutzes im engeren 
Sinne hinaus ist es zudem in diesem Zusammenhang 
von zentraler Bedeutung, die allgemeine Lebens- und 

Umweltqualität und damit auch das Image beste-

hender Stadtquartiere durch gezielte Aufwertungs-

maßnahmen so zu verbessern, dass sie an Attraktivi-
tät im Rahmen von (Wohn-) Standortentscheidungen 
gewinnen. 

Im Sinne einer integrierten Stadtentwicklung müssen 
inhaltlich aus übergeordneten Konzepten abgeleitete 
Handlungsfelder und gebietsbezogene Betrachtungen 
eng miteinander verzahnt werden, um daraus auf das 
Quartier bezogene zielgerichtete Leitlinien der künftigen 
Entwicklung zu erarbeiten.  

Zwischen gesamtstädtischen Klimaschutzkonzepten auf 
der einen Seite und Einzelmaßnahmen auf Gebäude-
ebene auf der anderen, betrachten insbesondere ISEK 
und WMK das Stadtquartier als Ganzes mit seinen viel-
fachen Funktionsverflechtungen. Dabei ist zu beachten, 
dass Stadtquartiere Räume mit komplexen Strukturen 
und unterschiedlichsten Akteuren sind, die von Beginn 
an intensiv eingebunden werden müssen.  

(! Zu Fördermöglichkeiten für die Entwicklung von 
Stadtquartierskonzepten siehe auch Infokasten „Förde-
rung für Energetische Stadtsanierung“ S. 52) 

(1) Dazu ist zunächst einmal eine sorgfältige Ana-

lyse der Ausgangslage erforderlich, die auch unter Ge-
sichtspunkten von Klimaschutz und Energieeffizienz De-
fizite und Potenziale im Quartier benennt.  

(! siehe auch Abschnitt „Energetische Bestandsauf-
nahme“ S. 87 ff)  

Defizite können etwa stark frequentierte Verkehrsach-
sen, Quartiere mit hohem Sanierungsbedarf, eine feh-
lende bedarfsgerechte wohnbegleitende Infrastruktur, 
emittierende Gewerbebetriebe, Industrie- oder Gewer-
bebrachen oder auch eine mangelhafte Radverkehrsinf-
rastruktur sein. Zur Erfassung der baulichen Bestände 
wurden in jüngster Zeit Stadtraumtypologien entwickelt, 
die eine zielgruppenspezifische Zuordnung von Maß-
nahmen erleichtert.  

(! siehe „Good Practice – Stadtraumtypologie Nor-
derstedt“ S. 80) 

Potenziale und Entwicklungsspielräume liegen dagegen 
in der Gebäude- und Flächenkonversion, die entweder 
zur baulichen Entwicklung im Bestand durch Umnutzung 
nach Modernisierung, Erweiterung, Änderung oder 

durch Abriss und Neubau oder aber zur Umwandlung in 
Grünflächen führen und genutzt werden können. Wichtig 
ist es, die Ziele gesamtstädtischer Konzepte, Planungen 
und Initiativen mit Bezug zum analysierten Quartier be-
reits in der Bestandsaufnahme einzubeziehen und aus-
zuwerten. Dazu zählen z.B. Instrumente wie ein Flä-
chennutzungsplan, Rahmen- oder Masterpläne, ein Nah-
versorgungskonzept, ein eventuell vorhandenes Klima-
schutzkonzept, Luftreinhalte- oder Verkehrsrahmenpla-
nungen, aber auch bereits bestehende Beratungseinrich-
tungen zur Altbausanierung und die energetische Portfo-
lioanalysen sowie Eneriebenchmarks zur energetischen 
Gebäudeaufwertung der Wohnungsunternehmen.  

(2) Nächster Schritt ist die Ermittlung der Hand-

lungsbedarfe. Zentrales Element ist dabei die Einbezie-
hung der im Stadtteil lebenden und wirkenden Akteure – 
von Wohneigentümerinnen und -eigentümern, Investo-
rinnen und Investoren bis hin zu den Bewohnerinnen 
und Bewohnern z.B. in Werkstattgesprächen oder durch 
andere geeignete Vernetzungsformen. Die frühzeitige 
Beteiligung kann bereits in der Phase der Konzepterstel-
lung eine breite Diskussion auf Akteursebene anstoßen. 
Zudem können derartige Werkstätten ein Mitwirkungsin-
teresse in der Bevölkerung auslösen, aus dem auch 
Wissen, Erfahrungen und Ressourcen vor Ort für Pla-
nungsprozesse genutzt werden können.  

Wenn es darüber hinaus gelingt, mit wichtigen Akteurin-
nen und Akteuren im Quartier erste (Pilot-)Maßnahmen 
zu realisieren, ist ein auch nach außen sichtbarer Start 
für weitere Modernisierungsmaßnahmen gesetzt. 
Schlüsselakteure sind in diesem Zusammenhang die 
Wohnungsbranche, d.h. Wohneigentümerinnen und  
-eigentümer, Investorinnen und Investoren, Wohnungs-
bauträger und Energieversorgungsunternehmen und alle 
Dienstleister im Bereich der technischen und verkehrli-
chen Infrastruktur.  

(! siehe Abschnitt „Organisation und Management“ S. 
43) 

Die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren er-
öffnet u.a. den Zugang zu Endverbraucherinnen und 
Endverbrauchern. Auf diese Weise können möglicher-
weise Motivationshemmnisse bei der Ansprache von 
Zielgruppen überwunden werden. 

Besondere Aufmerksamkeit erfordern die privaten Haus- 
und Grundeigentümer, aber auch klein- bis mittelständi-
sche Gewerbebetriebe. Sie zu mobilisieren ist eine der 
zentralen Aufgaben, wenn Klimaschutz und Energieeffi-
zienzstrategien in einem Bestandsquartier Wirkung zei-
gen sollen. Diese sehr heterogene Gruppe erfordert ein 
strategisches Konzept mit  

• differenzierten Elementen der Öffentlichkeitsar-
beit,  

• der Einbindung bzw. der Entwicklung geeigneter 
Beratungsstrukturen und  

• ggf. den Aufbau von Förderstrukturen. 
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Böcklersiedlung, Neumünster 

Die Böcklersiedlung in Neumünster wurde in den 1950er Jah-
ren mit Mitteln des europäischen Wiederaufbau-Programms 
ERP errichtet. Die Böcklersiedlung ist daher eine für die Nach-
kriegszeit typische Siedlung. Auf dem knapp 70 ha großen Are-
al wurden knapp 1.870 Wohneinheiten in zwei bis viergeschos-
siger Bauweise realisiert. Gut 50 Jahre nach ihrer Errichtung 
und dem immer stärker hervortreten von sozialen und bauli-
chen Mängeln, entschloss sich die Stadt Neumünster die Sied-
lung umfassend im Rahmen des Städtebauförderungspro-
gramms Soziale Stadt zu sanieren, energetisch zu modernisie-
ren und dadurch ihre Attraktivität zu erhöhen. Im Zuge der Sa-
nierung wurde auch das viergeschossige Wohn- und Ge-
schäftshaus an der Max-Richter-Straße 14 umfassend moder-
nisiert, da es für die Siedlung wichtige Zentrumsfunktionen 
übernimmt. Teilweise wurden Gebäude auch abgerissen. 

Nach der energetischen Modernisierung ergab die Verbrauchs-
daten-Auswertung aus sieben Heizperioden bis zum Jahr 2009 
eine Einsparung von 29 % im Energieverbrauch der Haushalte 
seit 2002. Der Endenergiebedarf der Gebäude konnte durch die 
energetischen Verbesserungen von 2002 bis 2009 um ca.  
36 % gesenkt werden. Dieser wird bei weiterer Umsetzung 
der energetischen Zielsetzungen bis zum Jahr 2015 insgesamt 
um ca. 57 % weiter reduziert.  

Die Energetischen Modernisierungen wurden und werden mit 
Mitteln der Sozialen Wohnraumförderung und Städtebauförde-
rung des Landes Schleswig-Holstein, des Zukunftsinvestitions-
programms (ZIP) Schleswig-Holstein, aus den Förderprogram-
men der KfW und als Pilotmaßnahmen aus Mitteln des 
Schleswig-Holstein-Fonds – Maßnahmen im Energiebereich fi-
nanziert.  

" Link: http://www.b-s-p.net/projekte/energieeffizient/ 
521KantplatzOst/index.php 

" Link: http://www.b-s-p.net/projekte/staedtebau/ 
517Boecklersiedlung/index.php 

" Link: http://www.dasl.de/wordpress/wp-
content/uploads/stbp_08_neumünster.pdf 

 

!

!

(3) Zuletzt steht die Erarbeitung konkreter Maß-

nahmen an. Dabei wird es darauf ankommen, die in der 
Analyse aufgezeigten Bezüge von gesamtstädtischen 
Klimaschutzaktivitäten zum Quartier und die in der Be-
standsaufnahme sowie der Akteurs- und Bürgerbeteili-
gung ermittelten Handlungsbedarfe in Ansatzpunkte für 
gebietsspezifische Lösungen umzumünzen. Dabei soll-
ten die Maßnahmen gemeinsam mit den lokalen Akteu-
ren auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft werden, wenn 
nicht gar von ihnen ausgehen, um Fehlplanungen zu 
vermeiden.  

 

 

Als wichtiges Fazit läßt sich daher festhalten, dass Inte-
grierte Stadtentwicklungs- und Wohnungsmarktkonzep-
te (ISEK und WMK) auf der Ebene des Quartiers einen 
wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und damit auch 
zum Werterhalt des Bestandes leisten können. 

Für die Evaluierung der Wirkungen derartiger Konzepte 
hat das Innenministerium einen Leitfaden zum Aufbau 
eines „Monitoring Wohnen“ erstellen lassen.   

" Link: http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/ 
StaedteBauenWohnung/Wohnungswesen/Konzepte/ 
arbeitshilfe_4.html 

 

 

 

Böcklersiedlung (Belobigung durch Deutschen Städtebau-
preis 2008)!
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Stadtraumtypologie Norderstedt  

Eine geeignete Maßnahme zur Erzeugung siedlungsstrukturel-
ler Basisdaten ist die Typisierung des Siedlungsraumes nach 
Strukturtypen und die daran gekoppelte Ableitung von struktur-
typenspezifischen Kennwerten (z.B. bauliche Dichte, Energie-
bedarf etc.). Dabei wird jede bebaute Flächeneinheit – in der 
Regel sind das Baublöcke – einem Stadtraumtyp zugeordnet. 
Der Stadtraumtypenansatz basiert auf der Annahme, dass die 
Teilflächen des Siedlungsraumes meist durch eine weitgehend 
homogene Baustruktur gekennzeichnet sind. Eine Definition ei-
ner Stadtraumtypologie erfolgte im Rahmen des Klimaschutz-
konzeptes in Anpassung an die städtebauliche Struktur der 
Stadt Norderstedt. Die Stadtgebiete wurden nach Nutzungsart 
und auf Grundlage von Gebäudealtersklassen unterschieden. 
Die Stadtraumtypen für Norderstedt wurden zunächst nach 
Nutzung als 

- Einfamilienhäuser 
- Wohnungsbau 
- Büro und Verwaltung 
- Gewerbe und Industrie unterschieden. 

Zudem erfolgte eine Unterteilung in die folgenden Baualters-

klassen: 
- bis 1953 
- 1954-1973 
- 1974-1993 
- 1994-2009 
- Neubau 

Die einzelnen Stadtraumtypen wurden für den gesamten Stadt-
raum beschrieben, verortet und kartiert. Als Ergebnis wurde ein 
sog. Stadtraumtypenkatalog mit entsprechenden Karten er-
stellt. Jeder Stadtraumtyp verfügt über eine besondere städte-
bauliche und energetische Charakteristik. Der Struktur der 
Stadtraumtypen wurde entsprechend eine bestehende Gebäu-
detypologie zugeordnet, dargestellt anhand von Referenzge-
bäuden, um den spezifischen Energiebedarf zu ermitteln. In 
Verbindung mit städtebaulichen Daten wie Dichte, Struktur der 
Bebauung, Erschließung und Energieversorgung wurden die 
erhobenen Daten mit Hilfe von GIS zusammengeführt und er-
möglichen nun die Bildung von Teilräumen, für die spezifische 
Klimaschutzmaßnahmen identifiziert werden können wie z. B. 
Hochrechnung der Einsparpotenziale, Nutzungsmöglichkeiten 
für regenerative Energieträger. 

Nähere Informationen unter " Link: www.ecofys.de  

!
Energiedichte [kWh/m2 GFL] Energiebedarf 
der Gebäude bezogen auf die Grundfläche des 
Stadtraumtyps (Nettobauland)!

!
Solarurbanes Flächenpotenzial je Nettobauland 

!
!
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Modernisierung des Bestandsquartiers  

Eckernförde-Wilhelmsthal 

Das Wohnquartier in Eckernförde-Wilhelmsthal, das in den 
60er Jahren für Bundesbedienstete errichtet wurde, ent-
wickelte sich vor der Modernisierung zu einem sozialen 
Brennpunkt mit typischen Begleiterscheinungen wie hohe 
Mietfluktuation, Wohnungsleerstand, Überalterung der Be-
wohnerschaft und einem hohen Anteil sozial schwacher Mie-
ter. Aufgrund dieser vielfachen Problemlagen entschloss sich 
die Siedlungsbaugesellschaft Herman und Paul Frank mbH & 
Co. KG zu einer umfassenden Sanierung und Modernisierung 
der über 360 vorwiegend 3-Zimmer-Wohnungen. Innerhalb 
von vier Jahren wurde ein dreiteiliger Aktionsplan für die 
Wohnsiedlung – bestehend aus Sanierung, Modernisierung 
und Wohnumfeldverbesserung – umgesetzt. 

Neben der Dämmung der Fassaden, der oberen Geschossde-
cken und der Kellerdecken wurden ca. 60% der Fenster aus-
gewechselt. Zudem stellte der Eigentümer die Heizungsanla-
ge und die Warmwasserversorgung teilweise auf regenerati-
ve Energieträger um. Neben der energetischen Modernisie-
rung erfolgte auch eine Neugestaltung der Eingangsbereiche, 
eine teilweise Modernisierung der Küchen und Bäder sowie 
der Ersatz der alten Balkone (Wärmebrücken) durch eine 
Stahlkonstruktion.  

Durch die Modernisierung des Quartiers wurde der durch-
schnittliche Jahres-Primärenergiebedarf von 210 kWh/m2a auf 
72 kWh/m2a gesenkt, was einer Reduktion auf ca. ein Drittel 
(34 %) des Wertes vor der Sanierung entspricht.  

Das erfolgreiche Projekt erhielt im Jahr 2008 den ersten Preis 
im Wettbewerb „Vorbild im Klimaschutz: Mehr Qualität – we-
niger Kohlendioxid“ des schleswig-holsteinischen Innenminis-
teriums in der Kategorie für Wohnanlagen mit mehr als drei 
Geschossen. 

" Link: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/ 
contentblob/881870/publicationFile/wettbewerb2008.pdf 

(Klimapakt Schleswig-Holstein. Mehr Qualität weniger CO2 
Wettbewerb 2008 Dokumentation. In: Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen e.V. Kiel Nr. 236, Heft 1/08 Eckernför-
de Wilhelmstal.) 

!

!

!
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 Handlungsfeld 2: Kommunales und regionales Flächenmanagement  
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I N F O R M A T I O N 
Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
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Stadtentwicklung war in Deutschland zu Zeiten wach-
sender Bevölkerungszahlen in erster Linie mit Stadter-
weiterungen verknüpft. Dies hatte weitreichende öko-
nomische und vor allem ökologische Folgen. Die aktuell 
trotz stagnierender oder sinkender Bevölkerungszahlen 
weiterhin zunehmende Siedlungsfläche belegt den 
Handlungsbedarf in diesem Bereich auch für den Klima-
schutz in der Stadtentwicklung.  

Erst in jüngster Zeit zeichnet sich eine Trendwende ab: 
Lag die tägliche Flächeninanspruchnahme im Vierjahres-
durchschnitt von 1997 bis 2000 noch bei 129 ha, so sank 
sie im Zeitraum von 2004 bis 2007 auf 113 ha (Umwelt-
bundesamt 2011). 

Das Management kommunaler und regionaler Flächen 
ist ein weiteres wichtiges Handlungsfeld auch in Hin-
sicht auf den Klimaschutz und der Klimafolgenanpas-
sung.  

Innerstädtisch bietet ein kommunales Flächenmanage-
ment die Möglichkeit einer flächen- und ressourcen-
schonenden Stadtentwicklung.  

 

 

 

 

 

 

Informationssysteme des kommunalen Flächen-

managements  

Der Aufbau eines kommunalen Flächeninformationssys-
tems oder Flächenkatasters bietet eine zentrale Grund-
lage für umfassende Planungsansätze in einer Stadt oder 
Gemeinde. Mit derartigen Instrumenten wird die Zielset-
zung verfolgt u.a.  

• den Kenntnisstand über räumliche Entwicklungs-
potenziale für Wohnen und Gewerbe zu verbes-
sern sowie 

• Brachflächen zu identifizieren und somit das in-
nerstädtische Flächenangebot für die Innenent-
wicklung zu fördern. 

Die Revitalisierung von Brachflächen kann den beste-
henden Baulandbedarf zu einem beträchtlichen Teil ab-
decken. 

Ein Brachflächenkataster ermöglicht die Erfassung der 
bestehenden Flächenpotentiale sowie der entsprechen-
den Bewertungsmaßstäbe, um eine zuverlässige Aussa-
ge über die Nutzungsperspektiven von Gewerbebrachen 
treffen zu können.  
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Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirt-
schaft des Landes Schleswig-Holstein hat daher ge-
meinsam mit dem Landesamt für Natur und Umwelt und 
der Stadt Neumünster ein Konzept für ein modellhaftes 
Standortkataster initiiert, um eine systematische Vorge-
hensweise im Umgang mit vorgenutzten Brachflächen 
zu entwickeln und somit die Revitalisierung von Gewer-
bebrachen zu fördern. 

Die Broschüre des Innenministeriums des Landes 
Schleswig-Holstein „Qualitätsvolle Innenentwicklung 

– Eine Arbeitshilfe für Kommunen“ gibt weitere Hin-
weise für eine flächen- und ressourcensparende Ent-
wicklung in Städten und Gemeinden. 

" Link: 

http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/Planen 
Vermessen/Landesplanung/Einzelthemen/ 
Innenentwick-
lung/DownloadLinks/arbeitshilfeKommunen.html 

Die zunehmende Orientierung der gemeindlichen Ent-
wicklung auf den Siedlungsbestand wird nicht immer 
konsensual verlaufen. Abgesehen von unterschiedlichen 
Vorstellungen über zukünftige Siedlungsentwicklungen 
werden sich Nutzungskonflikte im städtischen Raum 
künftig insofern verschärfen, als die Anpassung von 
Städten und Gemeinden an den Klimawandel die Bereit-
stellung von Flächen entweder zum Hochwasserschutz 
(z.B. nach Starkregenereignissen oder Sturmfluten) oder 
zum Temperaturausgleich bei Hitzeinseln nach sich 
zieht. 

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 5: Anpassung an den 
Klimawandel“ S. 117) 

 

Interkommunale/regionale Systeme des Flächenma-

nagements  

Die Expansion der Städte und Gemeinden in den Raum 
ist auch in Schleswig-Holstein ein ungebrochener Trend. 
Allerdings bilden sich mehr und mehr interkommunale 
Formen der Zusammenarbeit heraus, die die zunehmen-
de Zersiedlung zu begrenzen versuchen.  

Stadt-Umland Konzepte bieten dabei neben größeren 
Handlungsspielräumen zum Klimaschutz auch folgende 
wichtige planerische Ansatzpunkte:  

• Wachsende Bedeutung der überkommunalen 
Koordination regionaler Entwicklung  

• Bewältigung der Folgen der demografischen 
Entwicklung als wichtigste Zukunftsaufgabe 

• Steigende Relevanz (der Folgekosten) des Er-
halts und der Modernisierung der Infrastruktur 

• Kosteneffizienz als zentrale Bedingung der Zu-
kunftsfähigkeit 

Ein Ansatzpunkt im regionalen Flächenmanagement ist 
die Einführung eines gemeinsamen Standortinformati-
onssystems. Ein Beispiel aus dem gewerblichen Be-
reich:  

• Das Multifunktionale Standortinformationssys-
tem MUSIS der Metropolregion Hamburg visua-
lisiert die Wirtschaftstrukturen in der Metropol-
region bzw. großen Teilen Norddeutschlands. 
Grundlage des Systems sind die Firmendaten 
der Industrie- und Handelskammern. Diese Da-
ten werden über eine neue Software mit den 
digitalen Landkarten der Vermessungsämter 
verknüpft, die über ein Geoportal im Internet 
bereitgestellt werden. 

" Link: 
http://metropolregion.hamburg.de/leitprojekte/2938
56/musis.html  

• Im Ruhrgebiet betreibt der Regionalverband 
Ruhrgebiet als Planungsträger der Regionalpla-
nung das kooperative Flächenmonitoring ruhr-
FIS, in dem 53 Kommunen des Gebietes eine 
verlässliche Informations- und Entscheidungs-
grundlage für die Planung zur Verfügung ge-
stellt bekommen. 

" Link: 
http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-
ruhr/regionalplanung/flaechenmonitoring-
ruhrfis.html 
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 Interkommunale Entwicklung von Gewerbegebieten 

und Bildung von Kompensationsfonds 

 

 

Auch in Schleswig-Holstein beginnen Städte und Ge-
meinden in der Ausweisung von interkommunalen Ge-
werbegebieten zu kooperieren. Beispielsweise wurde 
das interkommunale Gewerbegebiet Bredenbek - 

Bovenau - Felde nahe Kiel aus dem Regionalprogramm 
des Landes Schleswig-Holstein unter Inanspruchnahme 
von Mitteln der Europäischen Union gefördert. Das Ge-
werbegebiet ist insbesondere für Unternehmen aus den 
Bereichen Logistik, Distribution, Großhandel und Dienst-
leistung mit überregionaler Ausstrahlung geeignet. Das 
Gelände wird in interkommunaler Zusammenarbeit ge-
meinsam mit den Gemeinden Bredenbek, Bovenau und 
Felde durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH vermarktet. 

 

 

 

 

 

Die Stadt Rendsburg hat mit ihren Umlandgemeinden 
eine auch aus einer bundesweiten Perspektive vorbildli-
che Kooperation entwickelt.  

Auf der Basis einer informellen „Bürgermeisterrunde“ 
bildete sich vor knapp zehn Jahren eine verstetigte und 
verbindliche Kooperation zwischen insgesamt 13 Kom-
munen.  

Zentrales Instrument für den Interessensausgleich ist 
ein eigens eingerichteter Strukturfonds. Dieser Fonds 
fördert sog. „Leitprojekte“, die die infrastrukturelle Ent-
wicklung der Region unterstützen. 

" Link: http://www.raum-energie.de/index.php?id=204  
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I N F O R M A T I O N 
Innerstädtisches Flächenrecycling: Kai-City Kiel 
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Die Kai-City in Kiel bietet ein ausgezeichnetes Beispiel für ein inner-
städtisches Flächenrecycling. Auf einer ehemaligen Werft- und Indust-
riebrache wird ein neuer Stadtteil am Wasser mit mehreren hundert 
Wohneinheiten, mehreren 1.000 Arbeitsplätzen und einem vielfältigen 
Freizeitangebot entwickelt.  

Bei der Altlastenbeseitigung und dem Rückbau der Industrieanlagen 
sind moderne Verfahren des Baustoffrecyclings angewandt worden. So 
erfolgte z.B. die Realisierung der Erschließungsanlagen unter gezielter 
Wiederverwertung fast aller Abbruchmaterialien.  

Der Einsatz fortschrittlicher Baustoffe und umweltschonender Techni-
ken in der Bau- und Betriebsphase wird auch bei den Hochbauprojek-
ten weiterverfolgt. 

Das Projekt hat folgende Eckdaten:  

• Gebietsgröße insgesamt ca. 25 Hektar 

• Öffentliches Fördervolumen über 65 Mio. € 

• Neu erschlossenes Nettobauland ca. 60.000 m² 

• Neuansiedlungspotenziale – ca. 1.800 - 2.200 Arbeitsplätze 

• 500 - 600 Wohnungen für ca. 800 - 1.200 Einwohnerinnen und 
Einwohner 

• Integrierte Versorgungsflächen ca. 5.000 - 8.000 m² – Läden, 
Restauration, Dienstleistungen vorwiegend zur Quartiersver-
sorgung  

" Link: http://www.schleswig-
holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/BodenAltlasten/ 
05_Flaechenmanagement/01_Flaechenressourcen/PDF/kai-
city_pdf.html  

 

Links und weitere allgemeine Informationen zur Einrichtung eines 

kommunalen (Brach-)Flächenkatasters aus verschiedenen Bundes-

ländern:  

" Link (Schleswig-Holstein): http://www.schleswig-
holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/BodenAltlasten/ 
05_Flaechenmanagement/01_Flaechenressourcen/01_Flaechenkataste
r/ein_node.html  

" Link (Baden Württemberg): http://www.fachdokumente.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/20080/bs080024.html?COMMAND=Display-
Bericht&FIS=199&OBJECT=20080&MODE=BER&RIGHTMENU=null 

" Link (Niedersachsen): http://www.lbeg.niedersachsen.de 
/live/live.php?navigation_id=779&article_id=812&_psmand=4 

 

!

!

!
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Im Rahmen städtebaulicher Programme wurden in den 
letzten Jahren in Deutschland viele Quartiere städtebau-
lich modernisiert. Allerdings wurde die Chance einer Be-
trachtung energetischer Aspekte häufig vernachlässigt. 
Gegenwärtig laufen jedoch in vielen Bundesländern, so 
auch hier in Schleswig-Holstein Bestrebungen, den Kli-
maschutz auch in der integrierten Stadtentwicklung stär-
ker zu verankern. 

Künftig wird dieses Thema jedoch viel stärker in der pla-
nerischen und energiewirtschaftlichen Agenda verankert 
sein, gehen doch die Klimaschutzziele der Bundesregie-
rung („Energiekonzept“) und der EU („Roadmap 2050“) 
von radikalen Emissionsreduktionen bis zum Jahr 2050 
um ca. 90 % des Emissionsniveaus im Vergleich zu 1990 
aus. Beide Konzepte setzen einen langfristigen Entwick-
lungskorridor für Städte und Gemeinden, eine tiefgrei-
fende Transformation von Energieinfrastrukturen im 
Wärmemarkt und eine sehr deutliche Steigerung der An-
zahl und Qualität von Modernisierungsaktivitäten in Be-
standsgebäuden voraus.  

Darüber hinaus wirken sich der wirtschaftliche Struktur-
wandel aber auch der demografische Wandel auf die 
Handlungsmöglichkeiten von Städten und Gemeinden 
Schleswig-Holsteins aus. Mit Blick auf den demografi-
schen Wandel stellt sich insbesondere die Frage, wie 
Energie- (und andere) Infrastrukturen zukunftsfähig ge-
staltet werden können: Zukunftsfähigkeit bedeutet hier, 
neben dem Diktum der weitgehenden Emissionsfreiheit 
auch die Versorgungssicherheit und die Wirtschaftlich-
keit (sozial verträgliche Energiepreise!) zu gewährleisten.  

Die strategische Herausforderung besteht darin, bei ge-
genwärtigen Investitionsentscheidungen eine Langfrist-
perspektive (mind. bis 2050) einzunehmen, die eine kon-
tinuierliche und planvolle Transformation zu emissions-
armen Energieträgern ermöglicht.  

Stadtwerke, Energiedienstleistungsunternehmen, Ener-
gieversorger und Verteilnetzbetreiber stellt dies vor gro-
ße strategische und wirtschaftliche Herausforderungen, 
deren Bewältigung eine kontinuierliche Unterstützung 
von kommunaler Seite bedarf.  

In Zusammenarbeit mit diesen Akteuren können Städte 
und Gemeinden ihre Handlungsmöglichkeiten insbeson-
dere in der Entwicklung von Wärmenetzen deutlich ver-
größern. 

Die Handlungsmöglichkeiten auf Quartiersebene sind 
dabei ein wichtiger Zugang, zusätzliche Emissionsminde-
rungs- bzw. Energieeffizienzpotenziale zu erschließen 
und Möglichkeiten im Rahmen von Modernisierungen 
auszuschöpfen.  

 

Die Gestaltungschancen in einem Quartier mit Blick auf 
den Klimaschutz steigen dabei maßgeblich, wenn eine 
Verschränkung mit anderen quartiersbezogenen Pla-
nungsvorhaben und Verfahren möglich ist, wie z.B. die 
Konversion einer ehemaligen Kasernenfläche, eine städ-
tebauliche Modernisierung für ein Quartier mit erhebli-
chem Erneuerungsbedarf, eine Modernisierung von Inf-
rastrukturen oder ein Recycling brachliegender Gewer-
beflächen.  

Das Handlungsfeld „Energie“ ist dabei stark mit anderen 
Handlungsfeldern verschränkt, wie z.B.  

• mit dem Thema der Nutzungsmischung in Quar-
tieren,  

• dem Thema der Flächennutzung u.a. über die 
Frage der Folgekosten von Energie- und  
Wasserinfrastrukturen,  

• dem Thema der Klimawandelanpassung u.a. 
über die Frage der Ausweisung von Ausgleichs-
flächen auf dem Stadtgebiet bei Hochwasser-
ereignissen etc. 

Von planerischer Seite ermöglichen die folgenden fünf 
Schlüsselthemen einen Zugang zum Handlungsfeld 
„Energie“ auf Quartiersebene: 

• Energetische Bestandsaufnahme in Städten und 
Gemeinden 

• Energetische Bestandsaufnahme in Quartieren 

• Erschließung von Effizienzpotenzialen auf der 
Nachfrageseite bei Wohngebäuden im Bestand  

• Erschließung von CO2- Minderungspotenzialen 
und Ressourceneffizienzen in Industrie und 
Gewerbe 

• Entwicklung CO2-effizienter Versorgungs-
strukturen in Bestandsquartieren 
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Die energetische Bestandsaufnahme dient in einem ers-
ten Schritt dazu, eine Ist-Analyse der bestehenden Ge-
bäudestruktur und der energetischen Versorgungsstruk-
turen zu erhalten. Sie geht damit über die sozial-
räumliche und bauliche Bestandserhebung von Sanie-
rungsgebieten deutlich hinaus. 

Konkret bedeutet dieses, dass über die allgemeine Be-
schreibung des Gebiets, der Zusammenstellung von In-
formationen zu Planvorgaben und Eigentumsverhältnis-
sen etc. eine vertiefte Datenerhebung aus einer energe-

tischen bzw. Klimaschutzperspektive heraus erfolgt. 
Folgende Bausteine sind dabei zu berücksichtigen: 

(1) Energetische Qualität der bestehenden Gebäu-

destruktur (Gebäudetypologie, darin: Identifizierung 
großer Emissionsquellen) 

Viele Städte haben eine Gebäudetypologie entwickelt, 
in der die Energiebedarfe verschiedener, für eine Stadt 
oder Gemeinde typischer Häusertypen abgebildet sind. 
Ein Beispiel hierfür bildet (neben vielen anderen) die 
Gebäudetypologie der Stadt Dortmund.  

" Link: http://umweltamt.dortmund.de/project/ 
assets/template1.jsp?content=wu&smi= 
6.02&tid=56568  

Die Gebäudetypologie von Norderstedt (s. auch S. 80) 
findet sich unter folgendem Link:  

" Link: www.norderstedt.de/static/de/ 
8_0/8_179/8_4543/27023.pdf 

Die Ergebnisse einer Studie der ARGE zur Gebäude-
typologie im Kreis Nordfriesland sind im Infokasten auf 
S.89 abgebildet.  

 

(2) Wärmeversorgungsstruktur des Quartiers (Fern-
wärmenetz, KWK-Anlagen und Nahwärmenetze, Gas-
netze, EEG-Anlagen etc.)  

Die Plattform EnergyMap zeigt für alle Städte und Re-
gionen die Anzahl und die Leistung der installierten 
EEG-Anlagen: 

" Link:  http://www.energymap.info/  
 

(3) Anlagen zur Gewinnung von Wärme oder Strom aus 
erneuerbaren Energien bzw. potenziell dafür geeignete 
Flächen.  

Viele Städte, so auch die Stadt Düsseldorf, haben ein 
Solarkataster erstellen lassen, das Interessierten auf-
zeigt, welche Dächer in der Stadt sich für eine solare 
Nutzung eignen. Das Kataster umfasst sowohl die Po-
tenziale der solarthermischen als auch der fotovoltai-
schen Energieerzeugung.  

" Link: http://www.duesseldorf.de/umweltamt/ 
klimaschutz/solarkataster  

 

Um den Prozess der Datenerhebung zu systematisieren 
und zu bündeln, ist die Erstellung eines Wärmeatlasses 
ein wichtiges, auf der Nutzung von Geo-Informations-
systemen (GIS) basierendes Instrument der Bestands-

aufnahme und Maßnahmenbewertung.  

Wärmeatlanten dienen dazu, die Wärmeversorgungs-
struktur in gebäude- und stadtteilscharfer Darstellung 
mit der Zielsetzung zu erfassen,  

• die Nutzung regenerativer Energieträger in der 
Wärmeversorgung (dezentral/zentral) zu erwei-
tern bzw.  

• eine Optimierung der bestehenden Wärmeinf-
rastruktur (KWK, Netzbetrieb, Fernwärme- und 
Gasnetzausbau etc.) zu ermöglichen.  

Dabei wird der Wärmebedarf u.a. in Abhängigkeit des 
Anwendungssektors (Wohnbereich, Industrie, Gewerbe 
Handel, Dienstleistung und kommunaler Sektor) und des 
Temperaturniveaus (Hoch-, Mittel- und Niedertempera-
tur) bestimmt. 

Üblicherweise enthält der Wärmeatlas folgende Bau-
steine, die im Rahmen eines GIS-Systems räumlich ab-
gebildet werden können: 

• Wärmenutzung nach Brennstoff(-verbrauch) 

• Wärmebedarf pro Fläche in m2 

• EEG-Anlagen (Status und Potenziale) 

• Ermittlung des KWK-Potenzials 

Die Potenziale für eine Nutzung von Solarenergien, z.B. 
auf geeigneten Dachflächen, können darüber durch ein 
Solarkataster erfasst werden. Manche Kommunen oder 
Wohnungsbaugesellschaften beschaffen derartige Da-
ten z.B. durch Befliegungen des Bestandes.  

Energetische Bestandsaufnahme  

!
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Wärmeatlas 
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Auf Landesebene hat das Land Baden-Württemberg 
einen Leitfaden zur Erstellung eines Wärmeatlasses 
herausgegeben:  

"Link: http://www.fachdokumente.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/90488/?COMMAND= 
DisplayBericht&FIS=203&OBJECT=90488&MODE= 
METADATA 

Eine Umsetzung dieses Leitfadens auf kommunaler 
Ebene erfolgt in Rottenburg/Neckar 

"Link: http://www.rottenburg.de/pdf/wegweiser/ 
PraesentationWaermeatlasApr09.pdf  

 

Wärmeatlas in der Stadt Dortmund 

Der im Rahmen des Klimaschutzkonzepts der Stadt 
Dortmund erstelle Wärmeatlas erfasst  

a) die bestehende Struktur und Verteilung der Wärme-
versorgung in der Stadt (Beispiel: Bild oben),  

b) identifiziert Potenziale für eine verstärkte Nutzung 
Erneuerbarer Energieträger (Beispiel PV: mittleres 
Bild), 

c) oder für dezentrale KWK-Anlagen (Beispiel: Bild un-
ten) 

Das Klimaschutzkonzept (Teilkonzept „Strategien zum 
Ausbau Erneuerbarer Energien und zur Verbesserung 
der Wärmeinfrastruktur in Dortmund“) findet sich un-
ter folgendem Link:  

" Link: 
http://umweltamt.dortmund.de/upload/binarydata_do4
ud4cms/38/99/20/00/00/00/209938/endbericht_erneue
rbare_und_waermeinfrastruktur.pdf  

Luftbild Wärmeatlas Dortmund - Beispiel Löttringhausen 
(NLG = Nicht leitungsgebundene Energieträger) 

Luftbild Wärmeatlas Dortmund - Bestehende PV-Anlagen (grün, Stand: 
2009) und weitere mögliche Dachflächen städtischer Liegenschaften 

Luftbild Wärmeatlas Dortmund – Potenziale für dezentrale KWK-Anlagen im 
Stadtgebiet – Ausschnitt Stadtbezirk Hombruch 

!

!

!
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Studie Gebäudetypologie Nordfriesland 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!  

Die ARGE – Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen e.V. wurde vom Innenministerium des Landes 
Schleswig-Holstein beauftragt, im Rahmen des „Mas-

terplans Daseinsvorsorge – Teilbaustein Wohnen“ 
eine Gebäudetypologie des Kreises Nordfriesland zu 
erstellen. Die Gebäudetypologie zeigt für Einfamilien- 
(EFH) und Mehrfamilienhäuser (MFH) im Kreis die 
Energieverbrauchskennwerte auf, abhängig vom Mo-
dernisierungszustand des Gebäudes.  

Die Bildausschnitte zeigen beispielhaft Energiever-
brauchskennwerte und den Modernisierungszustand 

• für EFH (Bild oben) und MFH (mittleres Bild) 
nach Baualtersklassen sowie 

• Anzahl und Anteil von Gebäuden (EFH und 
MFH) nach Modernisierungszustand und Bau-
altersklassen im Gemeindetyp „Kreisstadt“ 
(Bild unten).  

Die Studie zeigt für den Kreis die Anteile der jeweili-
gen Gebäudetypen in verschiedenen Gemeindetypen 
(Kreisstadt, Unterzentrum, Umland, ländlicher Raum) 
auf.  

Mit ihren Ergebnissen bietet sie auch für andere Krei-
se Schleswig-Holsteins einen reichen Fundus an ge-
bäudebezogenen Daten und Informationen.  

Sie kann geladen werden unter:  

" Link: http://www.ggr-planung.de/fileadmin/pdf-
projekte/GGR_Wohnen_NF_Endbericht_-_Haupttext.pdf 
(Langfassung) 

" Link: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/ 
contentblob/1026926/publicationFile/walberg.pdf 
„Demographischer Wandel – Wohnbestände zukunfts-
fähig gestalten“: 
" Link: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/ 
contentblob/1026928/publicationFile/jansen.pdf 

!

!
!

!
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Emissionskataster Itzehoe 
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Im Kontext der Aufstellung eines Luftreinhalteplans hat ein Gutachterbüro im Auftrag des damaligen Ministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft Schleswig-Holstein im Jahr 2003 ein Immissions- und Emissionska-
taster der Stadt Itzehoe modellhaft erstellt. In diesem Kataster sind die wichtigsten Emissions- und Immissions-
quellen in der Stadt in folgenden Kategorien systematisch erfasst:  

• Genehmigungsbedürftige Industrieanlagen 

• Nicht genehmigungsbedürftige Feuerungsanlagen (Heizungsanlagen) 

• Sonstige nicht genehmigungsbedürftige Anlagen (Kleingewerbe) 

• Verkehr 

Auf der Basis der erhobenen Daten wurden die Immissionswirkungen und Emissionsaufkommen berechnet. Ein 
Emissionskataster ist in der Methodik ähnlich einer CO2-Bilanzierung.  

"Link: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/594296/publicationFile/Konzept_EuI-
Kataster_Itzehoe_2003_pdf.pdf  

"Link: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/594176/publicationFile/60362-05-01_pdf.pdf  

!
!
!

!
!
!
!
! !

Die Datenerhebung sowohl der Energieverbrauchsdaten 
als auch der Energieversorgungsstruktur in einem Quar-
tier ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine inte-
grierte strategische Planung der künftigen energetischen 
Entwicklung eines Quartiers.  

Die Herausforderung für Planerinnen und Planer besteht 
darin, den Prozess der Datenerhebung mit Blick auf die 
energetische Struktur eines Quartiers bzw. einer Stadt 
zu koppeln mit der Datenerhebung, die einer integrierten 
Quartiersentwicklung vorangeht. 

Eine Checkliste für eine Bestandsaufnahme im Quartier 
findet sich unter folgendem Link:  

" Link: http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/ 
StaedteBauenWohnung/Wohnungswesen 
/Konzepte/Konzepte_node.html  

 

 

 

 

Dazu sind u.a. auch Befragungen geeignet, die mit Be-
wohnerinnen und Bewohnern eines Quartiers durchge-
führt werden.  

Ein Beispiel hierfür bildet eine „Eigentümerbefragung 

zur Energieeffizienz im Wohnungsbestand“, die die 
Firma GEWOS 2009 im Auftrag des Innenministeriums 
Schleswig-Holstein und der Stadt Schleswig am Beispiel 
Schleswigs durchgeführt hat.  

Ergänzend erfolgte eine Datenabfrage bei größeren 
Wohnungsvermietern mit identischem Befragungsinhalt, 
um anhand einer Vergleichsgruppe die Ergebnisse dar-
zustellen und bewerten zu können. 

Die Zielsetzung dieser Befragung bestand darin, im 
Rahmen der Erstellung eines lokalen Wohnungsmarkt-
konzepts eine Übersicht über Unterschiede der energe-
tischen Beschaffenheit der Bestände bzw. Teilräume ei-
ner Stadt zu gewinnen und Potenziale für energetische 
Verbesserungen in Beständen und Quartieren zu identi-
fizieren.  

"Link: http://www.schleswig-
holstein.de/Klimapakt/DE/Massnahmen/ 
Stadtentwicklung/Stadtentwicklung_node.html  

Energetische Bestandsaufnahme in  
Quartieren 

 

!
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Dena- Sanierungsstudie. Teil 1: Wirtschaftlichkeit energetischer Modernisierung im Mietwohnungsbestand.  

" Link: http://www.dena.de/themen/thema-bau/publikationen/publikation/dena-sanierungsstudie/  

Informationen der dena zu Energieeinsparung im Bestand und Neubau 

" Link: http://www.zukunft-haus.info/ 

Energiespar-Ratgeber auf co2online:  

" Link: http://www.co2online.de/kampagnen-und-projekte/projekte/energiespar-ratgeber/index.html 

Haus sanieren – profitieren 

" Link: http://www.sanieren-profitieren.de/ 

Best Practice Beispiele bei Solar Lokal 

" Link: http://www.solarlokal.de/Gute-Beispiele.1940.0.html 

Ein gutes Beispiel für eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit bietet die Ausstellung der Metropolregion Hamburg „Glo-

bal denken – lokal Handeln“, die sich mit Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen an eine breite Öf-
fentlichkeit richtet.  

" Link: http://metropolregion.hamburg.de/contentblob/595708/data/ausstellung-regionalkonferenz-2008-tafen-1-24.pdf  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Im Wohngebäudebestand bildet die Erschließung von Ef-
fizienzpotenzialen auf der Nachfrageseite eine wichtige 
Säule der Integration des Klimaschutzes in der integrier-
ten Stadtentwicklung.  

Aus einer energetischen Perspektive erschließt sich für 
eine Stadt oder Gemeinde das klassische Maßnahmen-
portfolio des kommunalen Klimaschutzes wie folgt: 

1. Informationsbereitstellung, Öffentlichkeits- und 
Pressearbeit 

2. Beratungsangebote und Förderungen zur energe-
tischen Gebäudemodernisierung 

3. Modernisierung von „Schlüsselgebäuden“ der 
städtischen Infrastruktur 

4. Vernetzung lokaler Akteure 

 

 

 

(1) Informationsbereitstellung, Öffentlich-
keits- und Pressearbeit 

Die Bereitstellung von Informationen und Öffentlich-
keitsarbeit zielt darauf, bereits getroffene oder anste-
hende Modernisierungsentscheidungen von Gebäu-
deeigentümerinnen und -eigentümern zu beeinflus-
sen.  

Noch heute wird eine Vielzahl von Modernisierungen 
vorgenommen, ohne dass die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten z.B. der Nutzung erneuerbarer Energien in 
der Heizungsmodernisierung oder einer über den 
Standard gehenden Dämmung der Gebäudehülle 
ausgeschöpft werden. Immer noch wird oftmals eine 
Modernisierung ohne Dämmmaßnahmen vorgenom-
men.  

Viele Informationsmaterialien versuchen daher, an-
hand typischer Beispiele aufzuzeigen, welche Poten-
ziale an Energie- und Kosteneinsparungen durch inte-
grierte Betrachtungen an Einzelgebäuden erschlossen 
werden können.  

Nur wenige Städte und Gemeinden in Schleswig-
Holstein können allerdings regelmäßig Informations-
materialien eigenständig erstellen und an hoch fre-
quentierten Punkten mit Publikumsverkehr auslegen.  

Daher bieten eine Vielzahl von Institutionen derartige 
Materialien an (! siehe Infokasten unten).  

 

Erschließung von Effizienzpotenzialen im  
Bestand von Wohngebäuden 

 

!
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Ratgeber und Informationen im  

Wärmebereich  

(inkl. Erneuerbare Energien) 

Ratgeber und Informationen im 

Strombereich 

(inkl. Erneuerbare Energien) 

Sonstige Ratgeber und  

Informationen 

HeizCheck KühlCheck Energieausweisratgeber 

Heizkosten im Neubau PumpenCheck Best Practice Archiv 

Heizkosten im Altbau BetriebsstromCheck StandbyCheck 

Modernisierungsratgeber Ökostrom-Tarifrechner StromCheck Express 

ThermostatCheck  UmweltMobilCheck 

SolardachCheck  Hitzeschutzratgeber 

  Förderratgeber 

" Link: www.klima-sucht-schutz.de/energiesparen/energiespar-ratgeber.html 

Von vielen Institutionen auf Bundesebene werden In-
formationsmaterialien bereitgestellt, die Städte und Ge-
meinden in ihren Bestrebungen der Forcierung energeti-
scher Modernisierungen unterstützen. Beispiele hierfür 
sind:  

1. co2online gemeinnützige GmbH 

Die gemeinnützige co2online GmbH (www.co2online.de) 
setzt sich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-
Ausstoßes ein. Sie ist Träger diverser Kampagnen zu 
Klimaschutz und Energieeffizienz:  

Die Kampagne „Klima sucht Schutz“ (www.klima-sucht-
schutz.de) wird vom Bundesumweltministerium geför-
dert und bietet auf der Website Hausbesitzerinnen und -
besitzern sowie Mieterinnen und Mietern umfassende 
Informationsangebote zu energetischen Gebäudemo-
dernisierungen an.  

Die Heizspiegelkampagne (www.heizspiegel.de) infor-
miert Verbraucher über Einsparpotenziale rund ums Hei-
zen. So bewerten die individuellen Heizgutachten von 
co2online die einzelnen Positionen der Heizkostenab-
rechnung. Werden dabei Einsparpotenziale ermittelt, 
enthält das Gutachten Empfehlungen für nächste Schrit-
te und Informationen zu Fördermitteln. Mieterinnen und 
Mieter werden durch beigefügte Informationen für ihre 
Vermieterin / ihren Vermieter dabei unterstützt, selbst in 
Sachen Gebäudemodernisierung aktiv zu werden. Kom-
munen, die Interesse an einem eigenen kommunalen 
Heizspiegel haben, können sich ebenfalls an die Exper-
tinnen und Experten der Heizspiegelkampagne wenden. 

Darüber hinaus bieten die vielfältigen Online-
Beratungsangebote des Unternehmens die Möglichkeit, 
sich vor Sanierungs- und Modernisierungsentscheidun-
gen ausführlich zu informieren und Kontakt zu lokalen 
Handwerkerinnen und Handwerken herzustellen. Das 
Angebot umfasst folgende Energiespar-Ratgeber: 

Gegen eine vergleichsweise geringe Gebühr können Städte 
und Gemeinden das gesamte Ratgeberpaket auf ihrer 
Website einbinden und ihren Bürgerinnen und Bürgern zur 
kostenlosen Benutzung zur Verfügung stellen. 

!
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Der Heizatlas der co2online gGmbH dokumentiert 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten untergliedert 
Informationen über die durchschnittliche energetische 
Beschaffenheit der Gebäude in Deutschland, deren Ei-
gentümerinnen und Eigentümer sich ein Heizgutachten 
haben ausstellen lassen.  

Hinweis: Allerdings werden nur die Gebäudedaten in 
den Heizatlas integriert und einem regionalen Vergleich 
unterzogen, die sich an der Kampagne beteiligt haben. 
Ein repräsentativer Querschnitt der bundesdeutschen 
Gebäudetypologie wird über die Plattform daher nicht 
erhoben.  

Die Beratungs- und Informationsangebote der co2online 
gGmbH sind ein wichtiger Bestandteil der Klimaschutz-
kampagen der Bundesregierung. Eine persönliche Bera-
tung kann ein solches Initialberatungsangebot allerdings 
nicht ersetzen.  

 

 

2. Deutsche Energieagentur – dena 

Auch die Deutsche Energieagentur (www.dena.de) bie-
tet ausführliche Informations- und Beratungsmöglichkei-
ten auf ihrer Website an. Eine Basis hierfür sind u.a. die 
Modellprojekte, die durch die dena bundesweit organi-
siert worden sind.  

" Link: http://www.deutsche-energieagentur.de 

 

3. Kampagne "Haus sanieren – profitieren!"  

Diese Kampagne "Haus sanieren - profitieren!" ist ein 
bundesweites Informations- und Beratungsprogramm 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), das in 
Kooperation mit dem Zentralverband des deutschen 
Handwerks und verschiedenen Kreishandwerkerschaf-
ten durchgeführt wird. Koordiniert wird die Kampagne 
durch das Zentrum für Umweltkommunikation (ZUK) der 
DBU. Kern der Kampagne ist ein kostenloser Energie-
Check, der durch das lokale Handwerk durchgeführt 
wird. Auf der Online-Plattform der Kampagne finden 
modernisierungswillige Eigenheimbesitzerinnen und  
-besitzer gelistete Handwerkerinnen und Handwerker.  

" Link: http://www.sanieren-profitieren.de/ 

 

 

 

 

Heizatlas von Schleswig-Holstein (nach co2online-Daten) 

" Link: www.heizatlas.de 
 
  

!
 

4. Klimapakt – Wohnen  

Die Plattform des „Klimapakt Wohnen“ des Innenminis-
teriums des Landes Schleswig-Holstein bietet eine Viel-
zahl von Best Practice Beispielen und eine ausgiebige 
Klimaschutz-Infobörse, die auch für die lokale Öffent-
lichkeits- und Pressearbeit genutzt werden kann.  

" Link: http://www.schleswig-
holstein.de/Klimapakt/DE/klimapakt_node.html  

(! siehe auch S. 28 zum „Klimapakt Wohnen“) 
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Ein weiterer Zugang für modernisierungswillige Eigen-
tümerinnen und Eigentümer eröffnet sich über eine re-
gelmäßige Öffentlichkeits- und Pressearbeit.  

Städte und Gemeinden können dabei in der Öffentlich-
keit Themen setzen und für eine dauerhafte Präsenz des 
Klimaschutzthemas in der lokalen Presse sorgen. Der 
Wiedererkennungseffekt ist allerdings deutlich stärker, 
wenn es gelingt, den Aktivitäten in einer Stadt oder in 
einem Quartier mit einem Logo oder einer einheitlichen 
Dachmarke einen kampagnenähnlichen Rahmen zu ge-
ben.  

Beispiele in Schleswig-Holstein sind die kampagnenähn-
lichen Aktivitäten der Städte Kiel, Flensburg, Nor-

derstedt und Bad Oldesloe. In diesen Städten wurden 
Klimaschutzaktivitäten entwickelt, die in Aktivitäten auf 
der Ebene der Gesamtstadt, aber auch im Quartier ein-
gebettet sind.   

 

5. Überlokale Kampagnen und Aktivitäten   

Teilnahmen an zeitlich befristeten lokalen oder gar über-
lokalen Projekten und Kampagnen bieten die Möglichkeit 
einer erweiterten Zielgruppenansprache und der (über-) 
lokalen Vernetzung. Beispiele für befristete lokale Pro-
jektaktivitäten sind z.B. Thermografieaktionen mit An-

geboten einer Initialberatung, lokale Wettbewerbe 
etc.  

Ein Beispiel für eine überlokale Kampagne ist die durch 
die Deutsche Umwelthilfe e.V. geförderte Imagekam-

pagne Solar Lokal (www.solarlokal.de). In dieser Kam-
pagne, an der Städte und Gemeinden kostenfrei teil-
nehmen können, wird ein breites Spektrum an Informa-
tions- und Pressematerialien bereitgestellt.  

Zudem ermöglicht die Kampagne über Veranstaltungen 
Vernetzungen und Prozesse der Qualitätssicherung von 
Handwerkerinnen und Handwerkern.  

In Schleswig-Holstein nehmen bisher die Städte Kiel 

und Lübeck sowie die Kreise Ostholstein, Rends-

burg-Eckernförde, Pinneberg und Segeberg teil.  

 

2) Beratungsangebote und Förderungen zur 

energetischen Gebäudemodernisierung 

Energieberatung ist ein Schlüsselinstrument zur Er-
schließung energetischer Einsparpotenziale im Gebäu-
debestand, weil diese u.a. zwei wichtige Funktionen er-
füllt: Zum einen ist Energieberatung ein wichtiges Mar-
ketinginstrument für energetische Gebäudemodernisie-
rung, das der Sensibilisierung von Eigentümerinnen und 
Eigentümern dient (Stichwort: Kommune als Promoto-
rin!).  

Zum anderen ist Energieberatung potenziell ein lenken-
des Beratungsinstrument insofern, als bereits getroffe-
ne Modernisierungsentscheidungen durch gezielte Be-
ratungsangebote in ihrer Qualität deutlich verbessert 
werden. Ein ohnehin geplanter Austausch von Fenstern 
kann z.B. durch eine Maßnahme an der Gebäudehülle 
ergänzt werden oder die Erneuerung einer Heizungsan-
lage mit einer integrierten Planung künftiger Modernisie-
rungsbedarfe in einem Gebäude.  

Das Spektrum der Beratungsangebote auf lokaler, Lan-
des oder Bundesebene ist vielfältig. Dieses kann sich 
von telefonischen Initialberatungen bis hin zu vertieften 
Gebäudediagnosen mit anschließender ausführlicher 
Vor-Ort-Beratung erstrecken.  

Zwei Beispiele sollen in diesem Zusammenhang hervor-
gehoben werden (! siehe S. 95):  

• Initialberatung als Telefonhotline:  
SAGA Düsseldorf 

• Vertiefte Beratung: 
Hamburger Energiepass 

Die genannten Beratungsangebote setzen voraus, dass 
modernisierungswillige Eigenheimbesitzerinnen und  
-besitzer aktiv auf die entsprechenden Beratungsstellen 
zugehen bzw. entsprechende Hotlines nutzen.  

Diesen sog. passiven Beratungsangeboten steht die 
Möglichkeit gegenüber, aktiv auf Eigentümerinnen 

und Eigentümer zuzugehen.  

Städtebauliche Projekte oder quartiersbezogene Zugän-
ge eignen sich hierfür besonders, da mit vergleichswei-
se geringem Aufwand und zeitlich befristet viele Initial-
beratungen durchgeführt werden können. Die Städte 
Hannover, Gütersloh und Rheinberg wie auch der Kreis 
Steinfurt haben beispielweise derartige sog. aufsuchen-
de Beratungen durchgeführt. 
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Initialberatung als Telefonhotline: SAGA Düsseldorf 

Die Düsseldorfer Serviceagentur Altbausanierung (SAGA) ist eine gemeinsame Einrichtung der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf, der Stadtwerke Düsseldorf AG und der Verbraucher-Zentrale Nordrhein-
Westfalen, die private Hauseigentümer berät und bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen un-
terstützt. Dazu zählen eine Reihe von Informationsangeboten sowie die Vermittlung von beratenden 
Fachkräften.  

Die SAGA geht aus einer Initiative des Umweltamts der Landeshauptstadt Düsseldorf im Zuge der Lo-
kalen Agenda 21 hervor und besteht aus einem engen Kreis von Kooperationspartnern (Landeshaupt-
stadt Düsseldorf, Stadtwerke Düsseldorf AG und Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen) und ei-
nem erweiterten Netzwerk aus einem breiten Spektrum von Verbänden und Interessensvertretungen 
wie z.B. Handwerkskammern, Eigentümerverbänden, Energieversorgern und Geldinstituten. Die 
Kommunikation der verschiedenen Netzwerkpartner findet innerhalb von ca. vierteljährlich stattfinden-
den, themenbezogenen Netzwerktreffen statt.  

Im Gegensatz zu einem festen Servicebüro ist die SAGA mit Hilfe des Internets und einer eigens ein-
gerichteten Hotline eine virtuelle Anlaufstelle. Dabei werden Infrastruktur und Personal zwischen den 
drei Kooperationspartnern geteilt. Im Rahmen der Initialberatung über die Telefonhotline werden Fach-
kräfte und Fördermöglichkeiten an interessierte Haushalte vermittelt. Darüber hinaus bietet die SAGA 
auch eine Sanierungsbegleitung an, welche die Eigentümer bei der systematischen Umsetzung emp-
fohlener Sanierungsvorhaben über die Beratung hinaus unterstützt.  

Hamburger Energiepass 

Mit engem Bezug zu den Förderprogrammen ist der Hamburger Energiepass innerhalb des Klimaschutz-
programms der Stadt ein zentrales Beratungsinstrument. Der Energiepass, der mit einer intensiven Bera-
tungsleistung gekoppelt ist, ist auch die Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen der Hamburger 
Förderprogramme zur energetischen Gebäudemodernisierung. Der Hamburger Energiepass beinhaltet ei-
ne Vor-Ort-Beratung und eine ingenieur-technische Analyse des Gebäudes sowie des Sanierungspotenzi-
als mit einer konkreten Benennung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle wie 
auch Ausführungen zur Haustechnik. Gemäß der Fortschreibung des Klimaschutzprogramms aus dem 
Jahr 2008 wird gegenwärtig geprüft, wie eine Ausweitung des Energiepasses um eine thermografische 
Komponente gestaltet werden kann. Angestrebt werden bis zum Jahr 2011 etwa 7.500 Thermographien 
(Freie und Hansestadt Hamburg 2007).  

Die Freie und Hansetadt Hamburg finanziert auch Modernisierungsgutachten für denkmalgeschützte Ge-
bäude, die deren besondere energetische Eigenschaften und Modernisierungspotenziale in besonderem 
Maße ausloten.  

" Link: http://klima.hamburg.de/energiediagnose/1998138/energiepass-neu.html  

!
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Klimaschutzkonzept von Norderstedt: Förderprogramm „Wärmeschutz im Gebäudebestand“ 

Die Stadt Norderstedt hat in ihrem Klimaschutzkonzept ein breites Maßnahmenpaket zur Modernisierung des Ge-
bäudebestands aufgelegt. Dabei vergibt die Stadt u.a. kumulierbare Zuschüsse an modernisierungswillige Eigen-
heimbesitzerinnen und -besitzer. Das Förderprogramm „Wärmeschutz im Gebäudebestand“ unterstützt energetische 
Sanierungen von Gebäuden mit bis zu vier Wohneinheiten, die einen besonders hohen Heizwärmebedarf haben, also 
vor der Wärmeschutzverordnung 1994 errichtet wurden. 

Das Förderprogramm beinhaltet eine Starterprämie von 250 Euro sowie bauteilbezogene Zuschüsse für die Sanierung 
von Fenstern, Dächern, Außenwänden und weiteren Bauteilen.  

 

" Link: http://www.norderstedt.de/media/custom/1087_8117_1.PDF?1300797712 

I N F O R M A T I O N 
Beratungsangebote in Schleswig-Holstein 

 

!
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In Schleswig-Holstein bieten die ARGE - Arbeitsgemein-
schaft für zeitgemäßes Bauen e.V. und die Verbraucher-
zentrale Schleswig Holstein unabhängige Beratungs-
dienstleistungen für Gebäudeeigentümerinnen und  
-eigentümer, aber auch für Maßnahmenträger als Initial- 
und Vor-Ort Beratung an.  

" Link: http://www.arge-sh.de  

(! siehe auch ausführlich Kapitel „Strategien auf Lan-
desebene“ S. 27) 

" Link: http://www.verbraucherzentrale-sh.de  

Das in Gründung befindliche Energieeffizienzzentrum 
Schleswig-Holstein wird ebenso landesweit Beratungs-
dienstleistungen anbieten:  

" Link: http://www.i-sh.de/presseinformationen/ 
baubeginn-fuer-energieeffizienzzentrum-schleswig-
holstein/   

Darüber hinaus bietet das Schornsteinfegerhandwerk 
Initial-Energieberatungen an:  

" Link: http://www.klick-deinen-
schornsteinfeger.de/land/Schleswig-Holstein.html  

Eine Liste von Vor-Ort-Beraterinnen und Beratern findet 
sich nach PLZ sortiert unter folgendem Link: 

" Link: 
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatun
g/beratersuche/showConsultantList.do  

 

Nur noch sehr wenige Kommunen in Schleswig-Holstein 
bieten eigene ergänzende Förderprogramme für die 
energetische Modernisierung an. Die Zielsetzung derar-
tiger in der Regel auf einem Zuschuss basierenden För-
derungen besteht darin, die zumeist kreditbasierten För-

derungen auf Bundesebene komplementär zu ergänzen. 
Insbesondere die Zusammenarbeit mit lokalen Stadt-
werken erweitert dabei zumeist die lokalen Handlungs-
spielräume. 
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(3) Modernisierung von „Schlüsselgebäuden“ 

der städtischen Infrastruktur 

Städte und Gemeinden können ihre Vorbildrolle einneh-
men, wenn sie „Schlüsselgebäude“ der städtischen Inf-
rastruktur wie Rathäuser, Schulgebäude, Bürgerzentren 
oder andere im Besitz befindliche Liegenschaften ener-
getisch modernisieren. Diese Gebäude haben durch ih-
ren öffentlichen Charakter eine hohe Symbolfunktion. 

Einige Beispiele: In den 60er und 70er Jahren wurden 
viele Schulen in Schleswig-Holstein nach dem Kasseler 
Modell errichtet. Dabei wurden Fertigbauteile aus Stahl-
beton verwendet, ohne großen Wert auf eine Wärme-

dämmung zu legen. Heute sind zahlreiche Schulen sa-
nierungsbedürftig und können nach einem modernen 
Sanierungskonzept umgebaut werden.  

Vielfach ist dies mit Unterstützung des Konjunkturpro-
gramms des Bundes in den Kommunen Schleswig-
Holsteins schon erfolgt. So wurden vielerorts an Schulen 
nicht nur Außenfassaden gedämmt, die Fenster ausge-
tauscht und die Heizungsverteilung mit neuen Reglern 
ausgestattet oder die Heizung gleich vollständig erneu-
ert, sondern teilweise auch gleichzeitig umfassende Be-
leuchtungssanierungen durchgeführt. Zumeist amortisie-
ren sich die Investitionen bereits nach wenigen Jahren.  

 

Sanierung von 22 Schulen in der Hansestadt Lübeck 

Die Hansestadt Lübeck verfügt über insgesamt 80 Schulen. Mit Unterstützung der örtlichen „Possehl-Stiftung“ 
hat die Stadt 2003 ein auf drei Jahre und drei Bauabschnitte angelegtes Sanierungsprogramm mit dem 
Schwerpunkt der Sanierung der 22 noch mit Dampf beheizten Schulen aufgelegt.  

Ziel war die umfassende Sanierung dieser Schulen bis 2005 mit einer Gesamtinvestition von etwa 34 Mio. € 
(Fenster, Dach, Fassade, Beleuchtung, Heizung). Die Heizungssanierung erforderte dabei insbesondere auch 
die Umstellung auf eine Pumpenwarmwasserheizung (d.h., es war nicht nur die Wärmeerzeugungsanlage zu 
erneuern, sondern auch das interne Wärmeverteilungssystem). 

Das Konzept sah vor: 

• Verteilung der Sanierung auf 3 Jahre und drei Bauabschnitte (neun Schulen 2003, sieben Schulen 2004, 
sechs Schulen 2005). 

• Wärmetechnische Sanierung der Fenster, des Daches und teilweise der Fassade, Beleuchtungssanie-
rung und Erneuerung des internen Wärmeverteilungssystems durch die Stadt selbst. Dafür gab die 
Possehl-Stiftung einen Zuschuss von 25 %, der Rest wurde mit Hilfe des damaligen KIF-
Sonderprogramms Schulbausanierung finanziert. 

• Organisation und Finanzierung der Erneuerung der Wärmeerzeugung im Rahmen eines Wärmeliefe-
rungs-Contracting (dabei übernimmt ein Investor die Errichtung, Finanzierung und den Betrieb einer An-
lage – hier Heizungsanlage – für einen Zeitraum von z.B. 15 Jahren). 

• Europaweite Ausschreibung der Wärmeerzeugung mit der Maßgabe, dass eine Grundlast mit beige-
stelltem BHKW zu erzeugen ist.  

Die Kosteneinsparungen durch das Contracting gegenüber der Kesselheizung in Eigenregie liegen bei jährlich 
insgesamt rund 200.000 €. 

" Link: http://www.ib-sh.de/block-heiz-kraftwerke/ (Download: Objekt-BHKW Schulen Lübeck) 

" Link: http://www.zukunft-haus.info/fileadmin/zukunft-haus/veranstaltungen/2006/berlin/07-12-2006_Mueller-
Janssen_Investitionsbank_SH_.pdf 

" Link: http://www.ib-sh.de/fileadmin/ibank/Energieagentur/objekt-bhkw/Objekt-BHKW_Schulen_Luebeck.pdf  
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Energetische Standards für öffentliche Gebäude 

Eine Reihe von Städten und Gemeinden haben für die Festset-
zung energetischer Standards für öffentliche Gebäude sog. Pas-
sivhausbeschlüsse verabschiedet. Jedes öffentliche Gebäude, 
das neu errichtet wird, muss daher diesem Standard entspre-
chen. Teilweise haben Städte und Gemeinden auch Standards 
für die energetische Modernisierung öffentlicher Gebäude ge-
setzt. 

Die Homepage der IG Passivhaus listet folgende Städte und 
Kreise, die einen solchen Beschluss verabschiedet haben: Bre-
men, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Frankfurt, Freiburg, Ham-
burg, Köln, Leipzig, Leverkusen, Nürnberg. 

" Link: http://www.ig-
passivhaus.de/index.php?page_id=176&level1_id=78 

 
InBA® 2008 Standard in Kiel 

Die innovative Bauausstellung InBA® Kiel 2008 war der deut-
sche Beitrag eines EU-Projekts (REBECEE – Renewable Energy 
and Building Exhibitions in Cities of the Enlarged Europe). Neben 
Kiel haben in diesem Projekt die Städte Slingsas (S), Ljubljana 
(SLO), Tallinn (EST), Den Haag (NL) sowie Sofia (BG), Vilnius (LT) 
und Riga (LV) teilgenommen. 

Bei der InBA wurden bei Neubauvorhaben vorzugsweise Projek-
te in Passivhaus-Standard bzw. mindestens KfW Energiespar-
häuser-40-Standard berücksichtigt. 

Bei Modernisierungen musste mindestens der Neubaustandard 
gem. EnEV 2004 eingehalten werden. 

Bei der innovativen Bauausstellung in Kiel 2008 kam bei Neu-
bauten der sog. „KfW Energiesparhaus-40-Standard“ zur An-
wendung. Bei diesen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) geförderten Gebäuden liegt der jährliche Primärenergie-
bedarf pro m2 nicht über 40 kWh/m2. 

" Link: http://www.inba-kiel.de/ 

" Link: http://www.inba-
kiel.de/energie_sparen/kfw_energiesparhaeuser_40.html 

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Altbausanierung eines Gymnasiums zum Passivhaus  
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Eine weitere wichtige Maßnahme zum Klimaschutz in 
kommunalen Liegenschaften bietet das Energiema-

nagement oder Energiecontrolling.  

• Die Stadt Schleswig hat das „Schleswiger 
Energiecontrolling“ als Bestandteil in das fort-
geschriebene Klimaschutzkonzept integriert. Die 
hierin verankerten Aufgaben sind die Energieop-
timierung aller städtischen Gebäude sowie der 
Straßenbeleuchtung.  

• Im Kreis Rendsburg-Eckernförde trägt die Pro-
jektgruppe „Ökoaudit“ zur kontinuierlichen Ver-
besserung des internen Umweltschutzes bei. 
Der Kreis ist Teilnehmer an dem von der EU 
entwickelten Umweltmanagementsystem  
EMAS zur externen Überwachung von Umwelt-
standards. Durch das Ökoaudit wurden die 
technischen Maßnahmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs in den kommunalen Liegen-
schaften bereits ausgeschöpft. 

• Die Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge führte 
ein internetgestütztes Energiecontrolling und ein 
kommunales Energieforum in der Flussland-
schaft ein. Mehrere Gemeinden aus der Region 
haben sich für ein gemeinsames Projekt zur Ein-
führung von Energie-Controlling mit Unterstüt-
zung der Energieagentur zusammen geschlos-
sen. Das kommunale Energieforum setzt die 
bisherige Energiezusammenarbeit der beteilig-
ten Kommunen unter Moderation und Beratung 
der Energieagentur fort.  

" Link: http://www.i-sh.de/wp-
content/uploads/2009/04/om_pro_05.pdf  

Weitere Beispiele aus Schleswig-Holstein sind unter 
folgendem Link dokumentiert:  

" Link: http://www.i-sh.de/aktuelles-
energieolympiade/energie-workshop-nr-3-
werkzeugkasten/  

 

Modernisierung von Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen 

Die energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung und der Licht-
signalanlagen bietet ein großes Einsparpotential. Dabei wird im Idealfall 
nicht nur die Lichtanlage auf den technisch neuesten Stand gebracht, 
sondern auch aus städtebaulicher Perspektive die Qualität von Beleuch-
tungskonzepten und -standorten untersucht.  

Beispiele: 

• Die Gemeinde Wöhrden hat ein Straßenlampenkataster erstel-
len lassen, das der Gemeindevertretung einen verständlichen 
Überblick über Einsparmöglichkeiten gibt. So können relativ ein-
fach Sparmaßnahmen wie Teilabschaltung von Lampen oder die 
Ausrüstung aller Laternen mit Energiesparleuchten durchgeführt 
werden.  

• Die Stadt Flensburg hat einen Masterplan zur Straßenbeleuch-
tung erstellt. Hier werden in einem festgelegten Turnus die 
Lichtpunkte ausgetauscht. Mit den bisher erzielten Kosteneinspa-
rungen können weitere Investitionen in die neue Beleuchtungs-
technik vorgenommen werden, so dass bis 2020 das Projekt ab-
geschlossen werden kann.  

• In der Marktstadt Heide wurden die Lichtsignalanlagen auf die 
energie- und kostensparende LED-Technik umgestellt. Zudem 
wird über die Reduzierung der Lichtpunkte und durch Dimmung 
in den späten Nachtstunden der Energieverbrauch weiter redu-
ziert.  

 

!
LED-Straßenbeleuchtung 
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(4) Vernetzung lokaler Akteure 

Kommunalen bzw. regionalen Netzwerken kommt eine 
wichtige Vermittlungsfunktion zwischen den klimapoliti-
schen Programmen auf Bundes- bzw. Landesebene und 
den Zielgruppen im Bereich der Wohngebäude zu. Auf 
Breitenwirkung zielende Maßnahmen auf Bundesebene, 
wie die KfW-Förderprogramme, benötigen unterstützen-
de Akteure und Akteursbündnisse vor Ort, sonst ist ein 
Informationsfluss zu den Zielgruppen nicht gewährleis-
tet. 

Zwei wichtige Gründe motivieren lokale Akteure, derarti-
ge Netzwerke zu bilden:  

• die Bündelung von Ressourcen (wie etwa die 
Entwicklung gemeinsamer Maßnahmen z.B. zur 
Ansprache von Zielgruppen) und die  

• Qualitätssicherung z.B. von Beratungsangebo-
ten. 

Abhängig von den lokalen wirtschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen variieren diese Netzwerke 
allerdings sehr in ihren Zielsetzungen, ihren zur Verfü-
gung stehenden finanziellen und personellen Mitteln 
sowie ihren etablierten Organisationsformen.  

 

Ein wichtiger Ansatzpunkt, um Vernetzungsprozesse in 
Quartieren zu initiieren oder zu stärken ist die Entwicklung 
eines Wohnungsmarktkonzepts. Derartige Kozepte ent-
stehen in enger Kooperation mit der lokalen Wohnungs-
wirtschaft sowie mit Eigentümerinnen und Eigentümern 
von Gebäuden im betreffenden Quartier. Auch auf der Sei-
te der Umsetzung bieten derartige Konzepte einen Rah-
men, um Vernetzungen mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus Handwerk, Architektur und Planung zu initiieren. Insbe-
sondere die Wohnungsmarktkonzepte der Städte Eckern-
förde, Rendsburg/Büdelsdorf, Lübeck, Schleswig, Elmshorn 
und Neumünster legen einen deutlichen Schwerpunkt auf 
teilräumliche Entwicklungsschwerpunkte in Quartieren.  

" Link: http://www.schleswig-holstein.de/ 
IM/DE/StaedteBauenWohnung/Wohnungswesen/ 
Konzepte/Konzepte_node.html  
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Ausgewählte Angebote im Hamburger Programm „Unternehmen für Ressourcenschutz“ 

Information und Beratung für Ressourceneffizienz in 

Unternehmen  

Ähnlich wie im Bereich der Wohngebäude bieten Infor-
mations- und Beratungsangebote die Möglichkeit, den 
gewerblichen Sektor für Klimaschutz- oder Energiespar-
maßnahmen zu sensibilisieren. Sog. Kurzchecks gehen 
dabei über die reine Klimaschutzperspektive hinaus und 
adressieren übergreifende Fragestellungen des Res-
sourcenschutzes. Zumeist müssen für die Durchführung 
derartiger Checks jedoch externe Beraterinnen und Bera-
ter beauftragt werden. Die übergreifende Zielsetzung 
derartiger Verfahren besteht darin, Unternehmen für die 
Notwendigkeit, aber auch die ökonomischen Vorteile ei-
nes kontinuierlichen Umwelt- und Qualitätsmanage-
ments zu sensibilisieren.  

Einige Beispiele von Städten und Gemeinden in Nord-
deutschland:  

• Projektgruppe Ökoaudit im Kreis Rendsburg-
Eckernförde:  

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat eine interne Pro-
jektgruppe „Ökoaudit“ eingerichtet, die ursprünglich auf 
die Senkung des Energieverbrauchs in den kommunalen 
Liegenschaften zielte. Unterdessen befasst sich die Pro-
jektgruppe nun auch mit der Ansprache von Unterneh-

men, um diese für Umwelt- und Klimaschutzmaßnah-
men zu sensibilisieren. Im Frühjahr 2007 erstellte das 
Ökoaudit eine Broschüre zu Nachhaltigkeit beim Bauen 
und Sanieren und durch die Veröffentlichungen der Um-
welterklärungen schafft das Ökoaudit Transparenz im 
Hinblick auf die Umweltschutzaktivitäten des Kreises. 

" Link: http://www.energieleitstelle.de/  

• Angebot von Kurzchecks im Hamburger Klima-
schutzkonzept: 

Im Rahmen des Programms „Unternehmen für Res-
sourcenschutz“ werden Hamburger Betrieben verschie-
dene Kurz-Audits angeboten, wie z.B. LichtChecks, 
WärmeChecks, KälteCheck, AntriebsCheck und Effizi-
enz-Offensive. Die Checks richten sich an Unternehmen 
aller Branchen, an Firmen mit Filialen und Standorten in 
Hamburg sowie an Institutionen, eingetragene Vereine 
oder soziale Einrichtungen. Die Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt (BSU 22) und ein Energieunter-
nehmen bezuschussen die Checks. Damit eng gekoppelt 
ist eine Umsetzungsförderung von Maßnahmen im 
Rahmen des Hamburger Klimaschutzprogramms. Ergän-
zend können spezielle Förderkredite der Hamburgischen 
Wohnungsbaukreditanstalt in Anspruch genommen 
werden.  

" Link: http://www.hamburg.de/ressourcenschutz/  

 

 

 

Erschließung von CO2-Minderungs-
potenzialen und Ressourceneffizienzen in 
Industrie und Gewerbe 

!
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Entwicklung von Nullemissions-Gewerbegebieten 

Auch bestehende Gewerbeflächen und -gebiete bieten 
große Möglichkeiten der Senkung von Emissionen und 
zur Ressourceneffizienz.  

Das Land Schleswig-Holstein hatte mit der Förderung 
sog. „Ökologischer Gewerbegebiete“ erste Schritte un-
ternommen, Nachhaltigkeit im Gewerbe- und Industrie-
sektor aus einer planerischen Perspektive zu unterstüt-
zen.  

Zero-Emission-Gewerbegebiete zielen darüber hinaus 
auch auf ein Wirtschaften ohne direkte negative mecha-
nische, chemische, akustische und soziale Nebenwir-
kungen. Ein durch das BMVBS gefördertes Forschungs-
projekt ermöglicht gegenwärtig die Umsetzung von vier 
bereits bestehenden Gewerbegebieten in den Städten 
Bottrop, Bremen, Eberswalde und Kaiserslautern zu 
sog. "Zero Emission Parks". 

" Link: http://www.zeroemissionpark.de 

 

Das Innovative eines derartigen Parks besteht darin, in 
Kooperation mit der Stadt ein gesamtes Industriegebiet 
nachhaltig zu entwickeln. Betriebsübergreifende The-
men können so entwickelt werden, wie z.B. Abfall und 
Verkehr, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und 
die Vermittlung des Erscheinungsbilds des Gebietes 
nach außen.  

Nach einer Bilanzierung der produktionsbedingten Hand-
lungen eines Industriegebietes ergibt eine Untersuchung 
der Stoffströme, der Infrastruktur, des Wasser- und Ab-
fallmanagements, der Gebäudestruktur, der Energiever-
sorgung, usw. die Grundlage für neue Konzepte des 
energieeffizienten Wirtschaftens und einer umwelt-
freundlichen Mobilität, einer leistungsfähigen techni-
schen Infrastruktur und einer umweltgerechten Ver- und 
Entsorgung der Industriegebiete.  

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 2: Kommunales und 
regionales Flächenmanagement“ S. 82) 

 

!
Geplanter Zero-Emission Park in Bremen!
!
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(1) Maßnahmenspektrum  

Die Nutzung erneuerbarer Energien und die Erhöhung 

des Wirkungsgrades bestehender Anlagen der Ener-
gieversorgung und -umwandlung sind die zwei zentralen 
Strategien, in denen Städte und Gemeinden bei der 
Energieversorgung Gestaltungschancen besitzen.  

Kommunale Stadtwerke bzw. lokale Energieversorger 
erweisen sich dabei als zentrale strategische Partner in 
der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Denn die-
se können sowohl auf der Versorgungsseite als auch auf 
der Nachfrageseite einen wichtigen Klimaschutzbeitrag 
leisten.  

Das Spektrum der möglichen Maßnahmen ist vielfältig 
und unterliegt den Ergebnissen von Wirtschaftlichkeits-
berechnungen und Energiekonzepten für die jeweils an-
visierten Einzelprojekte. Der Einsatz erneuerbarer 

Energien ergänzt die bestehende Energieversorgung 
durch dezentrale Systeme, die für Kommunen große 
Gestaltungschancen bieten und einen wesentlichen Bei-
trag zur regionalen Wertschöpfung leisten können.  

Mögliche Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, die von Kommunen initiiert werden können, sind 
zum Beispiel: 

• die Förderung von Fotovoltaikanlagen oder So-
larkollektoren durch Förderprogramme der örtli-
chen / kommunalen Energieversorger,  

• eine solarenergetische Bewertung von Bebau-
ungsplänen,  

• eine systematische Erfassung geeigneter Dach- 
und Fassadenflächen im Gebäudebestand, ver-
bunden mit entsprechenden Informationen über 
vorhandene Potenziale an die Gebäudeeigentü-
merinnen und Eigentümer,  

• eine entsprechende Beratung im Rahmen von 
Bauantragsverfahren,  

• der Einsatz aktiver solarer Systeme auf öffentli-
chen Liegenschaften (Vorbildfunktion) bzw. die 
Bereitstellung kommunaler Dachflächen für Pri-
vatinvestitionen. 

• Ausweisung von Vorranggebieten für die Nut-
zung von Windenergie.  

Darüber hinaus kommen die Errichtung von Geothermie- 
oder Biomassekraftwerken, mit denen ggf. vorhandene 
ältere Kraftwerke ersetzt werden können. 

Ein wichtiger Ansatz zur Erhöhung des Wirkungsgrades 
in der Energieversorgung ist auch die Modernisierung 

des eigenen Kraftwerksparks von Stadtwerken, also 

z.B. der Ersatz von kohlebefeuerten Anlagen durch mo-
derne Gas- und Dampf-Kombi-Anlagen (GuD) und der pa-
rallele Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung. Diese Anla-
gen bieten langfristig zudem die Möglichkeit einer Um-
stellung auf erneuerbare Energieträger.   

Auch der weitere Ausbau der Fernwärme, falls lokal vor-
handen, bietet eine wichtige Möglichkeit der Emissions-
reduktion auf gesamtstädtischer Ebene. Hier können 
Kommunen durch entsprechende Satzungen Planungs-
sicherheit für die dazu erforderlichen Investitionen schaf-
fen und die Wirtschaftlichkeit deutlich erhöhen. 

Kommunale Energieversorgungsunternehmen können 
sich zudem an regenerativen Stromerzeugungsanla-

gen beteiligen. Beispielhaft sei hier das Projekt „Off-
shore-Windpark Borkum West II“ genannt, an dem sich 
33 Stadtwerke und regionale Energieversorger unter Fe-
derführung der Trianel GmbH an der Errichtung des 
Windparks beteiligen. Die Trianel Windkraftwerk Borkum 
GmbH & Co. KG ist eine Kooperation von Stadtwerken 
für Stadtwerke, die gemeinsam umweltfreundlichen 
Strom aus Windkraft erzeugen wollen. Nach seiner Fer-
tigstellung werden vor der Küste Borkums 80 Windkraft-
anlagen mit einer Leistung von 400 Megawatt installiert 
sein.  

Eine weitere Möglichkeit zum Ausbau der regenerativen 
Eigenstromerzeugung ergibt sich durch die Initiierung 

regionaler Netzwerke für regenerative Energien. 
Bundesweit gibt es eine Vielzahl von solchen Kooperati-
onen, vor allem im Bereich Biogas. Beispielhaft sei hier 
die Biogas Jena GmbH & Co. KG genannt, an der eine 
örtliche Agrargenossenschaft und die lokalen Stadtwerke 
zu gleichen Teilen beteiligt sind. Die Stadtwerke können 
ihr Know-how einbringen und im Beispiel die Kraft-
Wärme-Kopplung ausbauen. Durch eine Wärmeversor-
gung der angrenzenden Wohngebiete kann der Ge-
samtwirkungsgrad gegenüber einer reinen Stromerzeu-
gung deutlich gesteigert werden. 

" Link: http://www.trianel-borkum.de/  

" Link: http://www.stadtwerke-jena.de/startseite/ 
unternehmen/umwelt/erneuerbare_energien/ 
biogasanlage.html  

Kommunale Energieversorgungsunternehmen können 
durch die Eigenerzeugung von Ökostrom und -wärme 
unabhängiger von Vorlieferanten werden, neue Ge-
schäftsfelder aufbauen und Beiträge zur regionalen 
Wertschöpfung leisten. 

Unter Klimaschutzgesichtspunkten werden im Jahr 2050 
fossile Energieträger fast keine Rolle mehr in der Wär-
meversorgung spielen dürfen, wenn das Reduktionsziel 
von ca. 90 % Emissionsminderung erreicht werden soll.  

(! Zu Fördermöglichkeiten für eine energetische Stadt-
sanierung siehe auch Infokasten „Förderung für „Ener-
getische Stadtsanierung“ im Quartier“ S. 52) 

 

 

Entwicklung CO2-effizienter Versorgungs-
strukturen in Bestandsquartieren  

 

!
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Konversion der Eider-Kaserne in Rendsburg 

Die Eiderkaserne in Rendsburg wurde nach ihrer 
Außerdienststellung durch die Bundeswehr bis zum 
Jahr 2008 schrittweise geräumt und soll in eine zivi-
le Nutzung überführt werden. Das 19,3 ha große 
Grundstück und die darauf befindlichen Denkmal 
geschützten Gebäude sollen gemäß des Master-
plans Neuwerk-West der Stadt Rensburg energe-
tisch saniert und in die bestehende Stadtstruktur 
eingegliedert werden.  

Im Rahmen des Masterplans zur zivilen Nachnut-
zung des ehemaligen Kasernengeländes sind auch 
verschiedene Versorgungsalternativen gutachterlich 
geprüft worden. Hierbei zeigte sich, dass eine zent-
rale Wärmeversorgung mittels eines mit aufbereite-
tem Biogas („Bioerdgas“) befeuerten BHKW so-
wohl die beste CO2-Bilanz als auch den günstigsten 
Wärmepreis unter den betrachteten Varianten er-
zielte.  

Durch den CO2-neutralen Brennstoff Bioerdgas und 
die durch die Stromeinspeisung des BHKWs ver-
miedenen Emissionen in konventionellen Kraftwer-
ken ergeben sich in der Bilanz dieser Variante „ne-
gative“ CO2-Emissionen, d.h. dass mehr Emissio-
nen vermieden als erzeugt werden. Durch diesen 
Effekt könnte ein Teil der durch den Stromver-
brauch des Gebietes entstehenden Emissionen in 
der gesamten Bilanz neutralisiert werden (Integrier-
tes Wärmenutzungskonzept 2010: 68). 

" Link: http://www.rendsburg.de/bauen-
verkehr/sanierungsgebiet-ehemalige-
eiderkaserne.html  

!
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(2) Strategien in der Wärmeversorgung: Wär-

mepläne mit langfristiger Perspektive  

Um die Kluft zwischen dem gegenwärtigem Emissions-
niveau und der aus einer Klimaschutzperspektive not-
wendigen Reduktion bis zum Jahr 2050 zu schließen, 
bedarf es lokaler bzw. regionaler Wärmepläne, in de-
nen Festlegungen über die künftige Versorgungsstruktur 
in Städten und Quartieren getroffen und Ausweisungen 
von Fern- und Nahwärmegebieten (z.B. KWK-
Vorranggebieten) vorgenommen werden.  

Wärmepläne dienen dazu, eine detaillierte Bestandsauf-
nahme des Energieverbrauchs, sowie der Beheizungs-
struktur einer Gemarkung durchzuführen und auf Basis 
dieser Bestandsaufnahme Optionen und Entwicklungsli-
nien der zukünftigen Wärmeversorgung aufzuzeigen.  

Vor diesem Hintergrund stellen sich auf kommunaler 
Ebene daher folgende Herausforderungen:  

 

1. Reduktion des Energiebedarfs 

Die drastische Reduktion des Energiebedarfs insbeson-
dere im Wärmebereich sowie die Umsetzung integrierter 
Lösungen an der Schnittstelle von Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien ist eine erste Herausforderung.  

Beispiele für derartige intelligente Lösungen bieten fol-
gende Projekte:  

Energiebalance (Forschungsprojekt) 

" Link: http://www.ifeu.de/index.php? 
bereich=ene&seite=energiebalance  

Bahnstadt Heidelberg 

" Link: http://www.heidelberg-bahnstadt.de  

 

2. Ausbau von Fernwärmegebieten 

Die Beibehaltung von Fernwärmegebieten und die Er-
schließung weiterer Ausbaupotenziale sind weitere Her-
ausforderungen, die in einem Wärmeplan als Strategie 
festgehalten werden können. Mit Blick auf die Anforde-
rungen an den Klimaschutz zieht dies allerdings die Kon-
sequenz nach sich, dass die Fernwärme langfristig über 
Geothermie, Biomasse bzw. Biogas weitgehend auf re-
generative Energieträger umgestellt wird.  

Beispiele für derartige Ansätze bieten folgende Projekte:  

Sustainable Urban Infrastructures: München 2058 (For-
schungsprojekt)  

" Link: 
http://www.siemens.com/innovation/de/news_events/in
novationnews/innovationnews-
meldungen/2009/021_ino_0905_1.htm  

Klimapakt Flensburg 

" Link: http://www.klimapakt-flensburg.de/  

Gutachten der Stadtwerke Neumünster 

" Link: http://www.schleswig-holstein.de/Klimapakt/ 
DE/BestPractice/Foerdermassnahmen/GutachtenSWN/G
utachtenSWN_node.html!

 

3. Aufbau von Nahwärmenetzen 

In Quartieren und Gebieten, in denen keine Fernwärme-
netze oder Fernwärmepotenziale liegen, besteht die 
Herausforderugn des Aufbaus von regenerativ versorg-
ten Nahwärmenetzen. Beispiel hierfür ist (unter vielen 
anderen): 

Eiderkaserne Rendsburg 

" Link: http://www.rendsburg.de/bauen-
verkehr/sanierungsgebiet-ehemalige-eiderkaserne.html  

 

4. Wärmeversorgung von Einzelgebäuden 

Die letzte Ebene besteht darin, Quartiere und Gebiete zu 
definieren, in denen eine Versorgung auf der Ebene von 
Einzelgebäuden notwendig ist.  

Ansatzpunkt für derartige Ansätze bieten folgende Pro-
jekte:  

Klimaschutzorientiertes Energiekonzept für den Gebäu-
desektor in Norderstedt 

" Link: 
http://www.norderstedt.de/index.php?id=4543&hid=8  
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1. Wärmetechnische Gebäudesanierung (Projekt 100) 

- Gewinnung eines Überblicks über Baualtersklassen und deren jeweilige Kartierung in den jeweiligen Stra-
ßenzügen 

- Entwicklung des „Projekt 100“. Dabei wird von der Gemeinde der Einsatz von Gebäudeenergieberaterin-
nen und Beratern in Gebäuden mit jeweils 300 € unterstützt. Die Beratung orientiert sich an der „Vor-Ort-
Beratung“ des Bundes. Voraussetzung ist, dass die Daten in die Wärmeplanung eingehen können. Der 
Energiestatus des Gebäudes wird wiederum Grundlage der Grundpreisberechnung für die Wärmeliefe-
rung. 

- In Vorbereitung befindet sich die Bildung einer „Dämmgemeinschaft“. 

2.Wärmeversorgung (Biogasanlage, Nahwärmenetz) 

- Auf Basis einer Ausschreibung wird entweder aufbereitetes Biogas geliefert oder ein Landwirt der nähe-
ren Umgebung beauftragt Biogas zu produzieren und zu liefern.  

- Das angelieferte Biogas wird von der Gemeinde verstromt und die Wärme über ein in mehreren Bauab-
schnitten errichtetes eigenes Wärmenetz an öffentliche und private Abnehmer verteilt.  

- Mit der technischen Betriebsführung soll ein Energieunternehmen beauftragt werden, die kaufmännische 
Abrechnung wird das Amt übernehmen. 

3. Wärmepreismodell 

- Ein niedriger Wärmepreis begünstigt zwar die Akquisition von Wärmekunden, konterkariert aber meist An-
reize zur wärmetechnischen Gebäudesanierung. Der Wärmepreis soll aber aus Gründen des Klimaschut-
zes strukturell zur Energieeinsparung animieren. Deshalb ist ein Wärmepreismodell entwickelt worden, 
das sich am „energetischen Status“ des Gebäudes orientiert. Ein hoher spezifischer Wärmeenergiever-
brauch (mit hohen Anforderungen an die Spitzenlast) führt zu einem hohen Grundpreis.   

- Bei erfolgter wärmetechnischer Gebäudesanierung mit geringem spezifischen Wärmeenergieverbrauch 
sollen neben dem verringerten Energieverbrauch bis zu 1.000 € Grundpreis pro Jahr eingespart werden 
können.  

Komponente 1 wird derzeit abgewickelt, das Interessenbekundungsverfahren für Komponente 2 steht unmittelbar 
bevor, Komponente 3 befindet sich in der Endabstimmung. Gesteuert wird das Projekt vom gemeindlichen Ener-
giebeirat, der von der FH Lübeck unterstützt wird.  

Ansprechpartner: Vorsitzender des Energiebeirates Krummesse: Torsten.Bastian@hotmail.de 

" Link: http://www.krummesse.de/90.0.html 

Energiemodell Krummesse   

Krummesse, am Stadtrand von Lübeck gelegen, gehört teilweise zu Lübeck (1.100 Einwohner), teilweise 
zum Herzogtum Lauenburg (amtsangehörige Gemeinde des Amtes Berkenthin), ca. 1.500 Einwohner. 
Krummesse verfügt über einen Kindergarten, eine Gemeinschaftsschule des Schulverbandes, eine Groß-
sporthalle, Einkaufsmöglichkeiten, mehrere Ärzte, Freiwillige Feuerwehr. 

In Krummesse werden die „wärmetechnische Gebäudesanierung“ und der „Aufbau einer leitungsgebun-
denen Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien“ von der Gemeinde organisiert und strukturiert. 
Ziel ist die Kombination von lokaler Wertschöpfung und Klimaschutz. Die Umsetzung erfolgt i.d.R. durch 
Dritte.  

Das Energiemodell besteht aus den Komponenten:  

!

!
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LÜBECKER BAUVEREIN – Quartier St. Jürgen 

Das Wohnquartier in Lübeck St. Jürgen ist mit 1.050 Wohneinheiten das 
größte zusammenhängende Wohngebiet des Bauvereins. Im Kern ist 
dieses Gebiet Ende der 1920er Jahre im Stil der Bauhausarchitektur 
(492 WE) entstanden. Dieser Teil unterliegt einer Erhaltungssatzung, 
welche eine abgestufte Form des Denkmalschutzes ist. Hierdurch ist 
z.B. eine Wärmedämmung der Fassaden nicht zulässig. 

Am Rande des Gebietes erfolgten in den 1950er und 1960er Jahren Er-
weiterungen mit typischen 3-4 geschossigen Zeilenbauten.  

Gegen Ende der 1990er Jahre erfolgte eine detaillierte Bestandsanalyse 
des Gebietes. Darauf aufbauend wurde ein Masterplan für das gesamte 
Gebiet erstellt, der neben den Veränderungen an der Bausubstanz auch 
das Wohnumfeld sowie eine regenerative Energieversorgung vorsieht.  

Der Masterplan beinhaltet: 

1. Modernisierungskonzept der Altbestände der 1920er und 60er  

2. Abrisskonzept der nicht zukunftsfähigen Wohnungen der 
1950er Jahre sowie schrittweiser Abriss und Ersatz durch Neu-
bauten (NEH-Standard) 

3. Nachverdichtung durch Neubauten auf Grünflächen. Durch den 
Neubau von insgesamt 423 WE konnte ein Wohnungsangebot 
insbesondere für junge Familien mit Kindern geschaffen wer-
den. 

4. Umweltfreundliche regenerative Heizenergieversorgung. Für 
das gesamte Gebiet wurden neue Fernwärmeleitungen verlegt. 
Die Wärmeenergie wird durch das neu errichtete nah gelegene 
Holzhackschnitzelheizwerk CO2-neutral erzeugt. 

5. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Infrastruk-
tur wie z.B. Neubau einer Kindertagesstätte, Einrichtung eines 
Nachbarschaftstreffs und eines Servicebüros, Gestaltung eines 
zentralen Platzes mit Aufenthaltsqualität. 

!

!

!

Billrothstrasse 

Servicebüro 

Luftaufnahme der Siedlung 2003  
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Busbahnhof Husum 

Eine Minderung der verkehrsbedingten Emissionen lässt 
sich erreichen, wenn Verkehre vermieden, auf Verkehrs-
träger mit geringerem spezifischen CO2-Ausstoß verla-
gert oder effizienter abgewickelt werden. Den Kommu-
nen in Schleswig-Holstein bieten sich mehrere Hand-
lungsfelder an, durch eine integrierte Stadt- und Ver-
kehrsplanung Beiträge zur Reduktion verkehrsbedingter 
CO2-Emissionen zu leisten. Auf der Zielebene sind vor 
allen Dingen die Bereitstellung eines umweltfreundli-
chen Verbundsystems (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) 
sowie die Schaffung kleinräumiger Siedlungsstrukturen 
mit Nutzungsmischung wichtige Voraussetzungen, um 
das Verkehrsaufkommen zu verringern. Hier sind die Po-
litik sowie die Regional-, Stadt- und Verkehrsplanung ge-
fragt, entsprechende Rahmenbedingungen zu gestalten.  
Für die Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein be-
stehen folgende Optionen: 

 

Verkehrsvermeidung bedeutet entweder die Wegelän-
gen zu reduzieren – man kann in einem näher zum  
Wohnort liegenden Laden einkaufen – oder die Wege-
häufigkeit  reduzieren – man kann seltener einkaufen 
oder den Einkauf beispielsweise mit dem Arbeitsweg 
kombinieren.  
 
Verkehrsverlagerung bedeutet hingegen, für bestimm-
te Wege nicht den PKW zu nehmen, sondern das Fahr-
rad, Bus oder Bahn oder die Wege zu Fuß zurückzule-
gen.  
 
Bei beiden Handlungsoptionen bietet sich den Gemein-
den eine Vielzahl möglicher Maßnahmen, um für ihre 
Bevölkerung die Notwendigkeit zur Nutzung des Autos, 
sei es für den Weg zur Arbeit, auf Versorgungs- oder auf 
Freizeitwegen zu reduzieren.  
!

Generelle Handlungsmöglichkeiten zur 
klimaschonenden Abwicklung von 
Verkehren in der Stadt 

!
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Die Vermeidung von Verkehren oder deren Verlagerung 
auf klimafreundlichere Verkehrsträger berührt viele 
kommunale Handlungsfelder. Im Einzelnen:  

Siedlungsentwicklung  

Die Ergebnisse der vom Umweltbundesamt durchge-
führten Fachtagung Kommunal mobil 2008 geht von ei-
ner möglichen Emissionsminderung von zehn Millionen 
Tonnen CO2 bis 2020 im Verkehr aus, wenn es in 
Deutschland gelänge, durch die Minderung und Umkeh-
rung der Zersiedelungsprozesse die durchschnittlich zu-
rückgelegten Wege um 10 % zu verkürzen. Dies ent-

spricht insgesamt 7 %, der vom motorisierten Straßen-
verkehr insgesamt in Schleswig-Holstein verursachten 
CO2-Emissionen von jährlich etwa 4,9 Millionen Tonnen 
(vgl. UBA 2009). Erschlossen werden können diese Po-
tenziale durch die Kommunen in erster Linie in einer 
Abkehr von einer auf Expansion ausgerichteten Sied-
lungsentwicklung und einer Förderung der Innenent-
wicklung. Auch die Kooperation von Kommunen bei der 
Ausweisung neuer Wohngebiete oder Gewerbeflächen 
ist ein wichtiger Baustein verkehrs- und somit CO2-
reduzierender Siedlungsstrukturen.  

(! siehe Kapitel „Handlungsfeld 1: Siedlungs- und 
Stadtplanung“ S.64) 

Stadt-Umland-Konzept für die Region Heide – Umland und 
Leitlinien für die räumliche Steuerung der Einzelhandels-
funktion in Niebüll 

Ein gutes Beispiel für eine nachhaltige Siedlungsplanung stellt 
die Kooperation der Stadt Heide mit den Umlandgemeinden 
des Amtes KLG Heider Umland dar. Mit der interkommunalen 
Zusammenarbeit sollen nachhaltige Zukunftsperspektiven 
entwickelt werden, die insbesondere eine Abstimmung bei 
der Wohnungsbau- und Gewerbeflächenentwicklung erfor-
dern. Weitere Handlungsfelder beinhalten Fragen des Ver-
kehrs und der Freiraumentwicklung. Ein hohes Maß an Be-
rücksichtigung findet dabei insbesondere die demografische 
Entwicklung und die damit verbundenen Veränderungen der 
sozialen Infrastruktur. Daneben bezieht sich die Zusammen-
arbeit auf die Entwicklung des Einzelhandels beziehungswei-
se die Ausweisung neuer Einzelhandelsflächen.  

Neue Flächenausweisungen sollen in arbeitsteiliger Struktur zwischen der Stadt Heide und den Umlandge-
meinden sowie unter versorgungsstrukturellen, räumlichen Gesichtspunkten erfolgen. Gleiches gilt für die 
Beurteilung von Erweiterungen und Verlagerungen bestehender Anbieter. Bestimmte Warengruppen sollen 
nicht (mehr) auf der "Grünen Wiese" und an Gewerbestandorten angesiedelt werden. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Entwicklung und Stärkung der Innenstadt in Heide sowie der Nahversorgung im gesamten Stadt-
Umland-Gebiet. 

Auch in Niebüll im Kreis Nordfriesland hat die Politik auf die Schwächung der Innenstadtbereiche durch die 
fortschreitende Ansiedlung von neuen Einzelhandelseinrichtungen in der Peripherie reagiert und mit dem Er-
lass der Leitlinien für die räumliche Steuerung der Einzelhandelsfunktion zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung 
der Innenstadt als Wohn- und Versorgungsstandort eingeleitet. 

" Link: http://www.amt-heider-umland.de/stadt-umland-konzept/  

Kommunale Handlungsfelder für 
Klimaschutz im Verkehr 

!
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Radstation und ‚Bike & Ride’ in Husum !

Radverkehr  

Ein Potenzial zur Verlagerung von PKW-Fahrten auf das 
Fahrrad besteht insbesondere dort, wo Wege, die in 
fahrradtauglicher Distanz liegen, mit dem PKW zurückge-
legt werden. Etwa 281 Millionen Wege werden täglich in 
Deutschland im Personenverkehr zurückgelegt, davon 
162 Millionen mit dem PKW (vgl. BMVBS 2009). Etwa 
die Hälfte dieser mit dem Auto zurückgelegten Wege 
sind nicht länger als fünf Kilometer (vgl. BMVBW 2004) 
und werden in erster Linie innerhalb der Stadtgrenzen 
zurückgelegt.  

Diese Wege ließen sich mit vergleichbarem Reisezeit-
aufwand auch mit dem Fahrrad zurücklegen. Würde ein 
Drittel der Wege bis zu einer Distanz von sechs Kilome-
tern, für die bisher das Auto genutzt wird, auf das Fahr-
rad verlagert, dann wären nach Berechnung des Um-
weltbundesamtes CO2-Einsparungen im Verkehr von 7,5 
Millionen Tonnen jährlich erreichbar (Umweltbundesamt 
2010).  

Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Planung bieten 
sich den Kommunen unter anderem bei der Bereitstel-
lung der Wegeinfrastruktur mit optimalen Verknüpfungs-
punkten des Radverkehrs mit dem ÖPNV (etwa in Form 
von Radstationen und Fahrradabstellanlagen an wichti-
gen ÖPNV- und SPNV-Verknüpfungspunkten), der Aus-
weisung von Radverkehrsrouten, der Einrichtung von 
Fahrradstraßen oder der Öffnung von Einbahnstraßen für 
den Radverkehr. 

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ermöglicht es den 
Kommunen, die genannten Maßnahmen umzusetzen.  

Sehr hilfreich kann dabei für die Kommunen die Arbeit 
eines/einer Fahrradbeauftragten sein, dessen Arbeitsfeld 
in der kommunalen Planung alle Belange des Radver-
kehrs umfasst. 2007 gab es in Schleswig-Holstein sechs 
Fahrradbeauftragte in den Kommunen mit mehr als 
20.000 Einwohnern, so in Kiel und in Lübeck.  

Fußverkehr  

Etwa jeder zehnte Weg, für den in Deutschland das Auto 
genutzt wird, ist nicht länger als ein Kilometer (vgl. 
BMVBW 2004). Von der Distanz her sind dies Wege, die 
auf den Fußverkehr verlagert werden könnten. Die 
Kommunen können einen Beitrag zur Erschließung die-
ser CO2-Einsparpotenziale leisten, in dem sie ein attrakti-
ves, d.h. sicheres, gegenüber dem motorisierten Verkehr 
gleichberechtigtes und direktes Fußwegesystem ohne 
Netzlücken mit Wegweisung und fußgängerfreundlichen 
Lichtsignalanlagen (LSA) bereitstellen. 

Ähnlich wie im Fahrradverkehr haben die Städte und 
Gemeinden auch die Möglichkeit, Fußverkehrsbeauftrag-
te zu benennen. Auch die Kombination der Aufgaben in 
der Person eines Rad- und Fußverkehrsbeauftragten, 
wie dies in Freiburg der Fall ist, stellt eine Option für 
Kommunen dar.  

Zudem können die von der Bundesanstalt für Straßen-
wesen entwickelten und vom Bundesverkehrsministeri-
um eingeführten Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 
sowie die Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen 
verwaltungsintern als verbindliche Planungsvorgabe ein-
geführt werden, um sicherzustellen, dass die Belange 
des Fuß- und Radverkehrs ausreichend berücksichtigt 
werden. 

!
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Fahrradfreundliches Troisdorf 

Bereits Mitte der 80er Jahre wurde in Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis bei Köln ein Radverkehrskonzept ent-
wickelt, dessen Zielsetzungen Ende der 80er Jahre in den Verkehrsentwicklungsplan einflossen. Es wur-
den Haupt-, Neben- und Ergänzungsrouten entwickelt sowie verschiedenste Einzelmaßnahmen durchge-
führt. Dem Fahrrad wurden politische und planerische Prioritäten eingeräumt und es wurde als gleichbe-
rechtigtes Verkehrsmittel anerkannt. Weitere Handlungsfelder waren eine weitestgehende Sicherheit des 
Fahrradfahrens herzustellen und den Fahrradverkehr im Kurz- und Mittelstreckenbereich zu erhöhen. Eine 
Arbeitsgruppe aus stadtinternen Mitarbeitern und einem externen Planungsbüro realisierte eine Vielzahl an 
unterschiedlichsten Maßnahmen. So wurde der „Rote Faden“ zum Troisdorfer Markenzeichen. Rote Mar-
kierungen entlang der Radwege wurden so gestaltet, dass sie für alle Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar 
sind. Auf einer vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße, die gleichzeitig eine wichtige Schulwegroute ist, wur-
de der Straßenraum so aufgeteilt, dass auch an großen Kreuzungen mit Linksabbiegespuren für Radfahrer, 
vorgezogenen Haltelinien, Kombispuren und Veloweichen ein sicheres Umfeld für Fahrradfahrer geschaf-
fen wurde. Durch Straßenumbau konnte auf der Hauptachse im Troisdorfer Radverkehrsnetz eine Velorou-
te gebaut werden, die durch einen bepflanzten Grünstreifen nicht nur eine sichere, sondern auch eine at-
traktive Fahrt gewährleistet. Darüber hinaus wurde mit der Fahrradstraße ein ehemals beliebter Schleich-
weg für Autofahrer unterbrochen, was auch dem angrenzenden Wohngebiet zu Gute kommt. Die Stadt 
leistet zudem viel Öffentlichkeitsarbeit. Es finden jährlich Fahrradveranstaltungen statt und ein Radfahrer-
stadtplan wurde kostenlos an alle Haushalte verteilt. Für die Stadtverwaltung wurden bereits 1988 städti-
sche Diensträder angeschafft, die seitdem das Troisdorfer Stadtbild prägen. Auch die Fachwelt zeigt seit 
der Aufnahme ins Förderprogramm „Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW“ an dem Modell-
projekt Troisdorf großes Interesse. Mit der intensiven Fahrradförderung in Troisdorf konnte der Anteil des 
Radverkehrs zwischen 1988 und 1996 um 30 % erhöht und die PKW-Fahrleistung um 10 % reduziert wer-
den. 

" Link: http://www.fahrradfreundlich.nrw.de/cipp/agfs/custom/pub/content,lang,1/oid,573/ticket,guest  
!

!!! ! !!!!!!! !
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ÖPNV 

Insbesondere in städtischen Gebieten lassen sich auch 
durch eine Verlagerung motorisierter Individualverkehre 
auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erheb-
liche Veränderungen im Modal Split erreichen. Pro Per-
sonenkilometer emittieren Busse und Bahnen bei durch-
schnittlicher Auslastung nur etwa die halbe Menge CO2 
eines PKW (vgl. UBA 2008). In städtischen Räumen ist 
der Klimavorteil von Bussen und Bahnen in der Regel 
noch ausgeprägter, da ihre Auslastung meist über dem 
Durchschnitt liegt, während der Besetzungsgrad von 
PKW im Stadtverkehr eher unter dem bundesweiten 
Durchschnitt liegt und auf Grund des hohen Anteils von 
Kurzstreckenfahrten der Kraftstoffverbrauch der Autos 
überdurchschnittlich hoch ist. Wenn es gelänge, 10 % 
der Wege, die innerorts derzeit noch mit dem PKW zu-
rückgelegt werden, auf den ÖPNV zu verschieben, lie-
ßen sich gegenüber dem Jahr 2005 bis 2030 die  

CO2-Emissionen allein in Schleswig-Holstein um rund 
600.000 Tonnen senken (vgl. UBA 2010, eigene Berech-
nung). Als stadt- und verkehrsplanerische Instrumente 
kommen die Erhaltung und Schaffung dichter, gemischt 
genutzter Quartiere, eine ÖPNV-affine Stadtentwicklung 
nach dem Achsenkonzept sowie ein attraktives, ziel-
gruppenspezifisches ÖPNV-Angebot infrage (vgl. SRU 
2005).  
 
 
 

Umsteiger Kiel  

Das 2010 errichtete Servicezentrum am Kieler Hauptbahnhof (Sophienblatt) in unmittel-
barer Nachbarschaft einer Radstation bietet Kieler Bürgerinnen und Bürgern ein umfang-
reiches Angebot zur klimafreundlichen Mobilität an. Das Spektrum reicht vom Fahrkar-
tenverkauf für Bus, Bahn und Förderschiffe über das Fahrradparkhaus mit Verleih und 
Werkstatt bis hin zur Vermittlung von CarSharing-Angeboten 

" Link: http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/neuigkeiten/news.php?id=2844  
" Link: http://www.umsteiger-kiel.de  
 
Park & Ride-Konzept für die Metropolregion Hamburg 

Die Metropolregion Hamburg hat den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beauftragt, für 
das Gebiet der Metropolregion ein Park- und Ride Konzept zu erarbeiten. Ziel des bereits 
beschlossenen Konzepts ist es, Anreize für eine Verkürzung von PKW-Strecken und 
zum Umstieg auf den ÖPNV in der Region zu geben.  

Die Gemeinden in Schleswig-Holstein und Niedersachsen können ergänzend zur ÖPNV-
Förderung der Länder durch die Förderfonds Hamburg/Niedersachsen und Ham-
burg/Schleswig-Holstein weitere Zuschüsse zur Reduzierung ihres Eigenanteils erhalten. 
Grundsätzlich ist dies auch für Hamburg möglich. 

Ein paralleles Bike & Ride-Konzept ist für Sommer 2011 angekündigt. 

" Link: http://metropolregion.hamburg.de/presse/2674950/park-and-ride-konzept.html 

!
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Radverkehrskonzept Lehrte 

Die Stadt Lehrte in der Region Hannover hat insgesamt rund 44.000 Ein-
wohner. Im Zuge der Aufstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplanes 
(VEP) hat die Stadt ein Radverkehrskonzept entwickelt, welches ihr 2009 
den Landespreis „Fahrradfreundliche Kommune 2009“ des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr einbrachte. Zu den 
durchgeführten Fördermaßnahmen für den Radverkehr zählen der fahrrad-
gerechte Umbau von Verkehrsknotenpunkten, der Bau beziehungsweise der 
Ausbau von Radwegeverbindungen sowie die Erweiterung der Wegweisung 
um radverkehrsrelevante innerörtliche Ziele. Die Ausweitung des ausgewie-
senen Radwegenetzes ermöglichte die Inanspruchnahme von GVFG-
Fördermitteln, eine vom Bund gewährte Finanzhilfe an die Länder für Inves-
titionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse des kommunalen Stra-
ßenbaus und des ÖPNV. Weitere im VEP festgelegte Maßnahmen waren 
die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer gegen die Fahrtrichtung, Mo-
dernisierung, Aus- und Neubau von Fahrradabstellanlagen und die Einfüh-
rung von Tempo 30 auf fast allen Gemeindestraßen. An den fünf Bahnhöfen 
im Stadtgebiet werden attraktive Abstellmöglichkeiten mit überdachten und 
teilweise abschließbaren Fahrradgaragen angeboten, die zum Teil auf um-
gewidmeten PKW-Stellplätzen errichtet wurden. Das Verkehrsentwick-
lungskonzept setzt zudem fest, dass bei Ausbau des Radroutennetzes eini-
ge Grundsätze beachtet werden müssen. Dazu gehört die Beachtung der 
Verkehrssicherheit, d.h. Routenverläufe sollen entlang verkehrs- und kon-
fliktarmer Straßen liegen. Eine direkte Streckenführung soll die Merkbarkeit 
der Route erleichtern. Durch Beleuchtung an wenig frequentierten Abschnit-
ten soll bei Dunkelheit die soziale Kontrolle gewährleistet werden, gute Be-
lagqualität, Hindernisfreiheit und kurze Wartezeiten an Querungen und Am-
pelanlagen sollen den allgemeinen Fahrkomfort gewährleisten, genauso wie 
die Verträglichkeit mit anderen Verkehrsteilnehmern und die Abstimmung 
auf den ÖPNV. 

" Link: http://www.nikis-niedersachsen.de/index.php?id=40  
!

Klimaschutz und Tourismus 

Die durch den Tourismus erzeugten PKW-Verkehre um-
fassen die von den Urlauberinnen und Urlaubern auf ih-
rem Weg zu ihren Zielorten sowie die während des Auf-
enthalts verursachten Verkehre. Zur Reduktion der 
dadurch entstehenden Emissionen ist allerdings eine 
enge Kooperation vieler Akteure erforderlich.  
 

 

Neben Städten und Gemeinden betrifft dies auch Tou-
rismusverbände, private Anbieterinnen und Anbieter, 
Verkehrsdienstleister, Hotels, Pensionen und die Gast-
ronomie, das Land etc.  
 

!

!
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Gestaltung des Verkehrs innerhalb der Kommune 

durch den Verkehrsentwicklungsplan 

In die Zuständigkeit der Gemeinden fällt auch die Erstel-
lung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP). Dieser gibt in 
der Verkehrsplanung der Kommunen das Leitbild für die 
Entwicklung im Bereich Verkehr vor. Der Verkehrsent-
wicklungsplan gibt Kommunen Gestaltungsmöglichkei-
ten, um beispielsweise den Rad- und Fußverkehr durch 
eine entsprechende Infrastruktur oder durch die Ver-

kehrsorganisation gegenüber dem motorisierten Verkehr 
zu bevorzugen. Wenn die rechtliche Basis vorhanden ist, 
kann der VEP auch restriktive Maßnahmen für den PKW-
Verkehr beinhalten. Um die Wirkung von Maßnahmen 
zur Förderung des Umweltverbundes zu erhöhen, kön-
nen beispielsweise zeitlich und/oder räumlich geltende 
Zufahrtsbeschränkungen oder Fahrverbote erlassen 
werden. 
Die Städte Freiburg und Münster haben es mit einer im 
VEP verankerten konsequenten Förderung der Verkehrs-
träger des Umweltverbundes erreicht, den Modal Split-
Anteil von ÖPNV, Fuß- und Radverkehr zu Lasten des 
Autoverkehrs auf insgesamt deutlich über 60 % zu er-
höhen.!

Praxisbeispiel Verkehrsentwicklungsplan Freiburg 

Im Frühjahr 2008 hat die Stadt Freiburg ihren Verkehrsentwicklungsplan 
(VEP) 2020 verabschiedet und setzt damit ihre konsequente Förderung 
des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) fort. Der VEP 2020 
stellt einen wichtigen Baustein für ein klima-, umwelt- und sozialverträgli-
ches Verkehrssystem in der Stadt dar und beinhaltet Leitziele wie Stadt 
der kurzen Wege, Förderung umweltverträglicher Verkehrsmittel und die 
verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV). Im 
Einzelnen bedeutet das, den ÖPNV und den Rad- und Fußverkehr zu stär-
ken. Hier haben Maßnahmen wie der Bau von Verbindungsstegen über 
viel befahrene Straßen oder Bahnschienen und die Ausweisung und Auf-
wertung von Radwegen oberste Priorität. Auch der Ausbau der Stadt-
bahnstrecke und die Abstimmung des Busnetzes mit der Stadt- und S-
Bahn sind primäre Handlungsfelder. 

Darüber hinaus soll der MIV durch eine integrierte Stadt- und Verkehrs-
planung (Stadt der kurzen Wege) vermindert werden, der nicht verlager-
bare Autoverkehr soll effizienter, d.h. energiesparender abgewickelt wer-
den. 

Die Erstellung des VEP wurde eng mit dem Flächennutzungsplan ver-
zahnt. Dennoch ist der VEP kein verbindliches Konzept, sondern basiert 
auf einer freiwilligen Basis. Aber auch wenn jede Maßnahme vom Ge-
meinderat separat beschlossen werden muss, zeigt der informelle Cha-
rakter die Ernsthaftigkeit der Freiburger Politik. 

Die Bemühungen der Stadtverwaltung haben sich bereits positiv auf den 
Modal Split in Freiburg ausgewirkt. Insgesamt werden etwa 70 % der 
Wege in der Stadt mit dem ÖPNV, zu Fuß oder per Rad zurück gelegt. 
Damit besitzt Freiburg im Vergleich zu anderen deutschen Städten einen 
sehr geringen MIV Anteil. Im Gesamtverkehr liegen die Zahlen mit 66 % 
im Umweltverbund nur leicht unter den Werten des Binnenverkehrs. 

" Link: http://www.freiburg.de/servlet/PB/menu/1146894_l1/  

!

Formale Planungsinstrumente der 
Kommunen:  Verkehrsentwicklungsplan und 
Nahverkehrsplan 

!

!
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Gestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs 

im Kreis durch den Nahverkehrsplan 

Nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz ReG) 
sind die Landkreise und kreisfreien Städte die Aufgaben-
träger des ÖPNV (Bus und Straßenbahn). Damit kommt 
kreisfreien Städten und Kreisen die Aufgabe zu, in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsgebiet Art und Umfang des 
ÖPNV-Angebotes im Nahverkehrsplan (NVP) festzule-
gen. Die Nahverkehrspläne bilden somit den übergrei-
fenden Rahmen für die Sicherung, Entwicklung und Ver-
besserung des ÖPNV in den Gemeinden der Kreise und 
zwischen den Gemeinden des Kreises. Die Aufstellung 
eines Nahverkehrsplanes ist in fast allen Landesnahver-

kehrsgesetzen eine ausdrückliche Pflicht des Aufgaben-
trägers. Mit der Erstellung des Nahverkehrsplans wer-
den unter anderem die Angebotsqualität (Liniennetz, 
Taktung und Bedienungszeiten), die Qualität der einge-
setzten Fahrzeuge und die Tarifstruktur festgelegt.  

Kreisangehörige Kommunen haben die Möglichkeit, im 
Rahmen der vom Kreis erstellten NVP ihre eigenen 
ÖPNV-Systeme über die im NVP enthaltenen Zielvorga-
ben weiter zu optimieren. So hat das westfälische Lem-
go (40.000 Einwohner) Ende der 1990er Jahre das be-
stehende Busangebot durch ein völlig neu gestaltetes 
Stadtbusangebot ersetzt. Das Resultat dieses deutlich 
verbesserten Angebotes war ein Anstieg der jährlichen 
Fahrgastzahlen auf inzwischen 2 Millionen pro Jahr.  
 

Stadtbussystem in Mittelstädten 

Das ÖPNV-Angebot in Klein- und Mittelstädten ist zumeist sehr unattrak-
tiv und geprägt durch lange Fahrzeiten aufgrund von zeitraubenden 
Schleifenfahrten, überwiegende Bedienung durch den Regionalverkehr, 
der nicht auf die innerstädtischen Bedürfnisse angelegt ist, einen Orts-
verkehr, der nur auf bestimmte Personengruppen wie Schüler bezogen 
wird und oft mit geringen und unvertakteten Fahrtenzahlen verbunden ist. 

In Ostwestfalen hingegen funktioniert seit den 90er Jahren in mehreren 
Städten ein Stadtbussystem, das hier am Beispiel der Stadt Lemgo erläu-
tert wird: Auch in Lemgo, einer Stadt mit 40.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern tauchten oben genannte Probleme auf, woraufhin nach zwei-
jähriger Planung mit großer öffentlicher Beteiligung das Stadtbussystem 
eingeführt wurde. Die Hauptmerkmale des heutigen Systems sind drei 
schnelle, direkte Durchmesserlinien sowie zwei Radiallinien, die zeitgleich 
von zentralen „Treffpunkt-Haltestellen“ in der Fußgängerzone abfahren. 
Die Busse fahren während der Betriebszeiten durchgängig jede halbe 
Stunde und zu Spitzenlastzeiten alle 15 Minuten. Zudem werden zu 
Großveranstaltungen Sonderfahrten angeboten. Die Kriterien zur Linien-
wahl waren die Ausrichtung auf das innerstädtische Versorgungszentrum, 
eine Anbindung aller wesentlichen Wohngebiete, wodurch etwa 80 % der 
Einwohner ans Angebot angeschlossen werden konnten (Einzugsradius 
von 300 Metern um die Haltestellen) und die Erreichbarkeit aller Ziele, di-
rekt und ohne umsteigen zu müssen. Dazu wurden Maßnahmen zur Bus-
beschleunigung an lichtsignalgeregelten Kreuzungen mit Vorrangschal-
tung durchgeführt und Fangschaltungen, um Busse kreuzen zu lassen. 
Die Parkraumbewirtschaftung im Innenstadtbereich fördert zusätzlich das 
Stadtbussystem zu Lasten des MIV. Mittlerweile beträgt der ÖPNV-Anteil 
im Modal Split 7 % und ist damit mehr als 3-mal so hoch wie in ver-
gleichbaren westdeutschen Städten. Durch die gestiegenen Fahrgastzah-
len konnte auch die Subventionierung deutlich gesenkt werden und das 
bei vollständigem Verzicht auf externe Werbung an Bussen oder Halte-
stellen. 

" Link: http://www.mobilitaet21.de/laendlicher-raum/flexible-
bedienungsformen.html?user_umm21_pi1[detail]=15&cHash=c4abfcc5d4  

 

!
Stadtbus Haltestelle in Bocholt 
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Null-Tarif in Bus und Bahn 

Die Idee eines für die Bürger kostenlosen ÖPNVs 
kommt aus der belgischen Gemeinde Hasselt und 
wurde dort mit großem Erfolg umgesetzt. In Has-
selt stand man vor der Situation, dass sich der Au-
toverkehr trotz (oder gerade wegen) des Ausbaus 
des Straßennetzes nicht eindämmen ließ. Daher 
traf man in Hasselt die Entscheidung, anstatt eines 
weiteren Ausbaus der Infrastruktur für das Auto das 
ÖPNV-Angebot deutlich auszuweiten und oben-
drein seine Nutzung für die Bevölkerung kostenlos 
zu machen. Der Erfolg dieser Maßnahme war 
enorm. Der Autoverkehr ging erheblich zurück, 
Straßen konnten sogar zurückgebaut werden und 
gleichzeitig vervielfachte sich die Zahl der ÖPNV-
Fahrgäste.  

" Link: http://toerisme.hasselt.be 
/du/content/4404/met-de-bus.html  

 

!
!
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Bushaltestelle  in Hasselt 
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Der Klimawandel wird sich zukünftig in verschiedener 
Weise auf Handlungsfelder in Städten und Gemeinden 
Schleswig-Holsteins auswirken:  

Bauwesen: Aufgrund der erwarteten Zunahme der In-
tensität und Häufigkeit von Sturmereignissen sowie ext-
remen Niederschlägen werden Gebäude, Bauwerke und 
die dazugehörenden Infrastrukturen potenziell gefährdet. 
Zudem stellen steigende Temperaturen im Sommer ins-
besondere in städtischen Quartieren möglicherweise 
neue Anforderungen an die Gebäudekühlung. 

Wasserwirtschaft: Die steigende Niederschlagsrate vor 
allem im Winter, sowie die Zunahme von Nieder-
schlagsextremen können die derzeitigen Abflussregime 
der Siedlungswasserwirtschaft über ihre Kapazitätsgren-
zen hinaus beanspruchen, so dass häufigere und inten-
sivere Überschwemmungen auftreten können. Es be-
steht die Gefahr, dass es vor allen Dingen in den Som-
mermonaten zu Konflikten zwischen verschiedenen 
Wassernutzungen kommen kann. Durch den Anstieg 
des Meeresspiegels droht auch die Ausdehnung der 
Salz- und Brackwasserzone landwärts, so dass u.a. die 
küstennahe Grundwasserversorgung beeinträchtigt 
werden kann.  

Gesundheit: Aufgrund steigender Temperaturen wer-
den sich in Deutschland Träger von Infektionskrankhei-
ten, vor allen Dingen Zecken und Mücken, besser aus-
breiten können. Durch lang anhaltende Hitzeperioden 
werden zudem besonders ältere Menschen und Neuge-
borene belastet, was zu einer Erhöhung von Morbiditäts- 
und Mortalitätsraten führen kann. Die Gewässerqualität 
von Flüssen und Badeseen kann durch die erhöhte Ver-
breitung von Algen und Mikroorganismen belastet wer-
den. 

Finanzwirtschaft: Aufgrund der Zunahme von Schaden-
sereignissen und der Entstehung neuer Gefährdungsge-
biete können sich Kosten für Versicherungen erhöhen. 
Größere gesundheitliche Belastungen können sich zu-
dem auf die Kosten für Krankenkassen auswirken. 

 

Transport und Verkehr: Es besteht die Gefahr, dass 
zunehmende Extremwetter den Verkehr auf Straßen, 
Schienen, Wasser und in der Luft behindern. Durch 
Überschwemmungen oder entwurzelte Bäume werden 
Verkehrsinfrastrukturen häufiger geschädigt und unter-
brochen. Die Schifffahrt wird vor allem durch Stürme 
beeinträchtigt, wobei die Binnenschifffahrt auch im 
Sommer durch geringere Pegelstände betroffen ist. 

Energie: Der durch den Klimawandel verursachte künf-
tige Anstieg der Temperaturen wird auch die Nachfrage 
nach Energie verändern. Vor dem Hintergrund der 
Klimaprognosen sinkt die Nachfrage nach Heizenergie, 
während in der Sommerperiode die Nachfrage nach 
Strom für Kühlungsgeräte ansteigen wird.  

Zudem ist die Erzeugung und Verteilung von Energie be-
troffen. Besonders Laufwasser gekühlten Kraftwerken 
drohen Einschränkungen oder gar Abschaltungen durch 
erhöhte Gewässertemperaturen. Auch kann die Netzinf-
rastruktur durch extreme Wetterverhältnisse wie Stürme 
oder Niederschläge beeinträchtigt werden. Dies betrifft 
nicht nur zentrale, zumeist mit fossilen Brennstoffen be-
triebene Energieversorgungsanlagen, sondern auch die 
Ausfallmuster von erneuerbaren Energien (z.B: Wind-
kraft- oder Biomasseanlagen).  

Tourismus: Die Tourismuswirtschaft erwartet für die 
Zukunft eher positive Auswirkungen, nämlich die Zu-
nahme von Besucherzahlen sowie eine verlängerte Sai-
son aufgrund der höheren Temperaturen. Die Voraus-
setzung für eine solche Zunahme der Besucherströme 
ist allerdings die Sicherheit der touristischen Infrastruk-
tur gegenüber Extremwetterereignissen sowie die Erhal-
tung der touristischen Ansprüche (z.B. ökologische Viel-
falt).  

Regional- und Raumplanung: Regional- und Raumpla-
nung stehen grundsätzlich vor der Herausforderung, die 
veränderten klimatischen Bedingungen sowie die rele-
vanten zukünftigen Entwicklungen in den Planungspro-
zess mit einzubeziehen. Es ist zu erwarten, dass Raum-
nutzungskonflikte durch den Klimawandel entstehen  
oder verstärkt werden können, die durch planerische 
Festlegungen antizipiert werden müssen.  
 
 
!

Klimawandel in relevanten Handlungs-
feldern von Städten und Gemeinden 
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Im Zentrum vieler kommunaler und regionaler Aktivitäten 
im Bereich der Klimawandelanpassung steht der Aufbau 
von Kompetenzen und grundlegendem Wissen zum 
Umgang mit Klimafolgen. Welche klimatischen Verände-
rungen sind zu erwarten? In welcher Weise werden sie 
sich auf bestehende Infrastrukturen, Gesundheit etc. 
auswirken? Wie soll eine Stadt oder Gemeinde auf dro-
hende Gefahren reagieren?  

Die Wirksamkeit eines proaktiven Klimaanpassungsma-
nagements wird jedoch deutlich erhöht, wenn eine Ab-
stimmung und Integration mit anderen kommunalen 
Handlungsfeldern erfolgt (Adaptation-Mainstreaming), 
z.B. im Bereich der Flächen- und Siedlungsentwicklung 
oder im Bereich der Infrastrukturentwicklung.  

 

Für kommunale Entscheidungsträgerinnen und  
-träger und Planerinnen und Planer stehen zwei 
große internetbasierte Informations- und Entschei-
dungsunterstützungssysteme zur Verfügung:  

• Mit dem „Klimalotsen“ des UBA wird ein 
Leitfaden angeboten, der ausführlich die 
Themen Umgang mit Klimafolgen und 
Entwicklung geeigneter Strategien und 
Maßnahmen behandelt 

" Link: http://www.klimalotse.anpassung.net 

Von der Risikobewertung zur kommunalen 
Anpassungsstrategie 

!

Die einzelnen Arbeitsschritte bestehen daher ähnlich 
wie im Aufbau von Klimaschutzkompetenzen 

a) in der Gewinnung von Informationen und Da-

ten über Gefährdungslagen  

b) in der Definition von Zuständigkeiten inner-
halb der Stadt- und Gemeindeverwaltung 

c)  im Auf- und Ausbau eines geeigneten 

Katstrophenmanagements, z.B. im Falle eines 
Hochwasserereignisses 

d) in der Einrichtung eines proaktiven „Anpas-

sungsmanagements“ mit dem Aufbau fachbe-
reichsübergreifender Arbeitsgruppen  

e) Bewertung von Chancen und Risiken als parti-
zipatorischer Prozess 

f) Zielformulierung und Maßnahmenentwick-

lung 

!
• Der „Stadtklimalotse“ des BMVBS bietet 

darüber hinaus speziell für Kommunen ei-
nen Werkzeugkasten mit über 130 Maß-
nahmen an, in dem sowohl Wissen als 
auch Erfahrungswerte gebündelt werden. 

" Link: http://www.stadtklimalotse.net/ 

" Link: http://www.stadtklimalotse.net/praxistest-
des-stadtklimalotsen/   
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Einige Beispiele zeigen, in welcher Weise Anpassungs-
maßnahmen potenzielle Synergien mit Maßnahmen 
zum Klimaschutz aufweisen:  

• die Dämmung von Gebäuden zur Senkung des 
Energiebedarfs bei gleichzeitiger Reduktion der 
darin entstehenden Hitzeentwicklung, 

• der Anbau nachwachsender Rohstoffe (und z.B. 
eine erfolgte Auenrenaturierung) bei gleichzeiti-
ger sinnvoller Landnutzung im Kontext des 
Hochwasserschutzes,  

• der Waldumbau zum Mischwald als Stabilisie-
rung von Waldökosystemen bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Holzproduktion, 

• die Förderung von erneuerbaren Energien als 
Instrument der Emissionsvermeidung und zur 
Erlangung einer geringeren Vulnerabilität der 
Energieversorgung gegenüber Klimafolgen. 

 

Die Entwicklung einer übergreifenden Anpassungsstra-
tegie birgt allerdings auch Konfliktpotenziale, die im 
Vorfeld analysiert und in einem politischen Abwä-
gungsprozess entschieden werden müssen:  

• Stadtverdichtungen (Energieverbrauchsreduk-
tion und Verkehrsvermeidung) stehen potenzi-
ell im Gegensatz zu befürchteten Verschlech-
terungen des Stadtklimas u.a. mit der Entwick-
lung von Hitzeinseln 

• Nutzung von Dachflächen für solare Energie-
gewinnung oder Dachbegrünung (Kühlungsef-
fekt) 

• Entstehen von Flächenkonkurrenzen beim An-
bau nachwachsender Rohstoffe gegenüber ei-
ner Nahrungs- und Futtermittelproduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extremniederschläge und Hitzeentwicklungen erweisen 
sich für Städte und Gemeinden als wichtigste Hand-
lungsfelder im Bereich Klimafolgenanpassung.  

Beispiele für Handlungsspielräume im Handlungsfeld 

Extremniederschläge und Hochwasser in Städten 
und Gemeinden, sind u.a.:  

• Anpassung bestehender Hochwasserschutzan-
lagen an zukünftige Anforderungen infolge von 
Klimaveränderungen. 

• Rückbau versiegelter Flächen und Erweiterung 
möglicher Versickerungs- bzw. Retentionsflä-
chen  

• Schaffung von Niederschlagswasser-
Zwischenspeichern und Notwasserwegen 

• Maßnahmen des Objektschutzes 

• Nutzungseinschränkungen in besonders ge-
fährdeten Gebieten, z.B. Überflutungsareale. 

Die Beispiele für kommunale Handlungsspielräume im 
Handlungsfeld Hitzeentwicklung in Städten und Ge-
meinden zielen vor allen Dingen auf den Erhalt und die 
Erschließung von Flächen für den innerstädtischen 
Wärmeausgleich, d.h. insbesondere 

• Park- und Grünanlagen erhalten, erweitern, 
und/oder schaffen 

• Erhaltung von Luftleitbahnen und Frischluftflä-

Klimaschutz und Anpassung:  
Synergien, Konflikte, Einzelmaßnahmen 

!

Vorschläge für Anpassungsmaßnahmen und 

Handlungsempfehlungen werden auf verschie-
denen Ebenen bereitgestellt:  

• Deutsche Anpassungsstrategie (BMU 2009) 

" Link: http://www.bmu.de/klimaschutz/ 
downloads/doc/42783.php  

• Klimaschutzbericht Schleswig-Holstein (MLUR 
2009),  

" Link: http://www.schleswig-holstein.de/ 
UmweltLandwirtschaft/DE/ImmissionKlima/06_ 
Klimaschutz/001_KlimaBerichteProg/ein_node.html  

• regionale Projekte wie RADOST (Regionale 
Anpassungsstrategie für die deutsche Ost-
seeküste) oder KLIMZUG-Nord in der Hamburg-
er Metropolregion 

" Link:!http://klimzug-radost.de/  

" Link: http://www.klimzug-nord.de   

" Link: http://www.klimzug.de  

Darüber hinaus stellt das Handbuch Stadtklima des 
Umweltministeriums in Nordrhein-Westfalen eine 
Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten zusammen, die 
auf der Ebene von Städten und Gemeinden bearbei-
tet werden können.   

" Link: http://www.umwelt.nrw.de/klima/ 
klimawandel/anpassungspolitik/projekte/ 
staedte_und_ballungsraeume/ 
projektseite_01/index.php   
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Extremniederschläge und Hitzeentwicklungen erweisen 
sich für Städte und Gemeinden als wichtigste Hand-
lungsfelder im Bereich Klimafolgenanpassung.  

Beispiele für Handlungsspielräume im Handlungsfeld 

Extremniederschläge und Hochwasser in Städten und 
Gemeinden, sind u.a.:  

• Anpassung bestehender Hochwasserschutzan-
lagen an zukünftige Anforderungen infolge von 
Klimaveränderungen 

• Rückbau versiegelter Flächen und Erweiterung 
möglicher Versickerungs- bzw. Retentionsflä-
chen  

• Schaffung von Niederschlagswasser-
Zwischenspeichern und Notwasserwegen 

• Maßnahmen des Objektschutzes 

• Nutzungseinschränkungen in besonders ge-
fährdeten Gebieten, z.B. Überflutungsareale. 

Maßnahmenkataloge in Handlungsfeldern Die Beispiele für kommunale Handlungsspielräume im 
Handlungsfeld Hitzeentwicklung in Städten und Ge-
meinden zielen vor allen Dingen auf den Erhalt und die 
Erschließung von Flächen für den innerstädtischen 
Wärmeausgleich, d.h. insbesondere 

• Erhaltung, Erweiterung oder Schaffung von 
Park- und Grünanlagen  

• Erhaltung von Luftleitbahnen und Frischluftflä-
chen 

• Erhalt oder Förderung von Dach- und Fassaden-
begrünungen 

• Schaffung offener innerstädtischer Wasserflä-
chen  

• Einbeziehung von Hitzeschutzaspekten im Ge-
bäudesektor, z.B. Verwendung heller Baumate-
rialien. 

• Hauswandverschattung und/oder Dämmung 
von Gebäudehüllen 

• Beschattung gefährdeter Plätze und Orte 

Derartige Maßnahmen können sowohl die Aufheizung 
von Bebauungsstrukturen bzw. mangelnde nächtliche 
Abkühlung abmildern, wie sie auch einer mangelnden 
Belüftung des Stadtraumes entgegenwirken.  

 

!
Elbebhochwasser 
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Integration von Klimaschutz und Klimawandel-

anpassung in Lübeck 

Der Bereich Naturschutz der Hansestadt Lübeck entwi-
ckelt derzeit ein Landschaftsplanerisches Fachkonzept 
zur Anpassung der Landnutzung an den Klimawandel. 
Im Rahmen des sog. „Lübecker Baukastensystems“ 
sollen in einer integrierten Perspektive sowohl ein Kli-
maschutzkonzept als auch ein Konzept zur Anpassung 
im Austausch und unter Mitarbeit der Bereiche Um-
weltschutz, Planen, Bauen und Naturschutz erarbeitet 
werden.  

Darin soll u.a. die Einbindung von Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmaßnahmen in der Landschafts- und 
Bauleitplanung entwickelt werden. Im Laufe der thema-
tischen Fortschreibung des Landschaftsplanes sollen 
klimawandelrelevante Themen vertiefend bearbeitet 
werden. Dabei werden die wesentlichen Stufen des be-
reits genannten Strategiezyklus angewendet. Ausge-
hend von einer Analyse bestehender und prognostizier-
ter Klimadaten werden Klimafolgen für die verschiede-
nen Landnutzungsformen ermittelt. Auf dieser Grundla-
ge werden Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen 
entwickelt und durch die Verwaltung umgesetzt. In 
Form einer Klimabilanz der einzelnen Maßnahmen so-
wie einem Monitoring wird der Erfolg des Konzeptes 
geprüft.  

Das Konzept sieht vor, dass die Bebauung in durch 
Überschwemmung gefährdeten Gebieten begrenzt 
wird, Niederungen für die Wasserrückhaltung erschlos-
sen werden, die Versiegelung reduziert wird, Sied-
lungsgebiete durchgrünt und Frischluft- und Kaltluftge-
biete erhalten bleiben. 

 

Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen im  
Landschaftsplanerischen Fachkonzept der Hansestadt Lübeck 

!
Hochwasser- und überschwemmungsgefährdete Gebiete in Lübeck 

!
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 Schlusswort  
 
 Fukushima und die Forcierung der deutschen  

Klimapolitik  

Im Frühjahr 2011 überschlugen sich die Ereignisse: Die 
Folgen des Atomunglücks im japanischen Fukushima 
zeigen durch den indes beschlossenen früheren Aus-
stieg aus der Atomkraft bereits auch in Deutschland ihre 
Wirkungen. Flankiert wird dieser durch eine Reihe von 
Gesetzesnovellierungen, die entweder schon beschlos-
sen sind oder 2012 in Kraft treten werden, wie z.B. das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz, die Energieeinsparverord-
nung, das Energiewirtschaftsgesetz, das Baugesetzbuch 
möglicherweise auch eine Novelle des Mietrechts, die 
auf eine stärkere Duldung von Modernisierungsmaß-
nahmen durch die Mieterinnen und Mieter zielt. Zudem 
stehen ab 2012 im Energie- und Klimafonds inkl. CO2-
Gebäudesanierung jährlich 1,5 Mrd. € bereit. 

Dies bedeutet auch langfristig, dass Energieeffizienz und 
Klimaschutz auch vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Regulierung durch die EU („Roadmap 2050“ und 
Klimaschutzziele der EU) weiterhin zentrale Themen in 
Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins bleiben 
werden. Dies gilt es aktiv und integrativ in der Stadtent-
wicklung zu nutzen.  

 

Für den Klimaschutz in der integrierten Stadt-

entwicklung stellen sich vier Herausforderungen:  

1. Die bisherige Orientierung des Klimaschutzes auf Ein-
zelgebäude und -anlagen muss zukünftig wesentlich 
stärker als bisher in quartiersbezogene Ansätze einge-
bettet werden. Wohnumfeldverbesserungen, Verbesse-
rungen der sozialen Infrastruktur eines Quartiers oder 
weitere städtebauliche Maßnahmen sind deutlicher zu 
flankieren mit Fragen der energetischen Modernisie-
rung. Auf der anderen Seite bieten langfristige Versor-
gungskonzepte und Wärmepläne die Möglichkeit einer 
richtungssicheren Entscheidungsgrundlage in den Fäl-
len, in denen sich Entscheidungsfenster in der Moderni-
sierung der Energieversorgung in einem Quartier auftun.  

2. Die Klimaschutzziele der Bundesregierung und die 
Roadmap 2050 der EU bereiten einen wichtigen Ent-
scheidungskorridor für anstehende Transformationen 
der Energieinfrastruktur. Energieversorgungsunterneh-
men, Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber werden sich 
in liberalisierten Märkten zu Energiedienstleistern mit ei-
nem breiten Angebotsportfolio entwickeln. Die Umstel-
lung bestehender Energieversorgungssysteme auf re-

generative Energieträger wird dabei nur ein Maßnah-
menbündel darstellen. Das erweiterte Spektrum um-
fasst aber auch zunehmend das Angebot von Energie-
dienstleistungen, Contracting-Angeboten etc. Es gilt 

von einer planerischen Seite daher, diesen Trans-

formationsprozess aktiv und vorausschauend zu un-

terstützen.  

3. Die Folgewirkungen eines regionalen Klimawandels 
haben bisher auf kommunaler Ebene nur eine unterge-
ordnete Rolle gespielt. Mit dem Anstieg von extremen 
Wetterereignissen (Hochwasserereignisse und Sturm) 
stellt sich auch die Frage der Integration der Anpas-

sung an den Klimawandel auf kommunaler Ebene. 
Gegenwärtig befinden sich die Städte und Gemeinden 
erst in der Phase des Kapazitätsaufbaus und der Sondie-
rung der Problemlagen. Das Thema der Versorgungssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes stellt sich vor 
diesem Hintergrund neu, gilt es doch die technische  
Infrastruktur (insbesondere Wasser und Energie) auch 
gegen extreme Wettereinflüsse zu sichern und Schaden 
von Menschen und Gebäuden abzuwenden. Insbeson-
dere erweisen sich Strategien als vielversprechend, in 
denen es gelingt, die Aktivitäten des Klimaschutzes mit 
Aktivitäten der Klimawandelanpassung zu verzahnen, 
wie etwa im Bereich der erneuerbaren Energien oder 
der energetischen Modernisierung von Gebäudehüllen.  

4. Städte und Gemeinden sind funktional mit ihren um-
liegenden Gemeinden verwoben und das Beispiel des 
Kompensationsfonds Rendsburg zeigt, dass auch in be-
stehenden Rahmenbedingungen vorbildliche Stadt-
Umland-Kooperationen aufgebaut werden können. Aber 
auch aus einer energetischen Perspektive wird das 
Stadt-Umland-Verhältnis an Bedeutung gewinnen, 
können doch offensichtliche Schwierigkeiten von Städ-
ten auf einen "Low Carbon" oder gar "Zero Emission" 
Pfad z.B. durch Überschüsse in der Energieproduktion 
aus erneuerbaren Energien abgedeckt werden. Ein Bei-
spiel hier ist der Kreis Nordfriesland, der im Strombe-
reich deutliche Überschüsse erzielt. Auch hier gilt es, 
weiter regionale oder interkommunale Kooperationen zu 
initiieren.  

Nur wenn es gelingt, den Klimaschutz aus seiner sek-
toralen Beschränkung in anderen Themen und Entschei-
dungen der Stadtentwicklung in Schleswig-Holstein zu 
integrieren, besteht die Chance, den Pfad in Richtung 
emissionsarmer nachhaltiger Städte und Regionen wei-
ter einzuschlagen.  
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